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' Sanitäts - Vorschriften.

Patent vom 2 . Jänner 1770.

§83ir Maria Theresia von GOttes Gnaden Rö¬

mische Kaiserin , Wittib , Königin zu Hungarn,

Böheim , Dalmatien , Croatien , Slavonien , rc.

Entbiethen allen , und jeden Unseren getreuen

Vassllen , Landes - Jnnwohnern und Unterthanen,

was Würden , Standes , Amts, , oder Wesens die

in Unseren gesammten Erb - Königreich - Fürstenthum - und

Landen seyend . Unsere Kaisers . Königl . und Landes-

Fürstliche Gnade , und alles Gutes , und geben zu ver¬

nehmen : Unter heg Landes - Mütterlichen Besorgnissen,

durch die Wir für das Beste Unserer Staaten wachen,

verdienet jene auf den Gesundheit - Stand ein vorzüg¬

liches Augenmerk , und die in allen Ländern bereits auf¬

gestellte diesfällige Obrigkeiten , und Beamte , die in

den vorliegenden Geschäften mit gutem Erfolge würken,

so , wie die ohne allen Rückhalt angewcndete - zu dem

gemeinen Besten zielende Unkosten geben von dieser

Unserer Landes - Mütterlichen Liebe die überzeugende

Proben.

Alle Geschäften , die unter weitschichU ' gcn Aufstch-
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ten besorget werden müßen , erhalten nur dazumal ihre

Vollkommenheit , wann sie unter einhelligen Maaßre-

gcln . , mit überall gleichen übereinstimmenden Triebfedern

geleitet werden , und in diesen Betrachtungen haben Wir

alle die , das allgemeine Unserer Länder betreffende Ge¬

sundheits - Weesen angehende Satzungen und Verordnun¬

gen in Ueberlegung nehmen , und von der treugehor¬

samsten Sanitäts - Hof - Veputsu ' on Uns den weitern Vor¬

trag erstatten lassen , worüber Wir Uns allergnädigst

entschlossen , nachfolgende Sanitäts - Ordnung , undmaaß-

gebige Instructionen , mit der , für alle betreffende

Landschaften erfoderlichen Rücksicht bekannt zu machen,

auf welche hiemit jedermann , der an solchem Geschäfte

Antheil zu nehmen hat , alles Ernstes angewiesen wird.

. Was die wichtige Sanitäts - Geschäfte an Seite

Unserer I - Oe . See - Küsten belanget , da sind bereits die

maaßgebende Vorschriften im Drucke vorhanden , und

zwar benanntlich das Haupt - Sanitäts - Gesetz vom Jah¬

re 1755 . dann jenes vom 15ten vccembr . 1757 . wor-

inncit dem das Sanitäts - Weesen im L - ilorsIi leitenden

iNnKistrsts zu Triest sowohl als den Sanitäts - 6om-

rnissioucn zu b ' inme , 2snA § , und kiarlolisAo Maaß,

N » d Ordnung vorgeschriebe » wird , das Patent von

18ten Märzen 1764 . in welchem alle die auf die kleinere

See - Häven , und die ganze See - Küste schicksame Ord¬

nungen enthalten , jenes vom 17ten Octo ! ,r . 1764 . wor-

l' nncn die Vorsichten auf die kort ! , und Küsten im

kUrniI insonderheit vorgeschriebe » sind , endlich jenes

vom Löten 4n § . 1766 . worinnen die erspiegelnde Stra¬

fen wider jene ansgemessen , die sich in diesem häckli'
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chen , die Erhaltung aller Länder betreffenden Ge¬

schäfte was zu Schulden kommen lassen , und alle diese

gesetzmäßige Anordnungen werden hiemit in allen ihren

Theilen bestätiget , und in dem gegenwärtigen nur haupt¬

sächlich auf die Gesundheits - Besorgnißen geschauet , die

diesfalls Unsere gesetzgebige Vorsichten an der Land-

Seite betrefen . r , >

Es zergliedern sich diese in eine zweyfache Ab-

theilung.

Erstens in die Sanitäts - Rucksichten in dem Innern

der Landschaften selbst , zu deren Besorgung in fast al¬

len Unseren Erblanden unter den Länder - Regierungen

stehende Sanitäts - Ovmmissionen aufgestellet sind ,

und

> Zweytens in jene , die die Gränzen an das türki¬

sche Reich stoffend betrefen , von welcher Seite her die

Gefahren immerhin größer sind , hinfotglich auch zu

allen Zeiten mehrere Aufmerksamkeit erfodren.

Erster Thei . l.

Von den Vorsichten , welche die Gesundheüs-

besorgunA in dem Inneren der Länder

betrefen.

Auf zweyerley Art kann allda die obrigkeitliche

Aufmerksamkeit verstricket werden.

Erstens , wenn sich von ungefähr an den Gränzen

der benachbarten Länder eine ansteckende Krankheit ent¬

decket ;
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Zweytens , in dem täglichen Umlaufe

der menschlichen Zufälle in der bürgerlichen

Gesellschaft.

Was das erstere belanget , da werden

die Obrigkeiten auf den Sten Theil dieser

Gesundheits - Ordnung angewiesen , wo , oder

die buchstäbliche Vorschriften vorhanden , oder

auf die unvorgesehene Ergebenheiten ange¬

schickt werden , fähig vor Augen sind.

Was hingegen die Besorgnißen zweyter '

Gattung angehet , da werden die diesfällig

gesetzmäßige Vorschriften in diesem ersten Theile

in der Ordnung nach abgemessenen lostrue-

tions ' Abschnitten verhandelt.

§ I.

Alle diese Vorschriften , und Instrueti - Samts » - ,

onen würden fruchtlos seyn , wann nicht be - On,mi . « one.

hörige Obrigkeiten in den Erblanden aufge-

stellet wären , welche auf den Vollzug der - schrieben,

selben forthin zu wachen haben.

Wir haben dahero vorlängst geordnet,

daß in jedem Erblande von der Landes - Re-

gierung eine eigene Sanitäts- Kommission

angestellet werde , welche aus ein so ande¬

ren Kaiserl . Königl . Räthen bestehen solle,

davon der Erstere den Vorsitz , oder das «

I ' i - sesichum zu führen bat : dieser Oommis - .

sion ist ein geschickter iNellieus für bestän¬

dig , oder so viele in vorfallenden Ergeben¬

heiten nöthig wären , beyzuziehen , und das
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wichtige Geschäft der Gesundheit den hier

vorgeschriebenen Satzungen zufolge , nach

besten Befund - und Gewissen mit behöriger

Abhängigkeit von der Landes - Regierung , und

Unserer Haupt - Sanitäts - Hof - Voputalion in

Wien zu leiten.

. § . ll.

Samtats , In Ländern , die unter miiilLrischer
Homml » 8ionen

>

j „ den militst - Besorgung stehen , haben die Stelle Unserer

Landern . Kaiser ! . Königl . Räthe so viele Staabs - oder

andere OklieiHrs nach Anordnung des 6om-

manälrenden , und Vorsitzenden Lenerals zu

vertretten , so wie in jenen Landschaften , wo

in der Regierung selbst das lUilitsrs mit

eoacurriret , der Sanitäts - Lommission auch

ein militar ^ ssosgor beyzuziehen ist , damit

dieses wichtige Geschäfft allzeit mit einver-

ständlich,und überall übereinstimmenden Trieb¬

federn geleitet werden möge . ^

8 - IU.

^en ' aitt dnn ' Diese in den Hauptstädten aufgestellte

Lande stehen Saliitäts - 6omimHonen können nicht uumit-

" Aen ' ten,. kelbar alle die Geschäffte mit Aufmerksamkeit

besorgen , die in das Sanitäts - Weesen in ei¬

nem weitschichtigen Lande einschlagen , und

- * n dieser Betrachtung verordnen Wir , daß

. der Kreis « Hauptmaun , oder Vorsteher in

jedem Kreise , und vislriete , so wie die m ! >

litsr - Omnmsnäsntcn in dem Bezirke ihrer

Regimenter , wo die Länder auch in polil ! -
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scheu Sachen durch das Elitäre besorget

werden , eben die Macht , und Obliegenheit

haben solle , die Wir allda gesagten Unseres

Sanitäts - Vommissiouen einraumen , mit der

weiteren Erklärung , daß er mit allenfalliger

Beyziehung des Kreis - kli ^ mei , t ) kirur § i,

und einer bescheidenen maSistraluLl Person

eben jene Verrichtungen in vorkommenden

Zufällen zu besorgen , und jzu beschließen

Macht , und Verbindlichkeit haben solle , als

es gesagt Unsere Sanitäts - Oommissionen in

den Haupt - Städten zu thun befugt , und.

verbunden sind , mit der behörigen Abhän¬

gigkeit jedoch an diese Haupt - Oommissionen,

an welche in allen Fällen , außer , einer un - ,

aufschieblichen Vorsicht , die doch allzeit anzu-

. zeigen ist , die behörigen Berichte zu erstat¬

ten , und die Verordnungen zu erwarten

sind « ' , '7 '

§ IV.

Z ) ie Verrichtungen , Macht und Oblie - Amtspflichten,

genheit dieser von Uns bevollmächtigten Sa - » ' " d z « » i,ität

. ^ . . dieserSanitäts«

mtats - Oommissionen , als . welche alle 8 . Tä- Oommis,ion « «

ge auch nach Beschaffenheit der Zufälle , so

oft es die Noth erheischen möchte , zusammen

zu tretten haben , betrift : da gehet Unsere ernstli-

cheWillens - Meynuug dahin , daß überhaupt die-

selbe zu Aufrechthaltung desGesundheits » Stan-

des ihren unermüdeten Eyfer verwenden sol^

len ; , sie haben also zu sorgen , daß alle au-



steckende Kranckheiten unter Menschen , und

Viehe gleich bey erster Verspührung durch an¬

ständige Mittel gehoben , auch um dieses

Uebel nicht weiters überhand nehmen zn

lassen , alle nöthige Vorsehungen zu ge¬

brauchen.

In welchem Absehen dann gedachte Un¬

sere Sanitäts - Kommissionen sowohl durch

ihre eigene Bestrebung , als auch durch die

in den Kreisen , und Städten bestellte

sieos genaue Nachricht einzuziehen , und zu

sorgen haben , daß die entdeckte Mängel und

Gebrechen mit behöriger Wirkung nicht al¬

lein verbessert , sondern auch gänzlich hin-

danngehalten werden mögen.

In Folge dessen gehet Unser fernerer

ausdrücklicher Befehl dahin , daß alle in Un¬

seren Erblanden angestellten Kreys - und

Stadt - kk ^ siei , oder die sonst die Kunst zu

üben Befugniß haben , alle OIi ) ' rur § i , Apo¬

theker , und Wund - Aerzte , Barbierer , und

Baader , Oeulisten , Operateurs , und Heb¬

ammen in Ansehung ihres Amts , und trei¬

benden Kunst unmittelbar von gesagten Sa-

nitäts - Oommissionen abhangen , ihre unmit¬

telbare , oder durch andere Gehörden ihnen

zukommende Verordnungen annehmen , und

denselben sich bey Vermeidung empfindlicher

Strafe gehörig unterziehen sollen;

Wie Wir dann gedachte Sanltäts - Oom-
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derspenstige mit wörtlichen Straffen fürzuge¬

hen . Gleichwie aber leider bekannt ist , daß

manigfältige der besten Gesetze ohne Befol¬

gung gelassen , und ohne Abscheu von jenen,

denen es oblieget , vernachlässiget werden , so

wird gesagten Sanitäts - Commissionen hie-

mit der Gewalt , und der ernstliche Befehl

ertheilet , jene , die sich unterstehen sollen,

gegenwärtigen Satzungen und Instructionen

zuwieder zu handle « , selbe zu überschreiten,

oder zu vernachlässigen , für das erste mahl

mit einer empfindlichen Ermahnung zur Schul¬

digkeit aNzuweisen , das zweyte mahl mit ei¬

ner den Umständen angemessenen Geld - Buße

zu bestraffett , das dritte mahl aber , das ist,

bey fernerer Uebertrettung ohne weiteren,

und ohne aller Rücksicht von ihrem Amte zu

entsetzen , und Wir wollen Sie , die Sani-

täts - Kommissionen zu dießfällig vorgeschrie¬

bener Strenge dermassen unter ihrem Eyde

und Pflichten verbunden haben , daß dage¬

gen keine Ausnahme Gnade , Nachsicht , und

Uebersehung Platz greiffen solle , ohne die

erheblichen Ursachen Unserer Sanitäts - Hof-

vepulation , folglich Uns selbst angezeiget zu

haben , Massen im widrigen wider die dage¬

gen Handlende Sanitäts - kommissiones selbst

mit aller Strenge verfahren werden solle.

' Wieder Personen - die nicht in Aemtern



stehen , ist auf gleiche Art zu verfahren, ' und

anstatt der Straffe der Emotion , körperliche

Züchtigung lezten Falls zu bestimmen.

Eberl in die Geschaffte gedacht Unserer Sa-

nitäts - vomnüssionen , deren vornehmstes

Augenmerk die genaue Befolgung ' der in ge,

genwärtiger Satzung enthaltenen Vorschrif¬

ten scyn solle , schlagen alle Zufälle ein , die

sich wider gegenwärtiges Gesetz ergeben , da-

hero dieselbe in Erkanntniß zu nehmen , folg¬

lich die Uebertrettek hierüber zur Verantwor¬

tung zu ziehen , mit der verdienten , und vor-

geschriebenen Strafe zu belegen , und die al-

lenfahls eingehende Geldstrafen über Abzug

des venuneikmteN - Drittels dem Hersrio zu

verrechnen sind ; Und Wir befehlen aus die¬

ser Ursache , daß alle , und jede in Unseren

Erblanden befindliche Instanzen , hoffe , und

mindere Gerichtsobrigkeiten , und Aüsxistrsten

sich der Erkanntniß über die Amtirnng , AIs-

tiipiilslion , und Verhalt aller obgeMeldten

von Unfern Sanitäts - Oommissionen abhan¬

genden Personen sowohl , als über all das¬

jenige , was Wir in dieser Sanitäts - Orde

nung gesezgebig vorgeschriebe » haben , sul»

koena ^ sullitsiis gänzlich enthalten sollen;

Unseren oftgemeldten Sanitäts - Vommkssio-

nen aber verordnen Wir hiemit gemessen,

die den Ueäi ' els , Oururßis , Badern , Heb¬

ammen vorgeschriebe » nachfolgende Inslruc-



tiooen behörig auszutheilen , und kund zu

mache « , und auf ihren Vollzug « it allem

Eifer zu wachen . ^

I k 8 e k v Q V l 0

wornach die Ln den Erblanden praeliei-

rende Ueärvi sich zn achten haben.

§ l

')

Jedermann ist es bekannt , was Unheil All « vre6ioi,

oft durch unerfahrene AleNicos dem Nächsten E ^ a . ü

zugefüget wird , dahero bestehet schon durch de « « den wol.

. len , müssen auf

viele Jahre die Gesetzgebung , daß alle , die Inländischen

ihre Kunst in den Kaiser ! . König ! . Erblan - ^ o ^ ^

den üben wollen , den Lrsäum voetorstus v - clarsl » , er.

auf einer Jnnländifchen Universität , bey

welcher eine kseultas meäies vorhanden ist,

genommen haben muffen , wobey es auch m

Ankunft sein Bewenden hat , dermassen , daß

andere weder angenommen , weder ihnen die

allenfalls übende kraxis beygelaffen werden

solle , es wäre denn Sache , daß sie sich durch

das vorgeschriebene Lxsmen hierzu tauglich

gemacht hätten ; Es sollen aber » 6 Vrsäum

voetoratus nicht , dann Leute von erkann¬

ter Wissenschaft gelassen werden , und falls

über die Frage ihrer Fähigkeit zur voetors-

Würde in der k ' seultät zertheilte Meinun¬

gen aussiclen , so wird der Zufall unter

IV . Band . 4l
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schwerer Verantwortung durch den vireetoi ' ,

nnd Lxarmnstvres der in Unserer LLesiävuL-

Stadt Wienn iü Vmvsrsitstv wohl bestellten

mväieinischen kseultätzur Entscheidung über¬

lassen , und ehe diose erfolget ist , der 6rs-

äüs VoelorrUus nicht erthellek werden.

§ . II.

Pflichten der Die mit behöriger Ordnung aufgenom-

jiberha ^ pt " ' ! , mene , und bestättigte Moäiei haben vorzüg.

Besorgung des lich auf die Erhaltung des allgemeinen Ge-

Gesn » dheit - , .

stgndes i > » den sundhelts - Standes gesammt , und msonder-

Landschuften . ^ den Bezirken , wo sie anfgestelletsind,

zu wachen , und den zu Befolgung dieser

Sanitäts - Satzungen bestimmten Obrigkeiten

mit allem Eifer , guten Willen , und Sorg¬

falt an die Hand Lü gehen , auch die von

denselben erhaltene Verordnungen Ungesäumt

zu erfüllen , alles Unheil , so viel möglich zu

wenden , und bey ausbrechenden Menschen,

oder Vieh - Seuche » alsogleich die erforderliche

Hülss - Mittel an die Hand zu lassen , und

zu ergreifen , Sie haben den sich entdecken¬

den Mißbräuchen , und Mängeln abzuhelfen,

und fleißig zu sorgen , daß die in ihrem Be¬

zirke aufgestellte Bader , Apothe-

cker , und Hebammen den ihnen obliegenden,

und vorgeschriebenen Pflichten unverruckt nach-

leben , überhaupt aber solle ihre Aufmerk¬

samkeit dahingehen , daß keine aus erjagten

Personen zu Ausübung ihrer Kunst zugelassen,
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oder geduldet werde , wenn nicht vorläufig

die ihnen vorgeschriebene Prüfung , und

obrigkeitliche Bestättigung erfolget ist.

§ . Hl.

Bey Eröfnung der Körper hat der Ale - Pft ' chte, , v « y

Eröfnung der

6ieus alle gewissenhafte Einsicht zu gebrau - Körper,

chen , und den betrefenden Obrigkeiten im

erforderlichen Falle hierüber gründliche Be¬

richte zu erstatten»

§ . IV.

Die blech ' o ! haben zu sorgen , daß die Psicht der Leib.

Arzneyen in den Apotheken in erforderlicher ^ A ',.

Güte , und Menge allzeit vorräthig gefunden ^ » ker.

werden , mithin die Apotheken auch ausser

den gewöhnlichen Untersuchungen für sich

allein öfters zu besuchen , uttd ihres Orts

selbst den Apothekern , Und Gesellen mit

nützlichen Rath , und nöthigen Unterricht an

die Hand zu gehen , den erfundenen Gebre¬

chen aber , oder durch sich selbst , oder durch obrigr

festlichen Beytritt zu steuren : Und um die¬

sen Gegenwurf , den Vorrath nemlich der

Arzneyen in regelmäßiger Ordnung in Be¬

reitschaft zu haben , wird Unsere kseultss ms-

äiea in Wienn des ehesten besorget seyn , ei¬

nen V06106M plrarmseopoeum heraus zu

geben , nach welchem alle die Apotheker in

den Erblanden sich unfehlbar zu richten , die

llleüiei aber auf den Vollzug mit allem Ei¬

fer zu sorgen haben.

*
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3n den Haupt - Städten solle der kro

to - AIsären » mit zween anderen , die die Sa-

nitäts - Vommission benennen wird , auf dein

Lande aber der bestellte Land - und Stadt-

kk ^ siens mit Zuziehung einer Polizey - Kreyß-

oder ms ^ istratual - Person alle Jahre einmal

unversehens eine Kvnersl - ^ rtersüchung aller

m ihrem Bezirke befindlichen Apotheken , « nv

zwar ohne Entgeld ausser des snten be¬

stimmten Beytrags vornehmen , bey solcher

nicht das mindeste Gebrechen aus Freund¬

schaft , oder anderen Bewegnißen übersehen,

sondern nach Gewissen , Nstd Vorschrift die¬

ser Verordnung zu Werke gehen , nach dieser

dergestalten vollzogenen Untersuchung aber

den Befund an die Vorgesetzte Sanitäts-

vommisskon , öden den Kreyß - Vorsteher

umständlich , und unpartheyisch berichten,

welcher hierüber an die betrefende Landes-

Obrigkeit im erforderlichen Falle das weite¬

re zu befördern hat.

Gleichwie billig ist , für jedL besondere

Bemühung der lUeckieorum eine geziemende

Belohnung zu bestimmen , so hat jeder Apo¬

theker in Unserer kesläons - Stadt Wienn

bereits Üblichermassen für diese jährliche Vi¬

sitation den untersuchenden Slesiois 6 . , in

den Provinzen aber L . Gold vu ^ K . zu be¬

zahlen , und wenn sie auf dem Lande ausser

ihren Anstellungs - Ort sich entfernen müßen,
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sind ihnen nicht nur allein di « Reiß - Unko¬

sten , sondern auch die landesübliche Liefer-

Gelder - täglich zu vergüten , sie werden sich

also bey den Kreyß - 6 « uiitLl « , oder Regi-

men ts - v ists ' iet s ^ Borste Hern Lu Militär - Pro¬

vinzen zu melden habe « , diese aber besor¬

get seyy > ihnen solche der Gebühr nach zu

tariren , und den Bericht der Landes - Obrig¬

keit einznschicken , die den Betrag M «eine

für des Landes Beste gemachte Polizey - Uns-

lage bey den provincial - Lassen zahlbar

anzuweisen hat:  Damit « her die - lostivi

diese Beköstigungen nicht über das Maaß

zu treiben Gelegenheit habe « mögen , hat

ihnen der verstandene . Krcyß - Oomilstt , odex

Dislrü -. k - Vorsteher die Tage auszn,nesse » , über

welche sie ihre Entfernungin derley

tisns - Geschäften nicht erstrecken sollen,

> . . . V.

Die Stadt - und Land - sollen deichten ihrer

sich ul ihren Stslinnen ohne Erlaubmß der gefährliche,,

Landes - oder Kreyß - Obrigkeit nicht . eirtfernen , umständen . nnd

Überhaupt.

und bey Elnreiffung ansteckender , oder sonst

bedenklicher Krankheiten haben sich die Stadt-

kl » ^ 8 > ei , soweit es den Umfang ihrer Stadt

betrift , die Land - kli ^ siei aber ngch Erhei-

schung der Roth in den behafteten Gegen¬

den aufzuhalten , in jenen Fällen hingegen,

wo sie entweder seihst erkranketcn , odcrsonft

wichtige Hindernissen obwalteten ^ auf besche-
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Pflichten ge-

gen Plarkt-

lchreyer zu

pachest.

bene Anzeige an die Sanktäts - 6ommlssion,

und von dannen erfolgte Bestätigung einen

anderen geschickten SIsäieum zu sabslitu ! -

ren ; Wenn ein Landschafts Alsäieu - s ausser

seiner Slstio » durch Obrigkeitliche Verord¬

nung verschicket wird , hat er gegen billige

Vergütung der gewöhnlichen Reyß - und Lie¬

fergelder sich dem Auftrag willig zu fügen,

und sobald von Seite der Obrigkeiten , oder

Unterthanen ansteckende gefährliche Krank¬

heiten , es seye an Menschen , oder Viehe

verspühret wurden , so haben die Aleäie ! da¬

von den Kreyß - Hauptlenten , und anderen

Vorstehern auf dem Lande , in den Haupt-

Städten aber den Sanitäts - Oommissionen

die unverzügliche Anzeige zu ihrer weiters

nöthigen Vorkehrung zu machen , und alle nur

Menschen mögliche Sorgfalt anzuwenden , da-

piit das Uebel gehemmet , und seiner Erwei¬

terung zuvor gekommen werde.

§ . VI.

Ihre Pflicht erfordert ferner auf den

verbottenen Verkauf von Alellieinen , oder

Ausübung der Euren zu wachen , deren sich

Quack - Salber , Landstreicher , und andere

derley unbefugte Leute anmassen wollten,

worüber alsogleich den Sanitäts - Oommismo-

nen die Anzeige zu machen ist , um solche

Unordnungen abzuftellen : man verstehet sich

aber zu der Aufmerksamkeit der Leibärzte,
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daß sie besorgen werden , damit ohne Unter¬

laß in den Apotheken gute , und taugliche

Arzneyen für Mensch - und Viehkrankheiten

vorhanden seyen , und falls ihnen gewisse

krneservstiv - Mittel bekannt , sollen sie sol¬

che den Herrschaften , und Unterthane » mit¬

theilen , um davon allenfalls den nüzlichen

Gebrauch zu machen . "

§ . VII.

Die lUsäiei haben sich eines christlichen Pachten gegen

^ ^ ^ die paliontett.

Lebens - Wandel zu beflerssen , den Kranken

mit Sorgfalt , und Liebe beyzuspriuge » , al-

sen Fleiß der Kunst anzuwenden , sie zu hei¬

len , Massen sie sich in anderweg von strenger

Rechenschaft nicht entbinden können , sie sol¬

len verschwiegen , aufmerksam , unter ein¬

ander . friedlich seyn , und wenn sie mit ge¬

meinschaftlichen Rath einem Kranken beyfte-

hen muffen , einhellig , und einverständlich zu

Werke gehen , mithin in allen ihren Beschäf¬

tigungen keine andere Absicht haben , als die

Erhaltung ihres Ncben - Menschens , der sich

ihren Händen anvertrauet hat , Sie sollen

sibex Nacht ohne erhebliche ^ Ursachen nicht

von dem Orte ihrer Anstellung sich entfer¬

nen , und in ihrer Abwesenheit vom Hauße

den Ort, wo  sie zu finden sind , bekannt

werden lassen , Sie haben ihr Amt bey Rei¬

chen , und Armen mit gleichen Eifer zu pfle¬

gen , dem Kranken mit Liebe zu begegnen,
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vorzüglich aber auf feui Seelenheil Sorge

zu tragen , hinfolglich bey verspührrnder Ge¬

fahr , alsogleich die Empfangung der heil.

8ser » menterr zu verordnen , auch über die

leztwillige Anordnung Ermahnung zu geben.

Dahingegen haben sie ohne Noth die

Krankheiten auch nicht gefährlicher abzumah¬

len , als sie in der That sind , minder 6o

pslmario , oder um ausserordentlichen Arzt¬

lohn zu psctiren , sondern sich mit der billi¬

gen Landesüblichen Belohnung zu begnügen.

Wenn sich besondere Beobachtungen bey

Krankheiten , oder bey Anwendung der ergrif¬

fenen Gegenmittel ergeben , sollen diekkzsici

an die Sanitäts - Commission ihre Berichte

erstatten , und wird ihnen zu vielem Verdienste

gereichen , wann sie Erforschungen anzustel¬

len sich befleissen , die zu Erhebung der dem

menschlichen Geschlechte so nuzbarcn Arzney-

knnst dienen können.

§ . VlU.

«leöici sollen Gleichwie den Wund - Aerzten , und Apo-

n ^ ch ^ der ^ - khkkern das innerliche Heilen verboten ist,

rutschen Hei- also haben auch IVloäie ! sich aller äusserkichen

lungc » und des

Arjney - Han- rk ^ rurKischen Euren , und des Handels mit

dels enthalten . wo Apotheken vorhanden , zu ent¬

halten , und Wir versehen Uns , daß bey ihrem

Amte überhaupt aller Unterschleif , Betrug,

schändlicher Eigennutz unterbleiben , und in
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allen Fällen der Antrag blos auf Pflichten,

und Redlichkeit gebauet seyn werde.

§ . IX.

Die Meäic ! haben ihren Fleiß , nicht

minder bey ausbrechenden Viehseuchen zu

verwenden , sich um die Ursachen des Uebels

zu erkundigen , . auf Hilfsmittel zu sorgen,

und überhaupt zu wachen , daß die von Uns

auf allgemeine Erhaltung zielende Vorschrif¬

ten , und die in ihrem ^ ursmont enthaltene

Verbindlichkeiten , die sie Uoäi ' ci bey Antret-

tung ihres Amts zu beschwören haben , ge¬

treulich erfüllet werden.

eines Moäieiz der zu « inem Land-

kliFsiest gelanget.

Ich N . N . gelobe , und schwöre zu Gott

dem Allmächtigen , daß ich den allergnädigst

eiÄaffenerr Sanitäts - Verordnungen , und Ge¬

setzen , und der den Ueäicis vorgeschriebenen

Instruction getreulich Nachkommen , die sich

mir anvertrauende Kranke nach den äußer¬

sten Kräften der Kunst beilen , und ihnen

deystehen , auch meine vorzüglichste Sorgen

dahin verwenden wolle , damit der allgemeine

Gesundheits - Stand so viel an mir lieget,

erhalten werde.

Ich gelobe den Armen , und Reichen

mit schuldig christlicher Liebe nach allon Kräf-

Pflichten bey

Viehseuchen.



ten beyzuspringen , ihre Heilung beförderen,

und die Pflichten getreulich erfüllen zu wol¬

len , die einem ehrbaren christlichen » Isäieo

zu beobachten geziemen , ohne auch in einem

Stücke mich durch Gabe , Freund - oder Feind¬

schaft gegen die Pflichten verblenden zu lassen.

Ich gelobe ferner in meinem Amte ver¬

schwiegen zu seyn , und die mir anvertraute

Geheimnißen niemand sonderheitlichen zu

entdecken.

Jngleichen soll , und j -pill ich fleißige

Aufsicht bey den Apotheken haben , damit

keine verdorbene , sondern frische , und tüch¬

tige Ilrzneyen gehalten , ehrbar , und der für-

geschriebeue » Ordnung gemäß zugerichtet,

den Kranken unverzüglich , und ohne Ueber-

schätzung um einen billigen Werth ausgefol-

get werden , mit den Apothekern , oder

rurKis will ich keine unerlaubte Verständniß

pflegen , noch mich derselben theilhaftig ma¬

chen : In den Berathschlagungen über der

Kranken zweifelhafte Fälle ohne Haß , Neid,

Betrug , und Ehrgeiz mich allezeit treulich

verhalten , alles dasjenige , was zu Nutzen,

und Aufuahm eines Kranken verträglich , gern

offenbaren , soviel als ohne Versaumniß des

kstienten geschehen kann , in gefährlichen

Zuständen mit anderen Leib - Aerzten mich be¬

nehmen , und alle andere Neigung hindann

gesetzt , allein des Kranken Bestes bedenken.
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Da sich einige 6onls ^ ion verspühren liesse,

will ich selbe keineswegs verschweigen , son¬

deren wie auch sonsten alles Unheil , Scha¬

den , und Gefahr des Gemeinen , und pri ' vst-

Weesens der betreffenden Obrigkeit unver¬

züglich anzeigen , und alles getreulich erfüllen,

was einem ehrbaren , und in Pflichten ste¬

henden Uköieo geziemet : So wahr mir Gott

helfe , die Hochgebenedeyte von der Erb - Sünde

unbefleckte Mutter Gottes , und Jungfrau

Maria , auch alle liebe Heiligen.

II.

insririionox

für die Wund - Aerzte , und Baader.

§ . l.

Alle , die in den Grblanden dem Amte Prüfung der

eines Wund - Arztes , oder Baaders vorstehen

wollen , haben sich in einer erbländischen Hn ! .

versität , bey der eine mollivimsche kseultät

vorhanden ist , sxsminiren zu lassen , und

nicht anders , als wenn sie vyn derselben Ur¬

kunde ihrer Tauglichkeit erhalten , können sie

zu Ausübung ihrer Kunst gelassen , und in

Städten , oder auf dem Lande angestellet

werden,

§ . II.

Auch die Wund - Aerzte , und Baader Pachten der.

haben sich eines mäßigen , ehrbaren , und got - ' -

tesfürchtigen Lebens - Wandel zu befleißen.
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Fleiß , und Fürsichtigkeit anznwenden , bey

Lag und Nacht sich da bey unverdrossen zu

erweisen , und gebrauchen zu lassen , auch in

vorkommenden Pest « und Sterbens - Zeiten

, ( welches jedoch der Allmächtige gnädiglich

abwenden wolle ) in den Kazaretheu sich wil¬

ligst einznfinden.

Wogegen denselben für ihre Bemühung

die billigmäßige Belohnmig ausgemessen wer¬

den solle , und dieses zwar nach Beschaffen¬

heit der Umstände , und des Entgangs an

ihrem gewöhnlichen Verdienste , den sie durch

diese ihre Anstellung in den Lazarethen zu

ertragest Haben.

L . NI.

Pflichten Iey Wenn gefährliche , oder tödtliche Ver-

varsetzlichen

Verwund » ,, , wuuduttgeu vorsielen , so sollen sie gleich nach

^ dem ersten Verband der Obrigkeit des Orts

die Beschaffenheit der Verletzung , dann den

Namen des Verwundeten ^ mrd seine Woh¬

nung zu dem Ende anzeigen , damit dieselbe

die Besorgung der Gerechtigkeit wider den

Thäter allenfalls vor die Hand nehmen möge.

§ . IV . ,

Sie sind schul . In allen schweren Euren , zu deren

d/sA ° . NciA " - Uebersehung es ihnen an zulänglichen Kraf-

teitung ju rich oder Hülfsmitteln gebrechete , werden sie

mit Beystande emes , oder des anderen ver,

Uünftigen INeäici fürgehen , uyd ohne desselben
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Einrathen keine innerliche Arzmyea z « ver¬

anlassen , und einzugeben sich unterstehen,

wohingegen wenn sie mit dett lileäiei ' s zu-

sammentretten , die Verwundung , und ihr

weesentlicher Stand treulich anzuzeigen , ihre

Mcynung deutlich zu eröffnen , der Curart

aber , welche meistens einstimmig beschlossen

wird , anf das genaueste nachzugehen ist . Die

sollen ferner bey gerichtlich unge¬

ordneten Eröffnungen der Körper , oder bey

was immer derley Gelegenheiten anf jema¬

liges Begehren des bestellten Atsäiei willig

erscheinen , die Operation nach anatomischen

Handgriffen vorsichtig verrichten , die Erin¬

nerungen des ? ii ) aiei , oder AleNiei in un¬

fehlbare Beobachtung nehmen , und alles ör-

dentlich vormerken , damit deutlich , und ge¬

meinschaftliche « blluotions - Berichte abgefaffet,

und erstattet werden können.

. H . V.

Ansonsten sollen die Oiirrursi sich von und

„ . ' . . ' ^ 7 . Bader sollen

allen mnerllchen Euren , Und Zubereltungen rein « innerli-

der Arzneyen , wo Apotheken vorhanden sind,

gänzlich enthalten.

Wie ihnen dann auch das Aderlässen

zur Unzeit , und hauptsächlich in bedenklichen

heftigen , und hitzigen Fiebern , ohne Anra-

then eines Ustlioi , wo welcher vorhanden

ist , untersaget , wohl aber dagegen jenen

Otl ^ rurxis , welche in kleinen Städten , und
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. ist , unverwehret wird , ohnschädliche Mittel

abzugeben , und zu verschreiben . -

S - VI.

Sregiments - Den bey den Regimentern augestellten

LUvriirzl in

wie weit sie » u Vk ^ rurKi ' s ist zwar nicht verbotten , ihre

heilen befugt . Az,nst in den Quartieren , wo ste liegen , auch

bey 0 ! v ! l - Personen auszuüben , sie erhalte»

aber andurch keine Befugnuß sich nieder zu

lassen , sondern bleiben dem Regimenke un¬

terworfen , das von einem Orte zu dem an¬

dern beweglich ist.

tz . VII.

Hsrge für d ! e Die ON ^ rur ^ ische Instrumenta sind in

möglichster Vollkommenheit zu halten , und

werden die Stadt - und Land - kti ^ siei beson¬

ders dahin besorget seyu , daß bey jedem we¬

nigstens das allernothwendigste vorhanden sey.

Ueberhaupt haben die 6k ) rurxi , und

Bader bey der Anstellung ihre Pflichten , die

sie zu beobachten über sich nehme » , nach bey-

liegender Form zu beschwören.

für die Wundärzte , und Bader , die

in den Städten , oder ' auf dem

Lande angestellet werden.

Ich N . N . gelobe , und schwöre zu Gott

dem Allmächtigen , daß ich den allergnädigst

erlaßenen Sanitäts - Verordnungen , und Ge-
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rien Inslruetion getreulich Nachkommen , die

sich mir anverttanende Kranke nach den

äußersten Kräften der Kunst heilen , und ih¬

nen beystehen , auch meine vorzüglichste Sor¬

gen dahin verwenden wolle , damit der all¬

gemeine Gesundheits - Stand , so viel an mir

lieget , erhalten werde , weswegen ich , wo es

sich geziemet , bey Zeiten die erfoderliche An¬

zeige zu machen , nicht übergehen werde.

Ich gelobe den Armen , und Reichen

mit schuldiger Christlicher Liebe nach allen

Kräften beyzuspringen , ihre Heilung beförde¬

ren , und die Pflichten getreulich erfüllen zu

wollen , die einem ehrbahren , Christlichen

zu beobachten gezimmen , ohne mich

in einem Stücke durch Gabe , Freund - oder

Feindschaft verblenden zu lassen.

Ich gelobe ferner in meinem Amte ver¬

schwiegen zu seyn , und die mir anvertraute

Geheimnuffen Niemand sonderheitlichen zu

entdecken ; falls in dem Orte meiner Anstel¬

lung kein Aleäiousi vorhanden , noch leicht zu

erlangen , demnach auch die Versorgung der

Kranken auf mich fallen solle , so gelobe ich,

daß ich denselben nach meinem besten Wissen,

und Gewissen rathen , auch gute , dienliche,

und sichere Arzneyen reichen , in schweren,

gefährlichen , und meine Kräften übersteigen¬

den Krankheiten aber mit bescheidenen Ale-
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6ie ! s , wo es thunlich , mich berathen wolle,

fo wahr mir Gott helfe , die Hochgebenedeite,

- von der Erbsünde unbesteckte Mutter Got¬

tes , und Jungfrau Maria , auch alle lieben

Heiligen , Amen.

Für die Apotheker.

8 . I.

Wie die Apo - Da an der Zubereitung der Arzneyen

nehmen fmdl alles gelegen ist , als solle eine Apotheke zu

führen niemand erlaubet werden , der nicht

gleichfalls auf einer Erbländischen Universi¬

tät , det eine meäieinische kseuität einver»

leibet ist , ordentlich vxsminiret worden , und

das Zeugm ' ß seiner Fähigkeit erhalten . Zu

diesen Lxsmea kann sich jeder Apotheker-

Jung stellen , nachdem er die überall übliche

Jahre der Lehre , oder seines ' ^ roeini ! er¬

strecket hat^

8 u.

Haben sich nach Die so gestalkig angenommene Apotheker

»on » ju richten haben lhre beständige Rücksicht auf emen

Gottgefälligen Lebenswandel zu richten , von

der Sanitäts - Oommission ihre Abhängigkeit,

und 8ul » oräinsl ! ou zu erkennen , und sich

nach den vorgefchriebenen vispsnsslorHs,

und Tar - Ordnungen , in Zukunft aber nach

der Vorschrift des - des ehesten zum Vor-
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schein kommenden Ooäieis pitarmseopsvi

zu achten.

Diesen Satzungen haben sich die Apo¬

theker allerdings zu fügen , und solche nicht

in dem mindesten zu überschreiten , müssen

die Landes - Regiernngen , und Sanitäts - Oom-

missioaes angewiesen sind , in Uebertretungs-

Fällen , sie Mögen von ihnen Apothekern

selbst , oder ihren Bedienten begangen wer¬

den , mit einer empfindlichen Geld - oder auch

anderen srbitrarischen Leibes - Strafe fürzu-

gehen.

8 . M.

Außer in dem Falle der äußersten Noth , Haben sich von

Euriren ju ent«

wo der Beystand des öloäici nicht zu erho - halt « » ,

len ist , sind den Apothekern alle inn - und

äußerliche Curarten , und die eigenmächtige

Disponsstion der Arzneyen unter scharfer

Ahndung verbotteN ; die Aleäieinen sind in

genüglicher Quantität , und Güte nach Vor¬

schrift gesagter Dispensatorien in Bereitschaft

zu halten , in Folge deren auch die jährliche

unversehens vornehmende Visilaliones ge¬

richtet werden sollen.

§ . IV.

Mit allen der Sanitäts - Oommissioa Pst ' chtender

Apotheker in

unterworfenen Personen sollen sie m gutem Ausiheilung

Vernehmen stehen , den Dienstbotten der Kran - ^ ^

ken eine genügliche Auskunft , und Nachricht Junge » ,

über den Gebrauch der Uviiieiuen ertheilen,

IV . Band . 4S
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ihnen bescheidentlich begegnen , und sie so ge¬

schwind , als möglich abfertigen , hiernächst

aber die krüvisorss , Gesellen , und Jungen

in guter Drdnung halten , nlld diesen nicht

ehender ihren Lehrbrief ertheilen , als nach¬

dem sie in der erlernten Kunst die erforder¬

liche Kenntnissen , und Erfahrenheiten sich

beygeleget haben.

§ . V.

Sie haben fri - Die In § r6t1 ! « nltL Alodiesmentorum,

^eäic ' inei ? " ju und LiinpUeia aus allen dreyen Reichen müs¬

halten . sen , sobald man selbe zur Korruption sich

zu neigen verspüret , weggeschaffet , so wie

jene , welche an sich selbst mit der Zeit ihre

Kraft verlieren , alle Jahre frisch , und in

hinreichender Menge , und Güte angeschaffet,

zu rechter Zeit eingesammlet , mit allem Fleiß

ausgetrocknet , und gereiniget , NNd in saube¬

ren Gefäßen anfbehalten , die alte , und ver¬

dorbene kraeparsla aber , welche nicht durch

dk ) mische Handgriffe wiederum verbessert

werden können , ausgesondert , und an ihrer

statt frische verfertiget werden , nnd da es

besonders bey den Aloäiesmentis Kk ^ mieis

gar oft auf gewlße wohl kündige Handgriffe

ankommt , als werden die Apotheker solche,

und alle Komposita nach maßgebiger Anlei¬

tung des vi ' sponsstorü zubereiten , und da-

bey alle Vorsichtigkeit gebrauchen , auch da

ihnen ein , oder anderer Handgriff nicht voll-
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kli ^ sicw , oder änderen geschikten Neäicis

Raths erholen , keineswegs aber in Zuberei¬

tung der Arzneyen auf die Gesellen allein

sich verlassen , sondern bey Zusammensetz - und

Verfertigung der keespten mit allem Fleiße

darob seyn , damit dieselbe vorgeschriebener-

massen gemacht , und nichts davon vernach-

läßiget , weder eine andere Lpeeios einge»

menget werden möge.

Vorzüglich ist unter schwerer Strafe zu

sorgen , daß die Gefäffe , Tiegel , Mörser , und

dergleichen , worinnen die Arzneyen zuberei¬

tet , werden , wohl gereiniget , und jenes Un¬

heil vermieden werde , welches Hierinnfalls

durch den Einfluß schädlicher Materien ent¬

stehet , und oft mit den Arzneyen die em¬

pfindlichsten Folgen nach sich gezogen hat.

Im Falle ein - oder anderes vorgeschrie¬

benes InAnsäiens nicht vorhanden wäre : so

haben sie solches dem betrefendcn lUeclico

des Endes , auf daß ' er selbsten an dessen

statt ein anderes von gleicher Wirkung an¬

ordnen könne , zu melden , die keeepts hin¬

gegen fürnemlich , wenn darinnen InSreciien-

lien von starker Operation befindlich wären,

keinerdings dem Lehrjungen , um nicht etwa

durch Unbehutsamkeit , oder andere Fehler

dem Kranken zu schaden , zur Verfertigung

anzuvertranen.

, 42  *
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§ . Vl.

Vorsichtigkeit Die Apotheker sowohl , als Alatsrislislen

fährliche ' r ' Ne - sotten in Betref des Opn , Zloreurü sultli-

6 . t - ine „ , al - mal ! , und anderer 6orro8 ! ven , VoneMatorum,

Gift , und der - ' '

gleichen , und starken Vrech - Arzneyen gute Vorsicht

nehmen , und nichts von dergleichen angreif-

fenden , und schädlichen AlstsrisÜen , wie

auch keine eomposita Altztüesmsnta , ohne

Verschreibung , oder Oensur des AIväiei hin-

dangeben , und verkaufen . Jedoch bleibet ih¬

nen frey , gelinde L . axsnlis , und ^ ouilivs,

als Alsasm , ( ^ sssisin , 1 ' I » nmsr « i6en , k ' olia

sennse , dessen S ^ rupos , und dergleichen in

gemässigter Dos ! für sich selbst hindan zu

geben:

Wenn derley starke , besonders abtrei¬

bende , oder giftige Hlsäiesmonta von unbe¬

kannten Menschen , oder verdächtigen Weibs-

Personen begehret würden , so sollen die Apo¬

theker , oder andere , die solche Dinge feil ha¬

ben , solches behörig anzeigen , und ohne Gut-

heiffen eines Alsäici nicht verabfolgen lassen,

auch überhaupt die Vsnenoss nicht anderst,

als an Personen guten Rufs , und Namens,

und auf derselben eigenhändigen Schein hin-

dangeben . Abtreibende Arzneyen sind sogar

den Hebammen ohne Bewilligung des Ms-

6ie ! nicht zu verabfolgen , und in diesem

Stücke eine ununterbrochene Bescheidenheit,

und Aufmerksamkeit zu gebrauchen.



tz . VII.

Da bey dem Verkaufe des ^ rsenici

vielfältige Gefahren unterlaufen , so wird den

Apothekern alles Ernstes gebotteu , den Lhrey

vlsicmen nöthigen Vorrath dieses giftigen

Alalsriktlis allzeit wohl verschlossen aufzube¬

wahren , und keines zu verkaufen , damit etwa

nicht durch Geschirre , so dazu gebrauchet

wurden , schädliche Folgen entstehen : gleich¬

wie aber dasselbe dannoch iu dem menschli¬

chen Gebrauche zu manchen Künsten , und

Zubereitungen unentbehrlich , so solle es kei¬

nem andern zu verkaufen erlaubet seyu , als

einer einzigen Persou , und in einem einzigen

Gewölbe in den Städten , und dieses zwar

. nur einem solchen Manne , der von demlVIrr-

Slslrstu L . oci ausgewählet und für beschei¬

den , und sicher anerkennet wird . Auch die¬

sem wird hiemit zur gesetzmäßigen Richtschnur

vorgeschrieben , daß er ein eigenes Buch halte,

in welches alle diejenige , die einiges ärs « -

nieum ankanfen , den Empfang , düe Quanti¬

tät desselben , dep Tag , und ihren Namen

cinschreiben müssen , dabey aber wohl zu be¬

obachten kommt , daß solch - giftiges klalerialtz

Niemanden als bekannten sicheren Personen

gegeben werde ; sollte sich aber darnmen Je¬

mand einfindcn , der dem Verkäufer nicht satt¬

sam bekannt wäre , so ist ihm keines zu ver¬

abfolgen , wenn er nicht zween dem Verkäufer
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bekannte Zeugen mitbringet , die nebst dem

Käufer ihre Namen in das verstandene Buch

einschreiben , und bestätigen müssen , daß der,

oder diejenige , welche einiges ^ rsomcum

verlanget , die angeblich sichere Person sey . ^

§ . vm.

Wo keine Apo¬

theken vorhan¬

den , ist von de¬

nen kledici«

um die Herstel¬

lung der nö-

thigsten Arz-

neyen ju sor-

Jn den kleineren Städten auf dem

Lande , falls keine Apotheke vorhanden seyn

solle , haben die Uoäi ' e ! vorzusorgen , daß die

nöthigste Mittel beygeschaffet werden , Wh

bey Händen seyen.

gen.

§ . IX.

Beförderung

her Arzney«

Mittel.

Zu Zeiten emreiffender Krankheiten solle

bey Tag und Nacht , wo es möglich ein ge¬

schickter Gesell , oder tauglicher Jung in der .

Apotheke zugegen seyn , welcher den nothlei ? ^

denden Kranken die erforderlichen Arzneyen

schleunigst , um selbe durch Aufenthalt nicht

in Gefahr des Lebens zu setzen , abzureiche»

hat . In grossen Apotheken hingegen , wo

mehr als ein Gesell vorhanden , soll allemal

einer davon die Woche haben , in welcher er

gar nicht aus dem Hanse , und Apotheken,

gehe , sondern zu allen Zeiten bey Tag und

Nacht bereit seye . Mit einem Worte eine der

wichtigsten Pflichten der Apotheker bestehet

in deme , daß sie sich in der regelmäßigen

Beförderung der Arzney - Mittel nichts zu Last

legen lassen.
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8 . X.

Was die Alslsrislisten , Gewürz ? Krä - Derbottener

mer , vistillsnten , Brandweinbrenner , Wur- ^l ^ ic . nen aus.

zel - Krämer , und dergleichen betrifft , da sol - ler den Apo.

len diese Arzneyen , welche allein in die Apo - .

theken gehören , nicht zubereiten , oder nach

der Hand verkauften , am allerwenigsten aber

sich des Curirens anmaffen , sondern lediglich

sich ihres Gewerbes halten , und im widri¬

gen gewärtigen , daß gegen die . dicsfällige

llebertretter nebst der 6onliseslion ihrer

INollleamentett , auch noch mit einer beson-

* >

deren Geld - oder bey nicht verfangender

Verbesserung empfindlicher Leibes - Strafe für-

geschritten werde.

Es wird dahero allen den Markt-

Schreyern , und dergleichen Wurzel - Kräme-

ren , Oculiskcn , und Oporsleurs das Feil¬

haben der Arzneyen in öffentlichen Gewöl¬

ben ^ und krivsi - Häusern gänzlich verboten,

und wird dieser Verbott auch auf die im

Lande berumziehende Wasser - und vlitäten-

Kräiner erweiteret , den nicht anders , als

" nach den in den Erblanden bestehenden Gey-

Handels - Leosrnlien ihre Wässer , und Oele

zu verkaufen erlaubet ist , mit der allgemei¬

nen Haupt - Regel , daß alles das , was von

ihnen feilgcbotten wird , in die Reyhe der

Simpüeium allerdings gehöre.



Eines Apothekers.

Ich N . N . gelobe hiemit , und schwöre

z » s Gott dem Allmächtigen , daß ich den

allergnädkgst vorgeschriebenen Sanitäts - Sa¬

tzungen , und der den Apothekern ertbeilten

Instruction getreulich Nachkommen , meine

besitzende Kunst , und Amt,  und die davon

abhangende Verrichtungen jederzeit treu , und

fleißig besorgen , und die vorgeschriebene ke-

oopto in Namen , Maaß , Gewicht , und son¬

sten ohne einiger Veränderung verfertigen,

pder verfertigen lassen , nicht ein Stück vor

das andere nehmen , auch mit Verkauf ge¬

fährlicher , starker , und componirter Arz-

neyen ohne Vorwissen des AIcäici nicht für¬

gehen , des ordentlichen Ouripen , und Be¬

suchen der kationten mich ausser im Falle

der Noth enthalten , viel weniger Gift an

Jemand unbekannten ohne genügsamer Ver¬

sicherung , und wie es die Instruction ver¬

schreibet , abfolgen lassen , überhaupt endlich,

wie es einem ehrlichen , und redlichen Apo¬

theker gebühret , und ansteher , mich selbst

verhalten , auch zu allen diesen Verrichtungen

meine OlNcin - Bediente gleichermaßen anhal-

ten wolle : So wahr mir Gott belfe , die

hochgebenedeyte , von der Erbsünde unbefleck-
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te Jungfrau , und Mutter - Gottes Maria,

und alle liebe Heiligen , ^ men.

lV.

Für die Hebammen.

-r

Die Uuerfahrenheit der Hebammen hat Ausnehmung

dem Staate schon so oft , und vielmal den ^ ^ ^ " " " '

Verlust mancher Mitbürger gekostet ; Es sol¬

le demnach diesem Amte keine Person oblie¬

gen , die nicht dazu die erfoderliche Kännt-

niß , und Erfahrenheit hat , von einem Ais-

Bistro in ^ rts odstetrieis , wo welcher in

den Ländern vorhanden , oder bey Ermang¬

lung dessen von dem Kreis - Land - oder

Stadt -kliysico oxsminiret , und , oder von

dem Kreis - Amte auf dem Lande , oder der

Sanitäts -Kommission in den Haupt - Städ¬

ten bestätiget , und beeydiget worden.

Eine Vorsicht , die sich nicht nur allein

auf die künftige Zufälle,  sondern auch auf

, , . 11

di - Personen erstrecket , die diesem Amte wirk¬

lich sich gewidmet , und noch nicht geprüfet,

pdep beeydiget worden sind.

§ Hs

Die Sorge der das Sanitäts - Weesen Sorge ^ au ^ ge.

leitenden Obrigkeiten wird ferner dahin
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Herr , daß in dem Lande jederzeit eine genüg-

liche Anzahl derley geschickten Hebammen

vorhanden , nnd wo nicht in jedem Dorfe,

doch wenigstens für 2 . oder 3 . benachbarte

Gemeinden nach Thunlichkeit eine aufgcstel-

let sey.

§ 111 .

Pflichten der Eine obrigkeitlich - bestätigte Hebamme

^inem nüchtern hat sich eines ehrbaren , und christlichen , in-

Leben . sonderheit aber anch , weilen sie zu allen

Stunden bey Tag,  und Nacht hülfliche

Hand zzr reichen bereit seyn muß , eines

, nüchtern Lebens zu befleißen , und sich bey

den Kindbetterinen mit Wein , oder starken

Getränken nicht zu übernehmen , anerwogen

in ihren Amts - Obliegenheiten , und dessen

Besorgung mehreren Theils zweener Men¬

schen Leben , und Gesundheit , mithin an ih¬

rer diesfälligen Verwahrlosung die schwereste

Verbindlichkeit ihres eigenen Gewissens

hanget.

tz IV.

Fernere Pflich - Vorzüglich sollen sie verschwiegen seyn,

Amte ? " ' und unter sich ein gutes Vernehmen , und

Vertraulichkeit pflegen , eine die andere nicht

beneiden , sondern vielmehr in vorkommen¬

den schweren Fällen einander mit getreuen

Rath,  und That ans begehren , und Erfo-

deren beystehen , nnd sich dem Dienste ihres

Nebenmenschens , ausser in Krankheiten , oder
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anderen wichtigen Verhindernißen nicht ent¬

ziehen . Sie haben sich in ihrem Amte der

beschworenen schweren Pflichten mit stätter

Aufmerksamkeit zu erinneren , in solchem keine

abergläubische Worte , Gebärden , oder Mit¬

tel zu gebrauchen , sondern der in Nöthen

befindlichen Frauen mit aller Glimpf , und

Bescheidenheit heyzuspringen , und das Ge¬

schäft ihrer Kunst mit der erfoderlichen Vor¬

sichtigkeit zu besorgen , im Falle der Noth

auch , und bey gefährlichen Umständen den

Peystand eines Aloäiei zeitlich beyzuziehen,

Massen eine diesfällige Uebergehung mit em¬

pfindlichsten Strafen , vorzüglich aber mit

der Entsetzung ihres Amtes angesehen wer¬

dest wurde.

§ . V.

Eine der vorzüglichsten Sorgen der Sorge auf die

Taufe desKjn-

Wehemütter bestehet in deme , daß in ge - -es.

jährlichen Umständen einer Geburt , und wo

diese bey Leben zu erhalten Gefahr unter¬

saufet , mit der Nothtaufe sobald möglich,

und es nach dem Gebrauche der heil . Kirche

thunlich , fürgegangen werde , sie haben sich

dahero in der Art , und Weise der Ausfüh¬

rung dieses heiligen Werks nach der ihnen

bey ihrer Anstellung behändigenden gedruck¬

ten Vorschriften zu achten , und im Falle

sich ferner Zweifel erregen solle , bey den

geistlichen Obrigkeiten , und den Pfarrern zn
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Erhaltung der

Gebährenden.

erkundigen , und belehren zu lassen , auch nach

ihren Anleitungen sich getreulich zu richten,

und jederzeit die Wichtigkeit , und Schwere

ihres Versprechens gegenwärtig zu . halten,

die sie nicht nur allein zu dieser geistlichen

Rücksicht , sondern auch zu bestmöglichster

Erhaltung der Geburt selbsten verbindet.

§ . VI.

Gleiche Obliegenheit verbindet sie auf

die Erhaltung der Mutter selbst zu wachen,

und sie haben mit äußersten Kräften , Vor¬

sicht , und Bescheidenheit alles sowohl vor,

in , als nach der Geburt anzuwendeff , was

sie von dem theuren Versprechen loswickeln

kann , das ibr Amt , und . ihre Kunst ver¬

stricket : überhaupt aber sich von Ertheilung

der Arzneyen sowohl vor , als nach der Ge¬

burt zu enthalten.

§ . VIl.

DieHebammen Die Erfahrenheit hat es öfters bestätti-

sollen sich bey . ^

schwerer Stra- get,  daß ein , und andre Pflicht - und Gott-

fe enthalten , vergessene Hebammen sich zu Abtreibung der

abtreibende,

odergefährli - Leibesfrucht durch Verblendungen des Gel-

^geben ' " oder " ^ ' und gehoften großen Gewinn gebrau-

einjurathen . chen lassen , es wird denselben dahero hl ' emit

auf das schärfefte eingebunden , daß sie bey

Verlust ihres Amts,  Ehren , und anderen

schweren , auch nach befundener Größe des

Verbrechens in den eriminal - Rechten aus-

gemessener Leib - oder Lebens - Strafenkeiner
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Person , sie seye ledig , odervetehliget , eini¬

ge Arzneyen , Trank , Pulver , oder wie

dasselbe Namen haben mag , wodurch eine

Frucht in Mutterleibe früh , oder spätt , le¬

bendig , oder todt abgetrieben werden könn¬

te , zubereiten , oder bereiten zu lassen , ab¬

zureichen , oder einen Rath dazu zu erthei-

len M nicht vermessen soÜett , wenn aber

ihnen gegen Geschenke , versprochene große

Geld - Summen , oder gar durch Gewalt,

oder Bedrohung eine dergleichen boshafte

Zumuthung beschehete , so sind sie solches oh¬

ne dem mindesten Verschnb der Obrigkeit an-

zuzcigcn schuldig.

Falls ihnen unschuldiger Weise ein der¬

gleichen Ansinnen eröfnet würde , haben sic

die Personen , es möge der Vorwand einer

Krankheit , oder was immer für ein Anwurf

zum Grunde genommen werden , an die

AIvdievs zu verweisen , welche schon wissen

werden , wie in solchem Falle fürzugehen

sey , wie dann gleichfalls den Apothekern

bereits aufgetragen worden , bey empfindli¬

cher Ahndung den Hebammen ohne Vorwis¬

sen eines spprobirten Alsäiei dergleichen be¬

denkliche Mittel keineswegs verfertigen , oder

reichen zu lassen.

§ . vm.

Den Hebammen wird hiemlt ernstlich H ^ ammen ^ ok-

aubefvhlen , sich bey dem Frarreopolke , Sechs - " rens ^ enthal-
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Pflichten bey

ihnen obrigkeit¬

lich aufgetrage¬

nen Erfor¬

schungen.

Wöchnerinnen , Kindern , und andern Perso¬

nen des 6ur ! rens zu enthalten , es erfodere-

te dann solches bey Wöchnerinnen , nndneu-

gebohrnen Kindern eilte unausweichliche

Noth , daß so geschwind kein Aloüicus zu

erreichen , oder vor Händen wäre , in wel¬

chem Falle ihnen nach Bescheidenheit , und

Gewissen Hierinfalls fürzugehen erlaubet

wird.

§ . IX.

Falls von den Hebammen eine obrig¬

keitliche Erforschung ein , oder der andern

Person crfoderet würde , haben sie alles

genau , ^ und ünpartheyisch zu untersuchen,

alle Umstände wohl zu erwegen , nach ihrer

besten Vernunft , und Gewissen fürzugehen,

und sich zu einem widrigen weder durch Ge¬

walt , noch Bedrohung , weder durch Bitten,

Geld , und Geschenke verleiten zu lassen,

mithin treulich die Wahrheit gehörige « Orts,

davon sie abgeschicket , oder auch der Sani - -

täts - 6omm ! ss ! ou , wann von selber ihnen

eine dergleichen Untersuchung anferleget wür¬

de , sonsten aber nirgends anderswo anzuzei-

gen ; In jenen Fällen hingegen , zu deren

Unternehmung es ihnen an zulänglicher Wis¬

senschaft manglen möchte , die vorgängige

Belehrung ihres Verhalts von einem erfahre¬

nen Aleäico anzusuchen,

Uebrigens wird eine jede Hebamme in



den Städten , oder großen Oertern zu desto

besserer Erkanntniß ihrer Wohnung einen

Schild auszuhängen verbunden seyn.

Es haben demnach alle Hebammen so¬

wohl in Städten , als auf dem Lande sich

nach diesen Vorschriften gebührend zu achten,

wegen ihres auf sich habenden Amts aber

nachstehende Eydeö - Pflicht abzulegen.

Einer Hebamme.

Ich N . N . schwöre , und gelobe zu Gott

dem Allmächtigen , daß ich meine Pflicht,

und Handlangungen in dem mir anvertrau¬

ten Hebammen - Dienste , als eine gewissen¬

hafte Christin bey allen Vorfallenheiten treu-

lichst , und sorgfältig verrichten , ohne allen

Absichten handeln , und niemanden vorsätzlich

nachtheilig seyn will , vielmehr gelobe ich

durch meinen Beystand den Gebährerinnen

alle möglichste Hülfe zu leisten , und der mir

vorgeschriebenen Instruction nach meinem

besten Wissen , und Gewissen getreulich nach¬

zukommen , wobey ich den Armen so gut,

als Reichen gleich willfährig beystehen , und

selbe nicht zu verlassen , und zu versäumen

mich verpflichte . So wahr mir Gott helfe,

die hochgebenedeyte , von der Erbsünde un¬

befleckte Mutter Gottes , und Jungfrau Ma¬

ria , auch alle lieben Heiligen.
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Zweyter Theil

Von Ven Vorsichten , welche die Besor¬

gung der Gesundheit von fremden Grän¬

zen her betreffen.

8 I

Werden alle Wenti die Vorsichtigkeit der Dbrigkeiten

die eontumsL- dem täglichen Umlaufe der gesellschaft-

Ltstionen de«

schrieben , die lichen Ordnung auf den Gegenwurf der er-

,Ische " G ! äni " en h ^ l ^ nden Gesundheit besorget seyn muß;

wirklich beste - so versehen Wir Uns zu denselben , daß sie

ihre Bestrebung dort,  und damals verdopp¬

le » werden , wo es oder auf Hindanhaltung

von der Gränze her beförchtcnd - ansteckender

Krankheiten zu thun , oder ihr um sich grei¬

fendes Gift wohl gar wirklich schon in Un¬

sere Länder cingerissen , hinsolglich unter

Beystande göttlicher Vorsicht zu tilgen ist.

Zu Besorgung des ersteren Gegenstan¬

des sind an den Gränzen , wo die Gefahr

bey dermaligen Verfassungen niemals , ver¬

schwindet , bereits seit vielen Jahren , theils

noch unter Unseren Glorwürdigen Vorfab-

rern am Throne 6outumsL - 8ksUonen er¬

richtet , auf welchen ohne Unterlaß gesorget

wird , damit Unsere Erbländer durch die

Strenge der Vorsichtigkeiten von dem Ein¬

brüche ansteckender Krankheiten befreyet lc-



den mögen ; es sind diese 8tatiouen mit er-

foderlichen Amts - Bestellungen - versehen , die

unter Aufsicht der Regierungen der Land¬

schaften durch Besetzung eigener Sanitäts-

Loiumissiouen geleitet wekdeit»

Das Königreich Hungarn  besor¬

get durch das I,oeumt « u6 » tisl Oovsilium

kvKium zu Preßburg dir StaUo » vors « in

der Llarmaross.

In dem KönigreicheSclavottien

ist eine Sanitäts - ^ ommissiou zu Eßegg un¬

ter dem Vorsitz des dortselbst commauöire « -

den 6ou « ralens aufgestellet , und hat zu ka-

uotkse , Semlin , Mtrovles , Lrooö , und

6ra6 ! se » ihre suüoräinirte 6oatum » L - 8ta-

tiouen.

Der in dem Li « nvrslatv Karl-

ftatt  UUter Anleitung des auch allda eom-

mftoilirenden Lonsralens niedergesetzten Sa-

nitäts - Ovmw ! ss ! on unterstehen die Ooalu-

M22 -Ltstioneu ZU Sslurn , ksiionovseL,

und der Sanitäts - Qommissio » des übrige«

krovinoisl theils von dem Königreiche Croa-

tien s « b kraesixUo des üsnvi ( ) rosti « y , und

kr « sst6 ! s des Oonsilii reKti zu Agram , die

Llaliou zu LosstsnicLS.

Unter der Sanitäts - Oommissiao i»

Siebenbürgen  auch sub krsosiülo des

dort eominynlUreuden Lonvralens ste¬

hen gegen die Gränzen der Waüachey

IV . Band . 43



die Lontumss - Stationen zü Rskhenthurn,

l ' omös , Terzburg , Lusan , und Vulesu;

auf gleiche Art ist gegen die Moldau eine

Station zu koäua , und wiederum drey andere

zu Oito8 , OsikAli ^ mes , und LiritLks ange-

ordffet.

Das Lanst - I ' omoswar endlichen

unter Besorgung der Landes ? ^ tlministra-

t ! on wird durch die Oonlumas zu ^loüaäis,

Selrupsnslc , und jene zu Lsnssova bewah¬

ret ; ja nachdem in ein so anderen gesagter

Einbruchs - Ortschaften von deü angräüzenden

Provinzen die Gefahren , und der Zufluß

wichtiger zu sepn befunden wird , so halten

Wir Uns bevor oder bey sich wirklich einfin-

denden Seuchen , oder aus was für anderen

Uns erheblich scheinenden Ursachen auf Zeit,

oder für immer diese Stationen der Wechsel¬

weise « Handelschaft zu Liebe offen , od/r je¬

ne sperren , oder in erfoderlichen Fällen

dort und da die Reinigungs - Vorsichten , be¬

schaffenen Umstäüdrn nach , verdoppeln zu

lassen.

Sollten sich außer den festgesetztenOon-

rums « - 8tationen neue gefährliche Einbruchs-

Oerter entdecken , so wird es der obrigkeit¬

lichen Vorsicht gemäß seyn , solches ohne

Verzug zu berichten , und Mittel zu ergrei¬

fen , die den Gefahren Vorsehung ver¬

schaffen.
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Alle die sx 1 ' ureieo herkommende Maa¬

ren , Personen , nicht minder das eintreiben-

de Vieh hat der : vorgeschriebenen
Sanitäts-

Satzungen je , und allezeit zu unterliegen,

es möge in dem türkischen Gebiethe wissent¬

lich eine Seuche verspühret werden , oder

Nicht , mit dem einzigen Unterschied der Dauer

der OoutumsL - Zeit , welche hiemit nach fol¬

genden Maaßregeln bestimmet wird.

§ . H.

Die aufgestellte Sanitäts - 6ommiss ! onen , Gesetzgebung

und Landes - Obrigkeiten haben sich bestatt.

dig zu befleiffen , von den Gesundheits - Um- wird bey Ges

ständen von Seiten der türkischen , v « n « t ! a-

urschen ' , oder auch nach entdeckten Bedenk¬

lichkeiten anderer wo immer angränzenden

Landschaften genauen Unterricht einzuziehen,

zu welchem Ende nicht nur allein bey ver¬

dächtig , sondern auch gesunden Zeiten an

den türkischen Gränzen eine beständig erfo-

derliche Wachsamkeit zu gebrauchen , diesfalls

die unumgängliche Aufmerksamkeit , und Un¬

kosten zu verwenden , und ohne Anstand aus

der Oamoral - Osssa zu vergüten sind , um

in einem so wichtigen Gegenwurfe beständig

verläßliche Kundschaften zu besitzen . Laufen

nun Nachrichten beständig ein , durch die

überall in den angränzenden ? rovr ' nLeu der

unzweifelhafte Gesundheits - Stand sich be-

44  *
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stättiget , so bleibet der allzeit beständige

6 vntum» 2 -l ' errmn auf alle sx t ' ureieo

herüber trettende Personen , Sieh , öd ^ r

Waaren ans 21 . Läge festgesetzet.

Eine Vorsicht , die auf alle bey was

immer für Gelegenheiten herüber trettende

jederzeit ohne Ausnahme mit gleicher Stren¬

ge verstanden wird , dermassen jedoch , daß,

wenn wer ohne die vontumss zu erstrecken

zurückkehren , und bloß seine briefliche Urkun¬

den abgeben wollte,  solches ohne Anstande

zu gestatten , und nach vollbrachter Ausrau-

chung zu Folge der unten folgenden Vor¬

schrift , und nicht anderst der Gebrauch von

den Schriften zu machen ist.

§ . UI.

« - sährkich . und Wenn sich hingegen gefährliche , und

zweifelhaften zweifelhafte Nachrichten einfinden , ist der

Grad der Gefährlichkeiten , und der sie be¬

gleitenden Umstände zu unterscheiden , und

der voutumsL - ' l ' srmin auf 28 . Täge zu er¬

höhen.

§ . rv.

Endlich auch So lange die t > vnlumsL - Frist bloß ein

*d " n Nach ^ ich " , ' G ^ enwurf verdächtiger , und gefährlicher

tenderiaiur- Gesundheits - Umstände , hinfolglich auf 21.

cieo wirklich

bestehenden

Vest bestimmet.

oder 28 . Täge bestimmet bleibet , stehen alle

bestimmte 6 outumsL- 8 l » tionen ossen.

Auf den Fall hingegen , wenn die ein¬

laufende Nachrichten den Bestand des Pest-



Übels in den benachbarten Provinzen wirk - .

lich versicherten , halten Wir Uns verstande-

nermaffen einestheils bevor , diese , oder je¬

ne Stationen zu schliesseu , damit die gefähr ? .

liche Zugänge gemindert werden , anderen-

theits aber wird bey solchen Umständen der

Reinigungs - l ' ermin von 28 . auf 42 . Täge

zu setzen seyn , binnen welchen die Personen,

bey denen sich das Uebel in 20 . Tagen un¬

fehlbar zeigen muß , in der ^ ontninsL ge-

reiniget , und nach dessen ordnungsmäßiger

Vollstreckung entlassen werden können , mit

der Vorsicht jedoch , daß dje Maaren , um

der Wirkung der Auslüfterung , und der auf

die OontilknsL - Ulsni ' pulsli ' on sich ergebenden

Folgey desto mehr gesichert zu seyn , annoch

durch 14 . Täge in der Oonlumar erhalten,,

und gereiniget werden , wobey sich von selbst

verstehet , daß nur jene Oontumari - sten, . oder

Reinigungsknechte , die in der OontumnL-

Zeit mit den Maaren keinen Umgang gepflo¬

gen , nach 42 . Tägen ohne weitern zu ent¬

lassen seyen , jene hingegen , die sich mit ihren

eigene « Waaren vermischet , hahen so lange

in der 6onkumsL zu verbleiben , als ihre

Waaren noch aufgehalten werden . Wir hal¬

ten Uns ehehin bevor , in sich ( welches Gotr

gnädiglich abwenden wolle ) ergebenden Zu¬

fällen annoch besondere Vorsichten der



Strengheit nach Beschaffenheit der Umstände,

und der Erfoderniß vorzuschreiben.

Ob zwar den verstandenen Sanitäts-

Dommissionen , und Landes - Obrigkeiten

eingeraumet ist , den Grad der vorgeschrie¬

benen Dornums- - Dauer nach Beschaffenheit

der einholend verläßlichen Nachrichten den

Umständen mit ^ Bescheidenheit anznschicken,

die oftmals von der Dringlichkeit sind , keine

Anfrage , oder Aufschub zu gestatten , so

wird ihnen doch hiemit ernstgemessen aufge¬

tragen , Hierinnfalls mit aller Bescheidenheit

fürzugehen , durch übermäßige Strenge dem

Wohlstände der wechselweise » Handelschaft,

und freundschaftlichen Nachbarschaft ohne

guten Ursachen nicht beschwerlich zu fallen,

und den Erfolg jeder Steigerung der Sani-

täts - Hof - Deputation stracks mit allen den

Umständen anznzeigen , den einmal erhöheten

1 ' ormin aber ohne vorläufig derselben die

Ursachen der Herabsetzung unterbracht , und

von daher weitere Verhaltungs - Befehle em¬

pfangen zu haben , für sich allein nicht mehr

zu minderen.

Es haben also besagte Sanitäts - Dom-

missionen in diesem häcklichen Geschäfte,

wie überhaupt in ihrem Berufe die ernsthaf¬

teste Aufmerksamkeit und Bescheidenheit zu

gebrauchen , und den vorzüglichsten Bedacht

allzeit dahin zu richten , daß alle die nach-
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stehende Instructionen , soviel es an ihnen

lieget , hauptsächlich aber von den Personen,

und Aemtern , denen sie vorgeschrieben sind,

ohne Unterlaß , und unverletzt befolget

werden.

l.

Für die Sanitäts - Ooräons , wo sie im¬

mer aufgestellet sind.

§ . I.

3h Vergrößerung der Vorsichten wird Samtäts,Kor¬

an den an das lureioum stoffenden Gran - ^ ^ " ^ « "

zen beständig ein Ooräon unterhalten , und

bey steigenden Gefahren auch in seiner Maa-

ße nach Erforderniß der Ümstände verstär¬

ket , damit durch allezeit aufmerksame Wa¬

chen / Heils vom Landvolke , theils von Un¬

seren Truppen durch ohne vorhergehender

Reinigung verbottenen Eintritt der Einbruch

des Uebejs so viel möglich , hindan gehalten

werden möge.

§ . U.

Wenn nun das gefährliche Pestübel Wenn , und wie

wirklich in den angränzenden Landschaften ^

ansgebrochen seyn solle ( und gleiche Vorsich¬

ten werden in den Erblanden selbst zu er¬

greifen seyn , wenn , welches Gott gnädig¬

lich abwendeu möge , ein gesundes gegen ein



680

*

angestecktes Land , oder Ort sich schütze»

müßte ) so wird dieser Pest - Voräon nach Maaß

der Lage des Orts , und allseitiger Umstän¬

de verstärket , dermassen , daß die ausgesetzte

kost ! , davon einer den andern ehehin allzeit

so viel möglich im Gesichte behalten muß , en¬

ger zusammen gezogen , oder beschaffenen

Dingen nach , und bey gefährlichster Dring¬

lichkeit nebst dem auswärtigen Voräon wohl

gar ein zweyter von innen lormiret werde,

um durch solche Mittel alle Zugänge aus den

verdächtigen Gegenden auf das ftrengeste be¬

obachten zu mögen.

§ . Hl.

Heimliche Ein , Die Ooräons - Mannschafs hat genauest

schleichusigen

sind Wechsel , zu Wachen , damit von den , was immer für

weis verholten , Vontumss - Grade unterworfenen Grän¬

zen unter gar keinem Vorwände sich dies

Orts etwas einschleichen , noch hierländige

Untertbanen in jenseitiges Gebiet heimlich

hinüber tretten , minder aber ohne in den

Voatumsr - Listionen nach dem Grade der

oben vorgeschriebenen Remigungs - Iorminen

sich aufgehalten zu haben , zurück tretten mö¬

gen , denn gleichwie das ansteckende Uebel

durch die blosse Berührung eines giftfangcn-

den Körpers übertragen werden sann , so

führet der Hinübertritt schon von einem Lan¬

de in das andere die Muthmassung der Ge¬

fahren mit sich , daß eine so gefährliche Bf-



rührung für sich gegangen seyn möge , nnd da

auf solch unvermuthete Weise so oft schon.

ganze Länder angestecket , und viele tausend

Menschen des Todes Raub geworden sind,

so erforderet es die Klugheit , wider derley

Vermischungen mit der äuffersten Strenge alle

Vorsicht zu gebrauchen.

Es sollen also die 6or6ons - kosl> , die

etwa an der Gräuze dies Orts ankommende

Personen sogleich zurück , oder in die offen-

ftehende OonlumsL - Stslion zuweisen , im Fall

der Weigerung aber , wenn die Ermabnung

nicht verfienge , und eine Person mit Gewalt

eindringen wollte , sie zn Folge des untern

25 . August . 1766 . ergangenen , und überall

publicirten Htraf - Gesetzes an der Slelse todt

zu schiessen keinen Anstand , überhaupt aber

sich zur Richtschnur nehmen , daß aus dem

türkischen Gebiethe je und allezeit der Ein¬

tritt in Unsre Erbländer auf keine andre Art,

als durch die Dontumss -Stationen auf die

vorgeschriebene Weise gestattet sey.

Die obbeschriebene Sanitäts - l ' ommiasio-

iieu demnach haben , . wenn mit dem Laufe

der Zeiten die angeordnete OontumsL - Ststio-

nen , voräon , nnd Vorsichten zu Hindanhal-

tnng heö Uebels unzureichend erkennet , und

in Erfahrung gebracht werden solle , daß dort,

oder da neue Spurren eines heimlichen Ein»

hruchs bemerket wurden , in Zeiten , und bey
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schwerer Verantwortung zu sorgen , daß dem

Uebel oder durch Verpackung , Ausstellung

erfoderlicher Wachtposten , oder in ander-

weg gesteuret werde , weswegen in der-

ley wichtigen Vorfallenheiten das Nöthi-

ge bey Zeiten der Sanitäts - Hof - Veputstion

anzuzeigen wäre.

§ . IV.

Die Gefahren Der Kordons , - Mannschaft wird ferner

Hunde auf das schärfeste verbotten , sich über die

tragen werde,, . Cordons - Lime zu entfernen , oder einen Hund,

oder anders derley Vieh mit sich auf die

Wache zu bringen , als welche gleichfalls

ohne Verzug zu erschießen wären , damit sie

nicht etwa in das benachbarte Gebiet über¬

laufen , sieb allda vermischen , und sodnrch

die Krankheit Überbringer ! möchten , aus wel¬

cher Besorgniß dann auch die nahe an dem

Kordon gelegene Unterthapey ihre Haus-

nnd Hütthunde während solch gefährlichen

Gesundheitsumständen jederzeit angebunden

halten müssen.

§ . V.

Wie sich der Die Kordon « - Wachen haben an der

Kordons - Linie Tag und Nacht beständig zu

wem , sich heim - prUrouIIiren , und besonders frühmorgens ge-

liche Dermi - , . , ^ > . - -

schungen ent - uau nachzusehen , ob nicht ewige Spurr von

decke » . heimlichen Herübertretungen bemerket werde,

dann ob etwa av der Gränze von Kleidungs¬

sorten , oder andern Sachen etwas vorge-



funden werden möchte , in welchem Falle das

antreffende Vieh ohne Ausnahm todt geschos¬

sen , und dieses sowohl , als auch die sonst

vorfindige Sachen , wenn fie nach der unten

folgenden Vorschrift giftfangend , und ohne

Gefahr nicht zur vorgeschriebenen Reinigung

in eine regelmäßige OonlumsL - Slation ge¬

bracht werden könnten , ohne Berührung durch

ein vyu ferne dazu bringendes Feuer vertil¬

get werden sollen , welche Vertilgung sich

überhaupt auch auf alle bey dem voräon

erschossene Menschen , und andere erfundene

gefährliche Gerätschaften , und Gegenwürfe

verstanden haben will , als worauf die den

Ooräon eommsnllirende OKiei ' srs mit aller

Strenge zu sorgen haben . Wenn ppu der-

ley erfundenen Maaren , die nicht giftfan¬

gend find , etwas erhalten werden kann , sind

die Stricke oder anderes Gepäck , das gift-

fangend , allererst in dem Oontumsr - Hause,

wohin fie unter strengesten Vorfichten gegen

die Vermischung zu bringen , vorläufig ab¬

zulösen , und zu verbrennen , und woferne

sich einiger Verdacht ergebete , daß eine Per¬

son mit jenseitigen Unterthanen eine heimli¬

che ljnterredung dort oder da gepflogen,

oder sonst fich vermischet haben sollte , so wäre

ein solcher Mensch , oder wohl auch be¬

schaffnen Dingen nach das ggnze Haus also-

gleich auf das ftrengeste zu verwachen , und



ausser den vorsichtig , und ordnungsmäßigen,

hinfolglich von aller wechselweise » Berühr¬

ter Vermischung entfernten Zufluß der Le¬

bensmittel alle fremde Mitteilung durch die

aufstellende Wachen des Ooräons zu sperren,

davon aber der nächsten betreffenden ( ' onln-

msL - Ststion die Nachricht zu geben , welche

den verdächtigen Menschen , wenn keine wei¬

tere Vermischung erfolget , unter Begleitung

einer strengen Wache , ohne daß auch diese

sich mit den Bewachten vermische , in die von-

lumar einzunehmen hat.

Es werden daher die solche Personen

begleitende Ober - oder Unter - Otkeisrs und

gemeine Soldaten , oder Wachen auf das

nachdrucksamste ihrer beschwornen Pflichten,

und der Strenge des gleichgesagten Straf-

Gesetzes erinneret , nach welchem wider sie

« « verschont furgegangen werden wurde , wenn

sie eine selbsteigene Vermischung mit solchen

bewachenden Personen , oder Häusern ver¬

schwiegen zu haben entdecket würden , und

wird ihnen hiemit zur Richtschnur bedeutet,

daß unter dem Worte Vermischung jede Be¬

rührung eines snspscten Körpers , Kleidung,

oder sonst giftfangenden Waare verstanden

werde , daß sie sich demnach bey derley erfo-

derlichen Begleitungen behutsam zu betragen,

und von den bewachenden Personen , Viehe,

oder Waaren , allezeit sich in geziemender



Entfernung sicher halten sollen , und wenn ja

allenfalls eine Vermischung unversehens für

sich gegangen , so ist solches der vontumsL-

Ltslion ohne Rückhalt anzuzeigen , sich von

dem auch zufälliger Weise auf sich gefallene»

Verdacht mit andern NontumaListen zu reini¬

gen , und wenn sich bey einem solchen Zu¬

fälle Bedenken ekgebeten , oder wohl gar

^anze Häuser durch eine Vermischung ver¬

dächtig gemachet worden wären , so ist nach

sicher gestellt obbeschriebener Bewachung,

hinfolglich nach zurückgehaltener aller Gefahr

der Vermischung durch den nächsten 6onlu-

msL - Uiooetorn das k ' setnrn genau zu er¬

heben , auch der betreffenden Sanitäts - 6om-

mission stracks und ohne Aufschub berichtlich

. anzuzeigen , welche beschaffenen Umständen

nach Mit derReinigung der verdächtigen Per¬

sonen , oder Häuser fürgehen lassen , oder

bey erheblicheren Umständen die Sache au

Unsere Sanitäts - Hof - Vopulrrlion anzuzeigen

haben wird , um von derselben die erforder¬

liche weitere Verhaltungs - Befehle zu erwar¬

ten , und der androhendeu Gefahr mit der

strengesten Vorsichtigkeit zu begegnen , auch

vorzüglich wider jene , die sich wider die

Sanitäts - Gesetze versündiget haben , die bey-

spieglende Strafen zu ergreifen , nach Maaß

als selbe in oftgemeldtem Gesetze vom L5.
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^u § . 1766 . und in späteren Unseren maaß-

gebenderl kssolulionen vorgeschriebe » sind.

§ . VI.

Dieses Gesetz Damit aber diese Satzungen forthin desto

w ^ h/lung ^ es sicherer befolget , und die Schwere ihrer Ver.

Lora « , . , , jedes , bindnngeir allen , denen daran lieget , bestäu-

mal vorzulesen . ^ ^ „ „ brung schweben , als solle oftbe-

meldtes Straf - kstont von 25 . 1766.

und gegenwärtiger Gesetzartikel zu besserer

Verständniß bey jeder 6oräons - Ablösung,

und zwar in der Landessprache vorgelese»

werden , wobey

§ . VII.

SolleNiemand , Zum Beschluß mit ganz besonderer Ob-

der von der

eontum - , - achtsamkert wiederholet wird , daß überhaupt

unterworfenen Niemand von den aus benachbarten Grän-

Ortschaften

komme , ohne zen herkommenden
Personen jemals ohneAuf-

vollbrachten Weisung einer Zengttiß , und Urkunden der

Reinigung zu in einer aufgestellten 6onlumsL - 8lslion vor-

'befwrberge " geschriebenermassen
vollstreckten Reinigung

werden . von Jemand beherberget werden solle , Massen

Wir wider solche unvorsichtige Aufnehmer

mit den empfindlichsten Strafen fürzugehen

gebieten , die bey gefährlichen Umständen ver¬

schärfet , und bey der in dem angränzenden

Gebiete wirklich wütenden Pest wohl gar bis

zur Todesstrafe beschaffenen Dingen nach

vergrößeret werden sollen.
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H.

ixsi ' kvcMon

Der OoutumklL - vireetorn , und ihre

Hauptpflichten.

8 . I.

Die erste Pflicht eines OontumsL - v ! - Sorge auf die
Lontumsr-

rvetors gehet dahin , daß er beständig sor - Gebäude,

ge , damit die uöthige ConlumsL - Gebäude

in erforderlichem Stande erhalten , oder ge»

setzet werden , dann gleichwie der Hauptge-

genwurf aller der Gesundheitsveranstaltun-

geu dahin gerichtet ist , daß durch eine sorg¬

fältige Absonderung von Menschen , Liehe,

und Waaren , auf die der Verdacht gefallen,

dem Einreißen der ansteckenden Krankheiten

vorgebogen werde , so muß auch die erste

Vorsichtigkeit auf Errichtung , oder Erhaltung

der Gebäude abzielen , die mit allen nöthi-

gen Erfordernißen versehen sind , durchweiche

sicher , standhaft , und ungezweifelt die un¬

umgängliche Absonderung nicht nur allein von

verdächtigen Menschen , Viehe , und Waaren,

und jenen , die dies Orts eine unverdächtige

Gesundheit geniesten , sondern auch von den

6antumr » Listen unter sich auf das genaueste

gepflogen werden den » wenn eine Person,

so etwa später , als andere iu die LoulumsL

getreten , sich mit einer schon vorhin in der

eoatumsL befindenden Parthey vermengete.



so würde der bereits durch Erstreckung eines

vorgeschriebenen Zeittheils gereinigte Verdacht

bey d/eser erneueret , sie hinfolglich mit dem

neu ankommeüden die Ovulums - auf das

neue mit anzufangen verbünden seyn.

Es sind dahero die Gebäude in solcher

Maaße zu errichten , daß nebst der allergr-

nauesten , und durch undnrchbrechliche Ver-

schliessungen versicherten Absonderung auch

alle jene Bequemlichkeiten vorhanden scyen,

die da zu anständiger Verpflegung bey Tag,

und Nacht unentbehrlich erfoderet werden.

Und obschon an allen Ortschaften , wo

Ovulums - - iStslivuen angebracht sind , eben

nach solchen Maaßregeln fürgegangen wor¬

den zu seyn zu hoffen stehen soll , so haben

doch die Ovulums- -Uirvolorss diesen Ge»

genwurf als die Grundsäule des ganzen Ge¬

schäftes ihrer Amtirung zu betrachten , und

die allenfalls ihrem Auge sich darbietende

Gebrechen ohne Verzug den ihnen Vorge¬

setzten Sauitäts - Oomlnissivuen anzuzeigen,

damit denselben ungesäumt abgeholfen , und

die dießfällige Mittel , oder ohne weiteren

angewendet , oder aber in wichtigeren Um¬

ständen an Unsere Sanitatö - Hof - Vspulstion

der Bericht erstattet werde.

Bey dem Gegenwurfe der Beschaffen¬

heit der Gebäude ist sich nach folgenden Maaß¬

regeln zu richten.



Imo . Muß das vorzügliche Augenmerk

genommen werden , daß die in die Vontu-

msL trettende von allen jenen Personen , so

mit ihnen sich nicht zu vermischen haben,

durch zureichende Verschließungen abgesönde-

ret seyen , hinfolglich haben mit selben ge¬

meinschaftlich nur jene aüs dem vonlumsn-

Amts - kersonsli umzugehen , die mit den

voutumsListen den nemlichen vontumsL-

r « r ! o6um zu machen , und die nemliche Ooa-

tuinsL - Zeit auszuhalten verbunden sind.

Und dieses sind in der allgemeinen Re¬

gel nach bloß die expomrten Reinigungs¬

knechte , die sich in die 6onlumsL - Häuser

mit zu verschließen , und die Reinigungszeit

mit zu erstrecken haben , ohne daß ihnen ge¬

stattet werden kann , sich während solcher

Zeit jemals aus solchen Verschließungen zu

begeben.

26ü . Capläne , Oi ^ rur § ! , Ueberreiter,

Aufseher rc . ja det OontnrnsL - vinoetor selbst

hat sich mit den OontumsListen nicht zu ver¬

mischen , hinfolglich seine , und respseUvel

ihre Amtspflichten dermassen in Obacht zu

nehmen , daß sie keinen in der LvntumsL

stehenden Körper von Menschen , Viehe,

Maaren berühren  sollen , Massen sie sich

durch die Berührung der t ^ onlumss mit zu

unterziehen verbunden , hinfolglich gegen an¬

deren in dem nämlichen OontumsL - keriexlo

LV . Band . 44



nicht eingeschloffetten Partheyen ihre Amts-

Pflichten zu verrichten ausser Stand gesetzet

würden.

3t ! o . Um nun dieser Unordnung aus¬

zuweichen , haben die Personen , von denen

gehandlet wird , ihre Verrichtungen mit der

dahin abzielenden Aufmerksamkeit einzuleiten,

vorzüglich aber

4tö . Ist zu sorgen , daß die für sie zu¬

bereitete Wohnungen mit solchen Vorsichten

hergeftellet , und gelageret werden , daß ob-

verstaNdenen Maaßregeln gemäß keine Un¬

ordnungen erfolgen mögen . Und in dieser

Betrachtung

5tö . Müssen die 6ontum » L - Wohnungen

mit Rastellen versehen werden , durch welche

der Alöäieus , oder 6k ) rueKus die Visita¬

tion in der Entfernung vornehmen , der Oon-

tumsL - iriroeto, ' , oder andere mit eefoderli-

cher Vorsichtigkeit den vontumaListen spre¬

chen , Sie sxanilniren , und ihnen die Erfo-

dernißen der Nahrung ohne aller Vermi¬

schung von aussen zubringen lassen könne.

6tü . Die Gelegenheiten für die wirkli¬

che OontumsLlsten müssen dermassen ange¬

bracht werden , daß die Umzinglungsmauer,

oder Blanken so hoch , und sicher gebauet,

daß aller wahrscheinlichen Möglichkeit einer

Vermischung , oder 6omtnun ! cat ! vn mit freyen



Personen vorgebogeN seyn möge . An glei»

cher Betrachtung

7mo . Müssen die Waarenstädl , oder Ma-

KSLmen mit den nämlichen Einschränkungen

umgeben seyn.

8v « , Auf gleiche Art ist die Visilations-

Stube inner der Beschränkung der Ovvtu»

ms » ! slen dermassen zu errichten , daß her

ausser der Ovulums » befindliche Alscheus,

oder Ok ^ rurSus von den Ovulumsristen aus¬

geschlossen , in geziemender Entfernung die

eoatuma - irende Körper , ohne Perüh-

rüng  besichtigen ^ und über ihre Gesund¬

heitsumstände yxsmiuiren , und erforschen

möge.

9uv , Scheinet keine Ursache obhanden

zu seytt , für kranke oder gar impestirte be » -

sondere Lazarete zu erbauen , die ersten be¬

dürfen keiner so besonderen Absonderung , und

bey den wirklich mit der Pest behafteten wur¬

de schon die Uebektragung von einem Hause

in das andere ausser den OvuiuinsL - Ver*

schliessungen gefährlich , hinfolglich damals

weit besser dahin dex Bedacht zu nehmen seyu,

daß jener Theil , wo sich die Krankheit wirk¬

lich entdeckete , mit verdoppelt , und dreyfach

vermehrten Vorsichten gegen die anliegende,

und noch um so mehr gegen freye Plätze

versicheret werde . Hinfolglich wurde zu sol»

chem Ende diese Absonderung durch zurei-

44  *
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Ihre Erhal¬

tung.

chende Wachen , Erhöhungen der UmzinHlurigs-

mauern , Änd Blanken mehr versicheret , und

die Kranke so viel möglich in Zimmern ab-

gesönderet werden müßen . Nach welchen

Grundsätzen demnach in Herstellung der Oon-

tumsL - Slsliouen , oder in ihrer Verbesserung

wenn die wirklich stehende nicht mit allen

diesen Vorsichten versehen wären , fürzuge¬

hen ist.

§ . H-

Es sind ferner diese 6onlumaL - Gebäu-

de , und vorzüglich die Magazinen , Städl,

Schupfen rc . sowohl , als die Wohnungen der

Beamten in beständig bäulichen , und ihrer

Bestimmung angemessenen Stande zu erhal¬

ten , hinfolglich zu sorgen , daß durch eine

geringe Vernachläßigung einer zeitlichen Auf¬

merksamkeit die Verbesserungsunkösten zu Laste

der Schatzkammer nicht erschweret , vor¬

nämlich aber in den Magazinen gegen das

Einregnen gesorget werde , durch welches

manchmal den Ln der Reinigung befindlichen

Maaren großer Schaden zugefüget wird,

deren sorgsame Erhaltung den Pflichten des

viroetors hauptsächlich oblieget.

Damit Nun in diesem Geschäffte allzeit

gleiche billige Maaß , und Ordnung beobach¬

tet werde , so wird hiemit gesetzmäßig ge¬

ordnet , daß nöthige Ausbesserungen , die we¬

niger als 20 fl . betragen , von den Oonlu-



insL - virsetorn selbst alsogleich unter eigener

Verantwortung vorgenommen werden sollen/

besonders , wenn die Zeit und die Vorsicht

größeren Schaden zu verhütten , allem Auf¬

schübe widerstrebete , sollte hingegen die Vor¬

sorge nicht so urplötzlich erfodcret werden,

so ist die Nothdurft den Vorgesetzten Sani-

täts - Oommissionen anzuzeigen , der Bericht

mit Riß , und Köstenüberscklage zu begleiten,

und dieser nicht nur allein mit dem Came-

ralbeamten , wo einer in der Nähe vorhan¬

den , zu berathschlageu , sondern auch seiner

Mitfertigung vprzulegcn ; die Sanitäts - 6om-

mission hat hierauf den Antrag wohl zu

überlegen , und so lange die Ausbesserung

100 fl . nicht übersteiget , oder keine unauf-

schicbliche Veranlassung zu treffen ist , das

erforderliche anzuordnen , und das geschehene

in dem Protokolle anzuzeigen.

Wenn aber schlüßlichen der Aufwand

über 100 fl . sich erstrecket , oder die Frage

auf eiue noch wichtigere Herstellung ankommt,

so ist das erforderliche an Unsere Sanitäts-

Hof- Deputation gutachtlich mit Riß , und

Köstenüberschlage ohne Zeitversaumniße zu

begleiten , und von dieser der weitere Be¬

fehl zu gewärtigen.

Die von dem ^ontumaL - Direetor un¬

terschriebene , und gerechtfertigte Auszügl über

die Gebäude , wenn sie auch die mit unter-
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zogene Bestättigung des Vorgesetzten Sani-

täts - Oommissions - krsssiäis mit sich füh¬

ren , werden von den nächst anliegenden K.

K . Vamsrsl - Mauthämtern zu bezahlen , und

in den Amtsrechnnngen als Ausgaben der

Ordnung nach einzusetzen seyn.

§ . III.

Die LtsUaner Damit die allseitige Sanitäts - Gebäude

t ! nmal " iu ' vl - in gutem erforderlichen Stande desto siche-

„Uren . ror , die in den 6onlums2 - 8tstionen an - -

gestellte Beamten in den ausgemessenen

Schranken ihrer Schuldigkeit erhalten werden,

hat die jeden Landes Vorgesetzte Sanitäts-

Vommission durch eine verläßliche beschwor-

ne Person , und vorzüglich , wenn es thun-

lich , durch Sanitäts - » l66ieo8 jährlich we¬

nigstens einmal , jedoch in der Stille , und

ganz unversehens die unterhabende Lislio-

»en untersuchen zu lassen , welche die erfun¬

dene Gebrechen der 6omml88i ' on zu eilfer¬

tiger Vermittlung ohne Rückhalt bey schwe-

rester Verantwortung anzuzeigen wissen werden.

§ . IV.

Aufmerksam - ^ Ein jeder in Pflichten stehender t ? onlu-

keiten eines , . ,

Lo ! ,tun . - . - - o : - MsL - Vireoloi - solle ern gottesforchtiger , be-

- Motors , scheivener , der Trunkenheit auf keine Weise

ergebener Mann seyn , der dem wichtigen

Geschaffte , dem er vorgesetzet ist mit allzeit

gleicher Aufmerksamkeit , und ununterbrochen

pem Eifer obliegen kann , er sope gegeuwär-



tiges Gesetz , und die Vorschrift des jenen

von S5 . 1766 . fonderheitlich beständig

vor Augen haben , die beträchtliche Folgen,

die durch seine Nachläßigkeit entspringen kön¬

nen , zu Gemüthe führen , die ihm in dem

Amte Untergebene zu Vollziehung ihrer Schul¬

digkeiten, . und vorgeschriebeue » lostruetio-

nen alles Ernstes anhalten , - und vorzüglich

Hierinfalls durch eigene Aufmerksamkeit ein

beständiges Beyspiel geben . Er solle in sei,

nem Amte keine andere Triebfeder als jene

der Ehrlichkeit kennen , hinfolglich bey Leib¬

und Lebensstrafe sich durch Geschenke , Gunst,

Freund - oder Feindschaft keineswegs blende»

lassen.

Den DontnmsLlrenden hat er mit aller

Liebe , und Sorgfalt zu begegnen , auch ein

gleiches durch die übrige Beamte unver¬

brüchlich befolgen zu machen.

Falls sich ein Vontumsrist ungcbührend

betragen solle , ist selber zu warnen , von sei¬

nem Unfuge abzustehen , und mit aller Be¬

scheidenheit im Zaume zu halten , in wichti¬

gen Fällen aber , wenn keine Ermahnungen

fruchteten , Ernst zu gebrauchen , und der

Vorgesetzten Sanitäts - Vommission stracks der

Bericht zu erstaten.

§ . V,

Sobald eine Fuhr , oder Personen unt , Was derselbe

zu beobachte»

oder ohne Waareu , LKeclen , oder Viehe habe , wen»
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eine Lovtu-

msn - Parthey

a » kommt.

aus einem der OoniumaL auf alle Zeit , oder

für damals unterworfenen Orte in der Von-

tumas - Station beyTage anlanget ( dann bey

finsterer Nacht solle keine Sanitäts - AIsmpu-

Isli ' on Platz greifen ) find selbe von dem 0 ! -

roowrn , oder wenn dieser erheblich verhin¬

deret , von dem mit Bewilligung der Vorge¬

setzten Sanitäts - Oommission seine Stelle

vertretenden Beamten zu exsmimren , und

Vorzüglich zu erforschen,

Imv . Wer solche Personen seyen , wie fie

heissen , auch wo fie sich unter Wegs

aufgehalten?

26o . Was dort in der Gegend für Ge-

snndheitsumstände an Viehe , und

Menschen fürwalten?

3Uo . Wenn es türkische Unterthanen find,

ob fie mit den durch die zu Folge

gemeinschaftlichen Einverständnißes

zwischen den wiennerischen , und con-

stantinopolitanischen Höfen ergan¬

gener Verordnungen vorgeschriebe¬

nen Erlaubnißurkunden versehen?

4to . Wohin fie zu gehen verlangen?

5to . In was die mitbringende Maaren

bestehen , wo sie her kommen , ob sie

giftfangend , oder nicht?

6to . Ob diese letztere vielleicht vor er¬

streckter OontumgL der Personen,

weiters zu beförderen , der Antrag sey?
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7mo . Was für Briefschaften die Lontu-

maristen mit sich führen , und ob sie

solche auch etwo vor erstreckter von-

tumsL - Zeit an Ort , und Endo ab¬

zugeben haben?

8vo . Endlich ob alle eines guten Gesund-

^ heitsstandes gemessen ? alles dieses

wird in ein Protokoll nebst dem Ta¬

ge , und der Stunde der angefan¬

genen NontumsL kürzlich ekngetra - ,

gen , die Personen , Viehe , und Maa¬

ren , wie sie anlangen , in abgeson¬

derten Häusern , rospeetive Ställen,

und Reinigungs - Magazinen unter¬

bracht , jedem der auf Zeiten , und

Umstände angeordnete OontumsL-

ksrloäus angekündet , und durch

den DontumaL - illsäieum , oderOü ^ -

rur ^ um zur Visitation geschritten.

§ . VI.

Wobey der Unterschied wohl zu beobach - Wenn , und

ten , daß so lange die Gesundheitsumstände des'

überall bestätiget , hinfolglich der 6ontumsL - Meäici , oder

6t » ^ iurgi an-

'l ' srmin nur auf dl . Täge bestimmet lst , die zukehren sky?

Visitation der Menschen ohne besonderen

Ursachen nicht nöthig , mithin zu unterlassen

sey ; Sobald jedoch die Gefahren sich ver¬

mehren , oder aus gestiegenem Verdachte,

oder wohl gar über in der Nachbarschaft

wirklich ausgebrochene Pest der verstandene
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l ' srmin erhöhet worden , so ist diese Visi¬

tation ohne aller Rücksicht jedoch nur in der

Entfernung , damit sich der Alsäious , oder

vii ^ rurKns nicht vermische , zu unternehmen:

Es maßen sich also die Oontnms/ . isten ent¬

blößen , und der unternehmenden Kunst ver¬

ständigen Erforschung in der Entfernung un¬

terwerfen . Währender ganzen OontumaL-

Heit hat der OoatuinaL - viroelor zu sorgen,

daß der Alsäious , oder Oli ^ rurAus sich täg¬

lich , so lange die Reinigung dauret , um die

Gesundheit mit nöthigen Vorsichten erkundi¬

ge , um , wann sich erst mittfer Weile eine

vorzüglich ansteckende Krankheit veroffenba-

rete , die unten vorgeschriebene Maaßregeln

zu ergreifen.

§.

Die . bey de , Sobald mit den in der 6ontnmaL - 8la-

!n ' dlr E ' on ankommenden Personen in nöthigerEnt-

lion wahrge - fernung das vorgeschriebene llxamon ausge¬

den , sind zu nommen worden , und der 6ontumaL - M6-

entlaffe » . git - uz sder OIi ^ rurKns die Visitation ver¬

standener masten vorgenommen , so hat dieser

bey seinen Pflichten dem vonlumar - viroe-

tora getreuen Bericht abzuftatten - und Falls

sich in der Visitation wirkliche Zeichen dex

Pest bey ein , oder der andern Person ver-

offenbareten , sind die OontumaLiren wollen¬

de alle ohne Ausnahme zu entlassen , und zu

entfernen , auch in verweigerendem Falle mit
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Gewalt zu verhalten , sich fammt ihrem Viehe,

und Habseligkeiten zurück zu begeben , und wenn

sieder Obrigkeit gewaltsam widerstehen woll¬

ten , sind selbe , Falls die Vermischung nicht

wohl anders verbindert werden kann , auf

der Stelle tod zu schüffen , und sammt Viehe,

und Maaren vorgeschriebenermaßen zu ver¬

tilgen , wobey hen Vontumsr - viroctoren,

Alsäicis , ^llzrurKis , nnd andern angeftell,

ten Knechten , Wächtern , Personen hiemit

eruftgemessen bedeutet wird , daß in einem

solche Falle ihre Verschwiegenheit , Nachsicht,

Vertuschung , yder was immer für eine ihren

Pflichten , und Instructionen zuwiderlaufeu-

de Gefährde , oder Uebertrettung mit der

Todesstrafe unnachsichtlich beleget werden

würde , Massen von der Strengheit ihrer

Pflichten die Erhalt - oder Verwüstung gan¬

zer Landschaften abhanget.

§ vm.

Sollte sich hingegen bey der vorgenom- Wie die Perso.

menen Visitation kein Zeichen einer pestilen-

zischen Seuche wahrnekmen lassen , so ist zu Spurr ausser « ,

der wirklichen Reinigung nach folgenden Maaß-

regeln in den vorgeschriebenen Zeitfristcn zu wen?

fchreitten.

Vor all anderen sind die Personen in

die abgesöndertr Wohnungen zu befördern,

wornach , oder durch sorgfältigeVerschließung,

oder ebenfalls durch erforderliche Sanitäts-
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Borsorge der

Lebensmittel.

Wächter , die nach Beschaffenheit der Um¬

stände Ln genüglicher Anzahl den vnntuma-

Lirenden beyzugeben sind , zu sorgen ist , daß

keine Vermischung unter 6ont » msLi ' 8len , und

gesunden , oder zwischen jenen von verschie¬

denen Klaffen unter sich erfolge , dann bey

der mindesten dkesfälligen Berührung wurde

nicht nur allein ein gesunder , oder unver¬

dächtiger nach durch die Berührung auf sich

gefallenen Verdacht die Oontumar mit zu

machen haben , sondern auch die bereits an-

gefangene , wie gesagt worden , auf das neue

anzufangen seyn.

§ . IX.

Die in die vonlumrrr genommene Per¬

sonen sind mit erforderlichen Lebensmitteln

durch die Vorsorge des OonlumuL - Oieeelors,

um billige Preise zu versehen , dahero auf

die vorhandene Wirthshäuser diesfalls alle

nur erdenkliche Wachsamkeit zu tragen , oder

in Ermanglung deren von dem OontumsL-

Direetoen die nöthige Veranstaltung zu tref,

fen ist , ans daß niemals Mangel , und Kla¬

gen verspürret werden.

Die Nahrung ist den Oontumarislen

eben mit der strengesten Vorsicht zu reichen,

daß keine Vermischung erfolge , hinfolglich

wird ihnen nicht erlaubt , sie zu holen ans

ihren Verschließungen zu gehen , und muß

ihnen solche durch die nicht exponiere Knech-



zugetragen , und ohne Berührung oder Ver¬

mischung von missest gereichet werden.

§ . X.

Bey dem Anfänge der OontumsL kön - ungiftfangende

Gefäsie ohne

nen die mcht giftfangende Gefäße , die aber Hinwicklung

ohne aller Beylage eines giftfangenden Kör-

pers , als Leintuch , Stricke , oder dergleichen kommen . -

befunden worden , zurückbehalten werden , da¬

hingegen aber ist auf das strengeste zu sorgen,

daß im übrigen weder Menschen , noch Vieh,

noch Maaren ehender in die Gemeinschaft,

oder allgemeinen Umgang gelassen werden,

ehe nicht die 6olllum » 2 - Frist ganz erstrecket,

und nach der Vorschrift dieses Gesetzes die

ganze Reinigung erfolget ist , gegen dessen

Strenge keine Entschuldigung , oder Ausnah¬

me Platz greifen solle.

H . Xl.

Wenn die 6ontumsLi8ten Geld oder Vorsicht mit

Briefschaften bey sich haben , muß der vii - so-

tor auf beydes unverzüglich den Bedacht neh - lche , Kleider,

men , das Geld mit warmen Wasser , und

bey verdächtigen Zeiten mit Essig durch die

mit den 6ontumsLislen expomrte Reinigungs-

knechte waschen , mithin nicht ehender zurück-

geben lassen.

Die Briefschaften sie mögen an wen sie

wollen geftellet scyn , sind in seines des 6ou-

tuiilSL - vireetors Angesicht , und zwar bey

guten Zeiten blos mit den gewöhnlichen Pest-
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tauche auszuranchen , bey verdächtigen Um¬

ständen hinfolglich erhöchter OontnmaL - Frist

aber durch warmen Essig zu ziehen , und so¬

dann erst an ihre Gehörde abzugeben , falls

sie keine giftfangende Sache einschliesseten,

welche vorläufig heraus zu nehmen , und mit

andern Lkfeeten in die Reinigung zu ziehen

ist , vorzüglich wird endlich die Sorge zu tra¬

gen seyn , daß die den Ooalums2i ' sten zuge¬

hörige Wäsche durch die Reinignngskuechte

sorgfältig gewaschen , andere Kleider aber

beständig ausgelüftet werden.

§ . XU.

Unterbringung Sobald die Menschen der Ordnung nach

res Viehs , unterbracht Wörden , ist das Vieh in die zu¬

bereitete , auch abgesonderte Ställe zu brin¬

gen , anzuketten , zu verschließen , Und mit

der erfoderlichen Nahrung mit gleichmäßiger

Obsorge gegen alle Vermischung , die Menschen,

und Viehe gefährlich ist , zu versehen , dahero

eben der , oder die Sanitätswächter , Und

Knechte , die den Personen beygegeben wor¬

den , auch diesfalls ihre Wachsamkeit zu ver¬

wenden haben.

§ . xiri.

Die erste , Inzwischen , als Menschen , und Vieh

Zeit wirkend " ln die abgesonderte Verwahrung gebracht wor-

Sorge . alsman den , ist auf die allenfalls mitbringende Wä-

und ^ Dich UN . gen , Güter , und Lttseten ebenfalls sorgsa-

terbringe , solle Aufmerksamkeit zu tragen , damit da man
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hier gegen ein Nebel besorget ist , selbes nicht untereinsten»

auf Bewachung

dort mit Schädlichkeit einschleichen möge . der Wägen und

Es solle dahero zur Zeit , als man mit ^ " " " ^ * " '

Personen , und Thiere « beschäftiget ist , durch

den NontumsL - viroetorn gesorget werden,

daß die Wägen , und Maaren niemals al¬

lein , und ohne Aufmerksamkeit geschworner

bestellter Wächter gelassen werden , welche sie,

auch ehe die unten vorgeschriebene Alsnipu-

!st ! o « en für sich gehen , nicht außer Augen

lassen sollen , auf daß nichts davon entfrem¬

det , vertragen , vertuschet , oder den bestimm¬

ten Ueimgungsvorsichten entzogen werbe«

§ . XlV.

Die Vorsichten , und die Urmipulstion m » nij » ui >. tion

-ey dem Unterbringen in die OantumsL - Ma - ^ ^ 1 " " '

gazine sowohl , als die unten bey der wirk - « « .

lichen Reinigung vorgeschrieben wird , ist eine

vorzügliche Sorge des Virvetors.

Es hat demnach derselbe die Veranstal¬

tung zu machen , daß die Waaren alsogleich

durch die bestellte Reinigungsknechte an den

behörigen Wägen in die 6onlumsL -Häuser

mit aller Vorsicht eingeführet , und nicht et¬

wa im Regen , und Schnee stehen gelassen,

und beschädiget werden , wofür der VorUu-

msL - vlroe . tor wohl zu sorgen hat ; die Waa¬

ren sind in den dazu bestimmten Reinigungs¬

magazinen , Städln , oder Schupfen auszu-

lüfteru , aufzuhängen , und zu reinigen , nach



Maaß Und Weise , als die weitere Anlei¬

tungen folgen.

Nachdem die Waaren in die OonturnsL-

Magazinen behörig eingebracht worden , sind

von dem , oder den ihnen beygegebenen , und

die dontumsL mitmachendcn Reinigungsknech¬

ten anfangs in Truhen , ttnd Küsten sammt

den gefährlichen Waaren anzugreiffen , aus-

zuwicklen , aufzumachen , täglich zu mischen,

und umzukehren , und damit die Luft durch¬

dringe , müssen die Wollballen , oder Küsten

falls es Waaren sind , die füglich herauszu¬

nehmen , und auf die Luft ausgestellt wer¬

den können , beständig in der Auslüfterung

erhalten , und durch die Knechte täglich über¬

leget , und vermischet werden , falls aber der-

ley Waaren nicht leicht aus ihrem Gepacke

zu bringen , als zum Beyspiele die in Ballen

gebundene Baumwolle , so haben die Reini¬

gungsknechte solche zu eröfnen , inwendig mit

dem entblösten Arm täglich zu durchboren,

und zu vermischen , wie unten mit noch meh¬

reren sonderheitlichen Vorschriften angezeiget

werden wird.

Wobey vorzüglich zu sorgen ist , daß

gleichwie die Vermischung der in verschiede¬

nen Vlassen OoutumsLirenden Personen ver-

botten , also eben dieses auf die vontumrtLi-

rende Waaren zu verstehen sey.
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Die in die OvntumsL kornmeli . de Waa - Dorschnft de-

^ . Maaren - und

ren , ihr Mark , und Zeichen , und der Nah- anderer Proto¬

men des Eigenthümers sind von dem

torn genau zu beschreiben , und in ein be - vireotorhalten

solideres krotoeoll einzutragen , welches dem-

selben doppelten Vortheil bringt.

Etstens:  daß er heraus mit Bequem¬

lichkeit die übliche OoutumsL - Waakelt - H

IrvUen verfassen kann , diö er von Zeit zu

Zeit  der ihm Vorgesetzten Sanitäts - vom-

mission einschicken muß.

Zweyt ens:  daß dieses Buch als ein

recht beständiges öffentliches Instrument an-

zusehen ist , um sich gegen die aus der 6 « n-

1um « L tretende Partheyen sicher zu stellen,

das sie nicht mehr , oder weniger Maaren

in die Reinigung gebracht , zu welchem En¬

de für jede Parthey ein aus diesem Proto¬

kolle genommener Auszug zu verfassen ist , der

einem ihr beygebenden Reiniguttgsknechte gleich

anfangs behändiget , und der Parthey zur

Unterschrift vorgelegt werden wird , wornach

ihn der verstandene Reinigungsknecht nach

vorläufiger bey Briefschaften vorgeschriebener

Reinigung dem voctori zurückstellet , der

ihck wohl bewahret , und nach vollendeter

vootumas bey der Uebergabe sich desselben

bedienet . '

Es ist also dieses das zwcyte , wie das

LV Band . 45
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verstandene über die Oonstituta - er amkom-

mettden Partheyen das erste Amts - krotoeoll,

wozu das dritte flösset , in welches der 1 ) i-

rsetor alle an ihn kommende Verordnungen,

Amts - 6orr6sponc ! snLen , Hder andere einer

Aufmerkung würdige Umstände einschreiben

muß , um sein Amt mit Ordnung , und ^ regel-

mäßig zu führen.

§ . XVI.

Wie der Ruck - Nur allein der Zurücktrit in die verdäch¬

tet vor vollen- und der OontumsL unterworfene Län-

deter Reini-

gung erlaubet ? der ist vor vollbrachter 6ontumsL - Zeit er¬

laubet , wenn die Umstände ßeiner Person,

und ihre Vortheile solchen auch samt allen

Lkkveten erheischeten , oder die Parthey al¬

lenfalls bloß ihre mitbringenden Maaren , um

sie der hierländigen Handelschaft fähig zu

machen ? , einen dritten Sachwalter überlassen,

und vor vollstrecktem l ' vrmin in ihr Heymat,

oder wo sie hergekommen , zurücktreten woll¬

te , welches derselben nicht zu versagen , mit

der sich allzeit verstehenden Vorsicht jedoch,

daß keine Vermischung jemals für sich gehe,

und die zurückbleibende Wächter , oder Sa¬

nitätsknechte , die sich jemals vermischet ha¬

ben , den Grad der vorgefchriebenen Oonlu-

wLL - Frist gänzlich erfüllen . '

Bey der dabey für sich gehenden La¬

dung , zu der gemeiniglich Stricke erfoderet



werden , solle keine außer der OonluttisL be¬

findliche Person mit Hand anlegen.

Bey diesem Fürgange jedoch , wie über¬

haupt bcy allem , was in der Station von

Bedenklichkeit sich ereignet , solle der t ' ontu-

msL - vireclor in behoriger Entfernung gegen¬

wärtig , und wachsam seyn , denn es wird

hier wiederum alles Ernstes wiederholet , daß

sowohl bey dieser Verrichtung , als in all

andern dergleichen Gelegenheiten derjenige

Handlanger , Wächter , oder was immer für

Beamte , oder Person , ohne allem Ausnah¬

me , welcher kille der LontumsL unterworfe¬

ne Person , Thier oder Waare auch nur au¬

genblicklich berühret , ipso lseto in jene Oou-

tumsL verfällt , welcher die berührte Sache

unterworfen ist ; davon weder der Sanitäts-

iNvliieus , oder Lü ^ rurKus , weder der Oootu-

msr - virsetor , wenn sie die behörige Gesund¬

heitsvorsichten unterlassen,befreyet seynkönnen.

§ . xvn.

Len Maaren , Und anderen Lfkretett,

welche in die OoritumsL - Magazine kommen,

ist alsogleich nach Beschaffenheit der Umstän¬

de , und Erforderniß ein - oder mehrere Sa¬

nitätsknechte , oder geschworne Wächter bey-

zugeben , damit auf solche Art unter täglicher

ununterbrochener Sorgfalt des virsetoris,

des OKyrurKi , und der Reinigungsknechte

der Verbreitung einer ansteckenden Krankheit

45  *
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Don vorsichti - vorgebogen werde . Diese Knechte haben bey

gor Anstellung

der sM . ats . der Parthey , der sie zugegeben worden , so

knechte , oder lange zu verbleiben , als die Oovtums « dau-

bet , auf welche Zeit sie eben , wie andere

eonlumsListen von aller Gemeinschaft ab¬

geschnitten seyn sollest , und ein gleiches ver¬

stehet sich noch um so mehr von jenen Knech¬

ten , Wächtern , oder 6usrä >H , die 6on-

tuma - irenden Personen nach Erfoderniß der

Umstände beygegeben werden muffen , deren

Pflichten insgesamt vorzüglich dahin gehen , daß

sie alle Vermischung verhüten , den Gesund-

heitsstatlb der vonlumsLi ' renden beständig ge¬

nau beobachten , und von bedenklichen Zufällen

dem Dieseloi - ! in geziemender Entfernung - und

Vorsichtigkeit stracks die Nachricht ertheilen,

tz . XVIII.

Was giftfan - blnter den in der Reinigung befindli-

grndr , und

nicht giftfan - chen Maaren ist vorzüglich der Unterschied

grnde Maaren Giftfangenden,und nicht Gift¬

seyen » und ^

war bey selben fang  e nd  e n zu beobachten , Massen bey den

tü ' beobach ^ en ? öfteren weit größere Vorsichtigkeiten , als bey

diesen erfoderlich sind ; Es werden demnach un¬

ter giftfangenden Maaren jene verstanden , die

man fäbig erkennet , eine ansteckende Krank¬

heit durch die an sich nehmende LMuvis mit-

zutheilen , dahingegen jene für nicht giftfan¬

gend erachtet werden , welche einer solche»

Ansteckung unfähig sind.

Oie Erfahrenheit , jene Meisterinn aller



Sachen , hat die diesfäll ' g sonderheitliche

Känntnis bereits fast größten Theils mitge-

theilet , und da solche in den meisten 6ontu-

maL - Ortschasten iji Lui - op » entscheidend ay-

genontmen worden , wird die für Unsere

Seeküsten und Lazarethe diesfalls vorgeschrie-

beue Maaß , und Ordnung , auch auf die

Landseite angeschicket.

XIX.

Getreider , Reiß und andere dergleichen

Greiffelwerke , wie auch die Vslvuis , oder

Knoppern , als allgemein bekannt nicht Gift-

fangende Maaren können in Zeiten , wenn

auch die Pest iy der Nachbarschaft wirklich

obhanden , hinfolglich die höchste 6o „ l » nir » L-

Frist bestimmet , in Beyseyn des L ! onlums/-

vireetors mittelst einer besonders dyz ^ er¬

richteten gemeinschäftlich reknetl hölzernen

Rinne , falls der Eigenthümer gesagte Waa-

rey in das t ' ttnltimr,/ . - einführen

zy lassen nicht gemcinet , sondern weiter - . zu

befördern Vorbabens wäre , in die zum über¬

laden bestimmte reine Gefäßcr , oder . Säcke

überschüttet werden , nachdem . die ( - ontu-

msL - Knechte solche bcy dem Werfen in die

Rinne ausgelüfset haben , wobey fedochwohl

zu beobachten , daß bey dieser jVIsiiipnlstlni,

durch die , die 6onluiua » nicht mitmachende

Menschen keine Berührung , oder Vermischung

giftfangender Körper vor sich gehe.

Wie es mit Be¬

treib » Greisiel»

»rerk » und

Knoppern zu

halten?



§ XX.

Hol, . Kupfor , Holz , Kupfer , Metall , und andere der-

Metall . gleichen ungebundene,  hinfolglich durch

die Vermischung eines giftfangenden Körpers

auf keine Weise verdächtige Sachen können

zu allen Zeiten , nachdem sie von dem Rei¬

nigungsknechte , der den Maaren beygegeben

ist,in Beyseyn des vireetors wohl mit Wasser

übergossen , und abgewaschen pwrpen , ohne Be¬

denken alsogleich weiters freyüberliefertwxrdeu.

§ . XXI,

Wach - . Wd Das Wachs , und die Badschwammen,

Badschwam « ^

men können nachdem sie durch gedachten Waarenwachter

m » l behöriger aller Einwicklung loßgemacht , und durch

Vorsicht»  ohne

sie IN die c : « „ - 48 . Stunde in einem rinnenden Wasser , wo

-in " n ^ brach ^ welches vorhanden , gestanden , können gleich.

,u haben , ver - falls in Gegenwart des konlumss - vireo-

«bfolget wer«

Pt ? ' f
toris alsogleich frey übernommen werpep.

tz . XXII.

Was bty an - ^ lllo übrige Waaren , es feyen solche
deren nicht ^ ^ ' » , , ,

siifrfangenden der Ansteckung unterworfen , oder nicht , Mtt-

^obachten " ? ^ dkN in die lOoolumsr - AIsKSLine übertragen

werden , und jene , welche nicht giftfangend,

reiniget man alldort mit aller Vorsorge je.

doch in Gegenwart des ton » umsL - vireelors,

der aber wie allezeit wachen muß , daß er

sich in geziemender Entfernung halte , um

nicht sich selbst zu vermischen , hinfolglich sich

aller ausser dem strengen OoolumsL ^ der er

eben in solchem Falle unterliegen müßte ) vor¬

fallenden Arbeiten unfähig zu machen.



Es werden bey dieser Operation die an¬

steckende Umschläge , oder Einwicklung , als

Papier , Baumwolle , Leinwand , Tuch , Faden,

und dergleichen abgesönderet , das Holz , Me¬

tall , Truchen , oder Fäßer , worinnen die

nicht giftfangeude Waare lieget , mit Wasser

übergoffen , und abgewaschen , sodann

ebenfalls die reine Waare ohne längerem

Aufenthalt alsogleich frey verabfolget.

§ . XXIIl.

Die Weinberl , und Asche können gleich - Die Weinvtrl,

und Asche.

falls ohne Zeitverlust aus dem OontumsL-

Hause übergeben werden , wobey man de»

Sack , oder Paquet , in welchen sie sind , an

den Ecken zu beschneiden , und das ausge¬

schnittene Stück mit Pech zu nberschmie-

ren hat,  Truchen und Fäßer aber , wann

die Waar sonst mit keiner Einwicklung ver¬

sehen , werden , wie gemeldet , blos mit Was¬

ser übergoffen.

§ . XXlV.

Folgen die Gattungen jener Waaren,

. " der nichtgifkfan«

und Dinge , tue überhaupt für nicht giftfan - g « nd « n Waa¬

gend erkennet , hinfolglich nach verstandener

Entledigung allen giftfangenden Gepäcks,

ohne Vollstreckung der 6ontumsL - Frist also¬

gleich zu weiterem Handel , und Wandel ausser

der OontumsL mitVorsicht dernichtVermischung

übernommen , und weiters beförderet werden

können.



Alaun , ^ lo6 , ^ ILons , ^ mbrs , ^ nli-

momum , / lnKeüea , ^ rsenienm , - ^ sss kos-

lills , ^ rekifolinm , Aniß , Asche , gemeine

und spanische , ^ sN « r , Austern , Blech , But¬

ter , Buchsbaum , Bleyweiß , Bohnen , Brech-

nüßen , Lene - Saamen , Brustbeeren , Blumen-

kohl - Saamen , vorsx ralinirter , Biesam , Lra-

süifp - Halz und dergleichen.

Vslmus , Okiaeolsts , Oseesu , 628 « ,

Oureussu , Osräomomum , 6orsIIen , t - ubs-

ben , Vooeus indianische , Oalps , Ostto , 6a-

p « r ! , 6romor tsrlsri , 6sss ! en - Rinde , Da-

teln , Diamanten , und Me Edelsteine.

Drat , Eichlen , Eßwaaren , Elephanten-

zähne ; Fasolen , Feigen frische , u ^ d gedörrte,

Fleisch gesalzenes und geräuchertes , k ' olium i' u-

stionm , Fischbein,Fischöl , Fischrogen , Fische fri¬

sche und gesalzene , sonderlich Krepsen , Schild¬

kröte und dergleichen ; Fleischleim , Firniß,

Farbe blaue und andere.

, Getreid , Gebächt , Giftwurzel , Gewürz,

Glaß leeres , als Flaschen und dergleichen,

tHiuSolens , Oummi , Gewürznägel , Grün¬

spann , Hoh , Hülsenfrüchten , Hönig , Ing¬

wer.

Knoppern , Kienruß , Kqrppfer , Kimmel,

Käse , Simonien , Portugesen , ^ . apis IgLuli,

Lanternenhorn , und anderes.

Mandeln , Distsclü ohne Schalen , Mar¬

mor , Metalle , Meßing , Mgstir , Aluaelüsmi,



Mußkatnüße , und alle Drogereyen ; Mehl,

Del , Orpiment , Opium.

koreslsin , Perlein , kilstro , Pflanzen,

Pomaden , Pech ^ mit Pech überstrichene Stri-

cke , Pflaumen , Pfeffer , ? i § noli ; Quecksil?

ber.

klisbsrbsra , Reiß , Rothe Erde.

Haffran , Salz , Straußeyer , Schrriergef,

Seiffe , Sorbet , Sterke , 8lorsx , 8sl smoai-

seum , 8 « ! nilri , 8cialspa , Seidenwürm-

Saamen , Spargel , Körbss , oder anderes

Gezeig von spanischen Strohe , 8psrto ge¬

nannt , 8ulrl ! mstum , 8oltvm6cluci , 8t « vn

laees , 8osKliol » , Schiffe , nach ganz hinweg

genommenen , von der suspseten Seite her¬

kommenden Seilwerke , nachdem sie durch

48 Stunden säglich mit Waffer ganz durch

einen Reinigungsknecht überwaschen werden.

Ps muß aber nachhin der Reinigungsknecht

die vorgeschriebene Oonluinss machen.

Taiyarinden , Torf , ^ ' ucis , ' fvrra 6j

«mbrs , L ' orrs » riaur » . ^

Vite ! « ! , Vogelleim.

, Waydkraut , Wein , Weinberl , Weyh-

rauch , Wachs.

Zucker , Ziebet , Ziebeben , 2e6usr ! s,

Ltrnseeo , Zimmet , Zinn.

Alle diese ungezweiflet nicht giftfangen¬

de Waaren können mit oben beschriebenen

Vprflchten ans dem Ooritum » Ä - U » SNLin un-
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Galläpfel , 60

ciienille , und

Lenir - Blätter

werden unter

die nicht gift¬

fangende kei-

neswea » ge¬

rechnet.

Gewürz reini»

get nicht die

lovyluei » .

bedenklich verabfolget werde « , wenn schon

der für die übrige giftfangende Waaren,

Vieh , und Personen bestimmte l ' onmin noch

nicht erstrecket ist.

§ . XXV.

Gleichwie übrigens die Knoppern für

nicht ansteckend gehalten werden , also wird

von vielen geurtheilet , daß eben dasselbe

bey den Galläpfeln , als einer ähnlichen

Frucht statt finden solle ; auch wird das Wayd-

kraut , und andere Farben für nicht anste¬

ckend gehalten , und viele » vollen , daß die

Ooelienills , und Senis - Blätter nicht anste¬

ckend scyen , allein die allgemeine Gewohn¬

heit bringet mit sich , daß sowohl die Gall¬

äpfel , als die Coekenills , Ssnis - Blätter der

6onlumk > 2 unterworfen werden ; dahero Wir

ein gleiches in Unseren VonlnmsL - Häusern

beobachtet wissen wollen.

z XXVI.

An vielen Orten ist man der Meinung,

daß das Gewürz die Kraft habe , die erste

Einwicklung zu reinigen , mithin es überflü-

ßig sey , diese abzunehmen . Andere behaupten,

daß zu Erleichterung der Handelschaft jdie

Lebensmittel gleichfalls ohne Entfernung des

Umschlags anzunehmen seyen . Jngleichen kön¬

ne man Metalle , Drat , gesalzene Fische in

Fäßern und dergleichen ohne ^ Reinigung , und

Ueberwaschung , wie vorgeschriebe « worden,
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übergeben ; allein dessen ungeachtet befehlen

Wir , daß zu größerer Sicherheit die oben

vorgeschriebene Vorsichten , mittels Hindan-

nehmung der Umschläge , Stricke re . niemals

ausser acht gelassen werden.

§ . XXVII.

Nachdem die Maaren , welche durch die

. „ Vorschrift » wi«

vorgeschnebene Zeit geremiget werden mn - - je giftfangende

ßen , in die Oontumsr - Magazine mit sorg-

fältiger Behutsamkeit gegen alle Vermischung

gebracht worden , geschehet die Eröffnung,

Uebermeugung , Uebermischung , und Ueber-

kehrung auf folgende Art:

Bey Seiden , und Gaißbaarballen thut

ryan die erste Einwickluug hindan , schneidet

die innere an den Ecken kreuzweis auf , und

kehret solche alle Tage um , damit die Luft

auf allen Seiten dazu kommen möge.

Bey Woll - Leigen - Baumwollenen , und

dergleichen Ballen , eröffnet man die Ein¬

wicklung oben , und ziehet die Waare in die

Höhe , jedoch ggf solche Weise , daß sie wie¬

der hinein geschoben werden kann , und es

keines neuen Umschlags bedarf . In der Mit¬

te des Ballens eröffnet man ein Loch , fo

groß , daß der Arm eingestecket werden kann,

und legt die Waare an einen Ort , wo ein

beständiger Zug der Luft ist . Alle Täge

müßen die Reiniggngsknechte mit dem Arm

hineigfahrcg , Pie Ballen von einem ^ ) rtf



zu dem andern übertragen , und nicht über

4 Schuhe hoch aufeinander legen , auch dar¬

auf öfters ihre Nachtruhe nehmen.

Pif gesponnene Baumwolle - Osmel - O » -

slor - Haar , und dergleichen Ballen , und

Päcke müßen von allen Banden aufgelöset,

und nur der mittlere Bund , damit der Busch

nicht veränderet werde , unberührt verbleiben,

hierauf wird die Einwicklung zuerst an der

einen Seite ganz anfgetrennet , und durch

ein dazu eröfnetes Loch mit dem Arm bis

in die Mitte hinein gegriffen , nach halb ver¬

richteter l ^ ontumaL aber die erste Eröfnung

wiederum zugenehet , der Ballen umgekehrt,

auf der andern Seite gleichermaßen eröfnet,

und eben wie zuvyr , mit hineingestecktem

Arm täglich ausgeluftert.

Tücher , Borten , baumwollene Zeuge,

und überhaupt alle seidene , wollene , und

gewebte ^ . » nusÄetttr - Waaren , werden aus

der Einwicklung , Säcken , und Küsten her¬

aus genommen , Stück für Stück purch die

Hände geführet , und übereinander in Hau¬

fen gelegct , diese Haufen aber täglich verän¬

dert , und alle Stücke umgckehret , wo man

überdieß täglich in ein jedes Stück , wo es

thunlich , mit dem Arm hinein fahren muß,

jedoch dabey sich in Acht zu nehmen hat , daß

die . Waare nicht beschädiget , und vornäm-

lich die Presse nicht veränderet werde . Ist



die Waare in Säcken , mäßen die Stricke

und Bänder aufgelöset , und besonders ge«

leget werdet

Die Federbüsche löset man attf , und ver¬

wahret die Bänder besonders . Die Buschen

selbst aber werden aufeinander gesetzet , täg¬

lich der Ort verändert , und durch die gan¬

ze OontumsL - Zeit , jedoch ohne solche zu be¬

schädigen , oder die Form zu veränderen,

fleißig umgekehret.

Die feuchte Häute legt man zu 50 . und

100 . aufeinander in einem Hofe des Laza-

rets , und nach geendigter halber Oonlumsr,

werden solche Stück für Stück umgekehret;

ünd auf solche Art ein neuer Haufen ge¬

macht.

Alle Ochsen - und andere Häute legt

man Stück für Stück , oder Buschen für Bu¬

schen , übereinander , veränderet täglich den

Ort , und führet jedes Stück durch die Hän¬

de , ohne sich demnach auf die bis anhero

übliche Gewohnheiten , oder ergangene Ver¬

ordnungen zu binden , werden Häute was

immer für Gattung in die Ovulums r einge¬

nommen , und durch die Luft mit der ver¬

standenen Behutsamkeit in den ob vorgeschrie¬

benen nach Beschaffenheit der Umstände be¬

stimmten Ovulums » kerioäi ' s gereiniget , mit

der Vorsicht jedoch , daß , wenn die rohe,

noch gar nicht gearbeitete Schaaf - Bock - und



Gaißfelle besonders zur Sommerszeit einen

gar zu großen unerträglichen Gestank ver¬

ursachen , solche beschaffenen Umständen nach

von dem viesetor « wohl gar von der 6on-

tumaL - Station abgewiesen werden können

und sollen.

Der ganze Blättertaback wird Ln den

vontumsL - Magazinen zu ^ bis 6 . Schuhe

hoch übereinander geleget , jedoch der Sack,

wetln solcher von Roßhaar , oder Leinwand

ist , nicht eröffnet , ist letzterer aber von an¬

derer Materie , muß er eröfnet , und die äusser-

liche Bänder aufgelöset werden , die innere

hingegen , um die Waare in ihrer Form

zu belassen , unberührt bleiben . Will aber der

Eigenthümer alle Umschläge und Stricke,

auch von dem Tabacke selbst den Spagat,

oder andere Bänder wegnehmen lassen , ist

auch zufrieden , alle Buschen einen nachdem

anderen inwendig aufzumachen , und den Ta-

back auf diese Art eröfnet in freyer Luft 7.

Läge lang hin und her kehren , und überle¬

gen zu lassen , so kann in diesem Falle der

Taback von der übrigen Zeit der vonlnms»

befreyet , und gleich nach dieser 7 . tägigen

Auslüfterung , und Reinigung ausgefolget

werden , die Umschläge , wie auch die Stricke,

Spagat , und anderes Bandwerk , müßen

entweder verbrennet , oder aber so lang in



dem OuntumsL - Magazin gelassen werden,

bis die ganze eontumss - Aeit verflossen ist^

Alle andere in dieser besonderen lnstrve-

» ! on nicht namentlich enthaltene giftfangende

Maaren , müßen mit gleichem Fleiße , Vor¬

sicht und Ordnung gereiniget , jedoch wohl

bewahret , und darauf gesehen werden , daß

solche durch die Gesundheisvorsichtigkeiten , so

wenig , als möglich Schaden leiden

mögen.

Falls die Reinigung gesagter Maaren

bey gefährlichen Umständen und auf 42 . Ta¬

ge verstandenermassen bestimmter OonlumsL-

Frift vorzunehmen ist , muß der allergrößte

Fleiß , und gleichsam doppelte Vorsichtigkeit

bey der Eröfnung , Auflösung , Auslüfterung

und ganzen Oonlumsr - Usnipulalion überall,

und in allen Stücken vorgekehret , und auf

das strengeste verwendet werden , wenn auch

die Maaren , oder Ballen dabey einen un¬

vermeidlichen Schaden leiden sollen.

Wobey Wir schlüßlichen zu erklären

nicht unterlassen können , daß man bisanhero

in dem Wahne , als ob einmal giftfangende

Maaren in Betracht ihrer härteren Reini¬

gungsmöglichkeit länger , als andere , als zum

Beyspiele Wolle länger , als Leder gereiniget

werden müßten , irrig gegangen ; Wir ord¬

nen dahero , daß in Zukunft unter den Maa¬

ren kein anderer , als der Unterschied beob-
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achtet werden solle , ob sie giftfangend sey-

en , oder nicht ? Massen in dem erfteren Fake

alle einem gleichen OontumaL - kerioäo ; wie

die Menschen unterliegen , nach Maaße als

selber auf Erfoderniß der Umstände bestim¬

met ist , die größere Behutsamkeit der Rei¬

nigung aber bey Wolle , und dergleichen

nicht an der Zeit , sondern in der vorge¬

schriebenen Uanipulstions - Aorma bestehet.

. Uebrigens ist bey allen Sanitätsvorfal-

lenheitert , und angezeigten Geschäfften zu

merken , daß in höchsten Dringlichkeiten we¬

der Sonn - minder Feyertäge von den in ih¬

rer Ordnung je und allezeit fortlaufenden

Arbeiten ausgelassen werden können . ,

§ . XXVIII.

Wie die » arger Die DovtumsL - Frist bey den Personen

!um " - 7Fr * ist " n « uv Thieren fängt von dem,Tage an zu lau-

«Njurechnen fen , als dieselbe in die Stsliva mit behöri-

seyen?

gen Vorsichten ausgenommen worden , dahin¬

gegen die jene , so die Maaren betrift , nur

von dem Augenblicke angercchnet werden muß,

in welchem die letzte Balle , Küste , oderTrn-

chen eröfnet worden , und ausgelüftert zu

werden angefangen hat : dahero der Ovnlu-

maL - virsctor die Umstände der Zeit in den

Amtsprotokollen genau aufzuschreiben und zu

beobachten hat.



7L1

§ . XXIX.

Erkranket eine Person , oder ein rüge- Was »« eh « n.

° wenn ein Con.

gebener 6oMü » naL - Knecht , oder Wächter , er.

so hat der 6ontumaL - ( Iü ^ rur ^ us , oder AIv - kranket?

äieus ohne Verzug mit vorgeschriebener Be¬

hutsamkeit die Untersuchung zu pflegen ; hier

zeiget sich nun , daß die Betliegerige , oder

durch eine allgemeine Krankheit überfallen

worden , oder es entdecken sich wirkliche 8 ^ m-

ptomsts der H ) esN in dem ersten Falle hat

der Aleäicus , oder der kliirurKiis die Cur

ohne sich jedoch zu vermischen,  zu

besorgen ; sollten Ort , und Umstände aber

gestatten , daß auf Verlangen des Kranken

ein dritter Ueäieus Beystand leiste , so kann

zwar solches erlaubet werden , gegen deme

jedoch , daß dieser kUväieus die OonlumsL

mit dem Kranken erstrecke , und über den

Lauf der Krankheit dem OontumsL - v 'iroetori

täglichen Unterricht gebe . Wenn hingegen bey

dem Kranken sich wirklich Zeichen der Pest

veroffenbaren , ist der betreffenden Sanitäts-

OommiHou ohne augenblicklichem Verzüge

die Anzeige zu machen , wornach diese sowohl,

als der OontumsL - virselor sich nach fol¬

genden Maaßregeln unter fchwerester Ver¬

antwortung zu richten haben , die sich in ih-

rer Maaße auf alle Zufälle erstrecken , wo

immer die Pest wirklich auszubrechen be-

ginnet.

IV . Band.
46
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D - rstchten bey

fichentdeckender

Pest

Z . XXX.

Zn einem so unglücklichen Zufake , ist

vor das erste zur Richtschnur zu nehmen , daß

von dem Tage ihrer Entdeckung an , der

höchste Reinigungs - 1 ' ormin von 42 Tagen

alsogleich zu laufen anfange , wenn schon die

OoutuinsL in einer minderen Frist angetret-

ten worden wäre.

26o . Müßen die behaftete Personen mit

der allergrößten Strenge auch in der näm¬

lichen OontumsL - Claffe von andern noch ge¬

sunden abgesondert , und aller Vermischung

auch unter ihnen vorgebogen werden.

3tio . Ist die Zahl der Reinignngskncchte,

oder Wächter zu vermehren , um auch die

Wachsamkeit auf allen Seiten zu verdoppeln.

4to . Sind alsogleich dem allerhöchsten

vonlumsL - Urmin von 42 Tägen alle in

einer Station befindliche vontumaListen zu

unterwerfen , wenn sie auch von den Jnpe»

stirten entfernet , und in abgesonderten Clas-

sen , oder Verschließungen fich befinden , bey

welchen eben die bis auf den entdeckten Aus¬

bruch vollstreckte Reinigungstäge für verlo¬

ren zu achten , und die Reinigung vom neu¬

em anzufangen ist.

5to . Ist um das 6ontuinsL - Haus , wor-

nnen sich die Pest entdecket hätte , ein Be-

wachungs - Voräoa zu ziehen , und Niemand

der Zutritt zn gestatten , es wäre dann Sa¬

che , daß der OontumsL - Lireelor anwesend,



und die strengsten Vorsichten beobachtet wor¬

den : wobey jedoch allezet  zu sorgen ist , daß

an den nöthigen Nahrungs - Heil - und Lebens-

auch Seelenmitteln die arme Kranken keinen

Abgang Leiden.

6ro . Ein so beträchtlicher Zufall ist

stracks der vorstehenden Sanitäts - Oommiss ! -

oa durch Ltalkels , oder sonst eilfertig anzu¬

zeigen , welche ohne Saumsale die nöthige

Verfügungen nach Maaße der Umstände ma¬

chen , und die weitere Berichte an die Sani-

täts - Hof - vopntslion abstatten wird , um mit

allergenauestem Fleiße alles das für damals

Änzuwenden , was zu Ausstellung eines , oder

mehr Pest - AIeäieorum erfoderlich , zu Bestim¬

mung der Seelsorge uöthig,zu Verhüthung eines

weiteren Eingriffs des Uebels , und zu dessen Er¬

stickung anständig , zuVersehung mit nöthigenLe-

bens - und Hülfmitteln für wirklich erkrankte

zureichend erachtet wird , dann es mnß au

allen diesen mitleidenden Beyspringungen den

armen Kranken keineswegs gebrechen , hin-

folglich jene Personen , die zu ihrer Aushülf

nöthig sind , mit ihnen in der 6o » lumaL - Ver-

faffung beharren , worinnen sich der gewöhn¬

lichen Vorsichtsmittel zu gebrauchen , und

alle Vermischung mit andern Leuten unter

Leibs - und Lebensstrafe sorgfältigst zu ver¬

meiden haben.

7mo . Wenn die Jmpestirte genesen , ist



ihnen frische Kleidung zu geben , die Leiber

rein mit Wasser , und Essig abzuwaschen , sie

sind in frische Zimmer zu überbringen , und

unter beständig gleicher Obachtsamkeit abge¬

sondert zu verwahren , bis der 42 . tägige

vontumsL - l ' ermln ausgeloffen , wodurch sie

nach abermal vollbrachter Vi8llsliou des

vleäiei und gleich andern entlass

fen werden.

8vo . Wenn die Pest wirklich ausgebro¬

chen , ist der Vorgesetzten Sauitäts - Oommis-

s ! oü eine genalle Lpeeiüestiou der in der

VontumsL - Ststion befindlichen , denJnpestir-

tett gehörigen Waaren zu überschicken , wel¬

che vorzüglich anordnen , und vorschreiben

wird/waslfür verdoppelte Vorsichten über die

vorgeschriebene Reinigung dieser Waaren die

42 . Täge durch anzuwenden , oder ob wohl

vielleicht gar ein - oder die ändere Waare

durch das Feuer zu vertilgen sey ; worüber

die llommission vorläufig die Befehle der

Sanitäts - Hof - voputsUoll über ihr erstatten¬

des umständliches Gutachten zu erwarten,

der OontumaL - vireetor aber bey der Rei¬

nigung zu sorgen hat , daß die zu vertilgen

bestimmte Körper , und Llkeeten unfehlbar

verbrennet , und auf keine Weise verzogen

werden.

Suo . Wenn in ein Zimmer , oder Maga¬

zin wirklich impestirte Personen , oder Waa-



-25

ren eingebracht worden , ist nach vollbrgch-

ter OonlumsL , und erhaltener Gesundheit

sowohl , als nach erfolgtem Tode das Haus

sorgfältig mit Pestrauche zu reinigen , die

Böden durch d § e in der Oonlums « be¬

findliche Knechte öfters mit Lauge auszurei¬

ben , die Wände zu waschen , und mit Kalch

zu überweiffen , auch Fenster , und Thüren

wenigstens durch 42 . Täge offen zu lassen,

ehe man in solche andere OomlumsListen

ei nn im mt.

10,no . Die Verstorbenen Körper find

ohne Kleidung in eine wenigstens zwo Klaf¬

ter tiefe Gruben zu legen , mit Kalch zu über¬

schütten , und mit Erbe zu bedecken , und

überhaupt zu sorge » , daß in die ehehin mit

den OontnmuL - Gebäuden geschlossene Kirch¬

höfe niemand eintretten könne.

§ . XXXI.

Die Vorsichten , die allhker auf den Zu - Todesstrafe

fall vvrgeschrieben worden , wenn die Pest in

den t ^ ontumsr - Stationen ausgebrochen , er - < t > en < Pest wis-

strecket sich auch auf alle Länder , Städte,

Märkte , Dörfer , Schlößer , und einzelne Häu- Vorsichten . de¬

ren sich die

ser , wonnnen ( welches der unendlich gütlge Obrigkeiten ley

Gott bewahren wolle ) sich Zeichen einer Pest ungefähr , m

entdecken sollen , und Wir haben allda die hendem Pest » ,

von Unserem glorwürdigen Herrn Vätern/^

und Vorfahrer am Throne Kaiser Karl des

VI . Mayt . in dem Gesetze von 3ten biovem-



Irr ! « 1738 . bestimmte Todesstrafe hiemit ge - -

gen jene erneuren wollen , die wissentlich ei¬

ne in ihrem Wohnhause , oder in der Nach¬

barschaft wo immer sich einfindende Pest,

davon sie Wissenschaft haben , vertuschet , über¬

gangen und der Ortsobrigkeit anzuzeigen un¬

terlassen , um dagegen alsogleich die erfor¬

derliche Hülfsmittel anzustrengen , und ein

Uebel in der ersten Geburt zu ersticken , wel¬

ches so vielen tausend unschuldigen Neben¬

menschen oft bloß durch eine Vernachläßi-

gung , und allzuspäte Entdeckung Leib und

Leben gekostet.

Wenn demnach in einer Stadt , Markt,

Dorfe , Hause , oder Schloß die Pest wirk¬

lich entdecket wurde , hat die Sanitäts - 6om-

mission , und di ? Landesobrigkeit sogleich zu¬

sammen zu tretten , und zu berathschlagen,

wie , oder ganze Gemeinden , oder einzelne

Häuser mit allen Menschen , Viehe und Ge-

räthschaften nach Erfordernde der Umstände

gesperret , mit ausgiebigen 6oräons - Wachen,

pnd Verpalisadirnngen das vorgreiffende

Uebel gehemmet , alle Vermischung mithin

sorgfältig hindangehalten , Hund , Katzen und

Gefliegelwerke getödtet , und in allen Stücken

eben jene Vorsichten allda in ihrer Maaße,

Thun - und Schicklichkeit angebracht werden,

die pben bey den wirklich angestellten be-



ständigen 6onlams2 - 8tar ! onen vorgeschrieben

sind.

Umstände , an die sich leichter durch die

Vorsichtigkeit und Klugheit der Obrigkeiten

die nöthige Hülfsmittel anschicken , als hier

durch Gesetze , weitwendige Vorschriften ma¬

chen lassen.

Die vorzüglichste Schuldigkeit der Sa-

nitäts - Oommisslonen , und Landesobrigkeiten

muß aber ohne Unterlaß sorgen , durch die

untergebene besonders durch die Stadt - und

Larid- 1 'I, ^ sieos immerhin auf die Sputren

ansteckender Seuchen wachen zu lassen , die

eben diesen vor all - andern zeitlich anzuzeigen

gebühret , dahero die oben verhängte Todes¬

strafe wider solche vorzüglich Platz greifen

müßte , wenn sie aus Nachläßigkeit,

Gefährde,  oder aus was immer für Ur¬

sachen wissentlich sich eine Verschweigung zn

Last kommen ließen.

Wenn « un die mit der Pest wirklich

überfallene Personen geheilet , und alle die

Maaren nach der vorgeschriebeucn Strenge

gereiniget , oder aber wehrend der bereits

erstreckten vouUimsL - Zeit sich alles in guter

Gesundheit befunden , auch gar keine widrige

Zufälle entstehen , ist den eontumsLiren-

den Menschen und Maaren der gemeinschaft¬

liche Umgang , oder über » kraoties mit fol¬

genden Beobachtungen zu ertheilen.



728

§ . XXXII.

Mit was Vor , Vorzüglich müßen die dem OontumsLi-

stchten den . . , . .

conwmq - isten renden beygegebene Samtätsknechte oder

der freve Um - Wächter über die guten Gesundheitsumftän-

gang zu gestat¬

ten sey , de vernommen , sodann die Personen wiederum

durch den Sanitäts - AIoäioum , oder

K » m mit vorgeschriebenen Behutsamkeiten

visitiret werden , und wenn weder ein noch

anderen Orts sich einige Bedenklichkeit äus-

seret , find Menschen , Pich , und Maaren

nochmalen zu überzählen , und einem so , wie

dem andern der freye Umgang , und Umlauf

zu gestatten , äusseren sich hingegen bedenkli¬

che Umstände , trefete die eingenommene Zahl

der Personen , Vieh , oder Waaren bey der

Vollendung der OonlumsL nicht überein ; so

ist der Sache an den Grund zu schauen , dis

unterwaltende Ursachen genau zu untersuchen,

und Falls sich bey deren Erhebung nicht al¬

ler Zweifel einer Gefahr , oder Gefährde ent¬

wickelte , sind die OontumsLirende keines¬

wegs zu entlassen , und die erhobene Bedenk¬

lichkeiten der Vorgesetzten Sanitäts - Oommis-

sion anzuzeigen , welche in Sachen , was

weiters vorzukehren sey , vorschreiben wird,

§ . XXXIII.

Hindangabeder Ueber die mit Ordnung vollstreckte Don,

Ulms » ist den Partheyen eine Urkunde von

dem Virvetors KrsUs zu bestellen , und in

solcher der Namen , Alter und Leibsgeftalt
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der Personen , nicht minder die in die 6 ou-

lumsL mit eingenommene Vieh , und Maaren

kurz zu beschreiben , wie diesfalls die Vor¬

schrift vom 3tten Jänner 1769 . vorhanden

ist , und sogestaltig nach bezahlten vorgeschrie¬

benen 6 onlnms 2 -Taren sind Menschen , Vieh,

und Maaren zu entlassen , ohne daß überdas

Maaß der Vorschrift einige Belohnung , Ge¬

schenke , oder was immer für eine Abgabe

untssr einigem Vorwand bey Verlust des

Dienstes , der dawider handlet abgcfodert,

oder veranlasset werden solle.

§ . XXXIV.

Vorzüglich ist zu sorgen , daß den 6vy - Sorge bey Zu-

. ^ rückstellung der

.tiimsListen zu Beförderung ihrer Reißen , gereinigten

auch Fortbringung ihrer Maaren , nach voll - Maaren,

endeter tlontums/ . das nöthige Fuhrweefen,

um das sie selbst nicht umsehen können , ge»

gen billigen Bedingnißeu beygeschaffet , und

die gereinigte Maaren in ihre vorige Bal-

lenform geleget , nach der vom virsetor«

geschehenen irevisian den Eigenthümern zu¬

rück gestellet werden.

§ . XXXV.

Bey jeder 6onkums » - Slalion ist eine in « ' ruction der

, KUNtsr - lLache,

l ^ ilitsr - Bedeckung bey Händen , welche von ss den Stati-

ihrer Obrigkeit die maaßgebende Inetrueti - o » enbeygege-

onss , und vorzüglich dahin die Anweisung

zu erhalten hat,  daß sie in den Sanitäts-

geschäften den Anordnungen des evutumqL-
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virsetors voVkommenes Genügen leisten,

und in der Station sowohl , als in den allen-

falls zu besorgen habenden Bedeck - und Be¬

gleitungen der vontuma « annoch unterwor¬

fenen Personen sich aller Vermischung sorg-

fältigst enthalten solle , maßen , wenn diese

erfolget wäre , die AUIitarss selbst unnach-

sichtlich , und zu allen Zeiten ohne Ausnah¬

me gleich andern , die sich vermischet haben,

der voutumsL zu unterwerfen wären.

§ . XXXVI,

8ul » o, « lr « 2t, <,n Aus allen den angeführten erhellet , daß

der OontuinsL - virsetor überall jene Person

von allen in de, , sey , welchem alles das in den Stationen an-

8,H,i » nen an - . . .

gestellke » per - gestellte Personals , als I ^ Isälei , crk ^ rnrKi,

sonen . Capläne , Aufseher , Dollmetsch , Ueberreiter,

Reinigungsknechte , oder Wächter , so viel

dereq aufgestellet , oder anzuordnen nöthig

seyn wird , in dem Maaße der Sanitätsge¬

schäften sulioräiniret sind.

Dahero dieser zu sorgest hat , daß nicht

nur allein seines Orts , sondern auch von all

den übrigen ihren Pflichten das strengste Ge¬

nügen geleistet werde.

. § XXXVII

Wie und durch Die Ernennung der Assüisorum , oder

wen die Aentter '

ersetzet werden . 6ü ^ r „ rA0rum , der Dollmetsche , und Cavlä-

ne , so wie des dontumaL - virselors geschieht

vost Uns selbst durch die angeordnete Sani-

tätö - Hof - veputation , dir die Sgnitäts - Oom-



Missionen hierirmfalls der sOrdnung nach

' gutachtlich zu vernehmen hat;  Dahinge¬

gen werden die ' übrigen Personen , so in >

den Oonluma » - Stationen erforderlich sind,

als Aufseher , Wächter , Ueberreiter , Reini-

gungs - und andere Knechte , und dergleichen"

von dem 6ontuma2 - vireotoro der Vorge¬

setzten Sanitäts - Kommission vorgeschlagen,

und von dieser ernennet , und bestätiget , wor¬

über in den Protokollen die Anzeige gesche¬

hen muß,

§ . xxxvm.

Der OontumsL - viroetor wird bestifsen contumg ? - r » i-

. . ^ leetor kann in

seyn unter gesummten Böntums - - Beamten , zweifelhafte»

Knechten , und Wächtern , wie auch unter den umstände»

' Provision » ! ?

vontnmsListen selbst die behorige Ordnung , Verordnungen

Ruhe , und gutes Einverständniß zu erhal - « « kehren,

ten , und zu beförderen , folglich allen entste¬

henden Streit , und Uneinigkeit beyzulegen,

und zu unterdrücken , und gleichwie er in den

meisten Stücken seines Amtes hiemit seine

maaßgebende Vorschriften erhaltet , so kann er

in jenen Fällen , und Umständen , die etwa

allda nicht vorgesehen worden , und wo aller

Verzug gefährlich wäre , provisional - Anord - -

nungen nach gewisser Vorsicht,  und Beschei¬

denheit zwar ankehren , muß jedoch der be»

trefenden Sanitäts - Kommission alsogleich

davon Nachricht ertheilen , und dessen weisere

Befehle erwarten.
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§ . XXXIX.

Der Nirsctn » Der virootor solle mir dem unentbehrli-

solle monatlich . . . . .

seine Bericht « chen ?6N « NNllI ! beständig m der 8tsll » n ,

abflatten . irr der dazu bestimmten Wohnung sich

aufhalten , sich ohne Erlaubniß niemals ent¬

fernen , es wäre dann um ein Geschäft sei¬

nes Amts zu tönen , das ihn abrufete , wobey

jedoch die Vorsicht zu gebrauchen ist , daß er

in der Abwesenheit seine Verrichtungen ei¬

nem andern bescheidenen OonlumsL - Beamten

übergebe , der bey seiner Rückkehr ihm von

allen Vorfallenheiten genauen Unterricht abzn-

ftatten hat , von denen der Diesel « ? selbst

an die betrefende Sanitäts - 6 « m > nissl « n ei¬

nen kurzen Bericht mit umständlicher Aus¬

weisung wenigstens monatlich einmal , falls

was besonders erhebliches nickst öftere Anzei¬

gungen erforderet hätte , zu geben wissen wird.

§ . XI - .

Das Handeln Ein 6ontumsL - Dirsolor muß aus der

Erfüllung derDienftschllldigkeiten sein Haupt-

verbotten . geschäft machen , und sich dahero aller an¬

derer Verrichtungen , Handels mit Vonlumsr-

oder andern , auch Eßwaarey , alles Gewerbs,

Leidenschaften , und Zeitvertreibes ratschla¬

gen , welche ihn von der allein auf seinen

so wichtigen Dienst zu richten habenden Auf¬

merksamkeit abwenden könnten : Er solle die

Schlüssel der OonlumsL - Gebäude niemand

anvertrauen , uuh bey Eröfnung , oder Spe-

rung derselben allezeit gegenwärtig seyn.
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§ . Kl . 1.

Weder dem vireoloe , weder sonst 9 ' " ^ , Katzen.
^ l , x zu halten ist

mand in der < ^ vnluinaL - 8talion ist erlaubet verbotte,,.

Hund , Katzen , Vögel , oder andere derglei¬

chen Thiere , so in dem Lazarethe herumlau¬

fen , oder fliegen können , zu halten , außer

es wären solche an einer Kette , oder in ei¬

nem Keficht verwahret.

§ . XI . Il.

Auf gleiche Art ist es allen Beamten ver-

Handelschafk

mitLonluti > » Ll-

botten mit den in der OookumaL befindlichen render « Waa.

Maaren , es scy während , oder nach der

OontumvL , einige Handelschaft zu treiben , .

ren ist allen

untersaget.

oder sie zu gebrauchen.

§ . XI . III.

Von den eonlumLLirenden ist alles

Schieß - und anderes Gewehr , sammt Kluvi - ist den c » n,u-

tion abzufordern , und davon die giftfange « - ^ « " hmen.

de Einwicklung , wenn dergleichen vorhanden,

absönderen zu lassen , solches Gewehr wird

bis Endigung der Oontumsr wohl äufbe-

wahret , und sodann zurückgestellet , auch solle

auf Begehren den Eigentümern ein Em¬

pfangschein ausgestellet werden.

§ . Xl . IV.

Für OovtumsLirende ist alle Achtung , Srelsorge.

Liebe , und Bescheidenheit zu tragen , in so

weit , als es der Wohlstand ihrer Seelen so¬

wohl , als des Leibes erfordert , und die Ge-

sundheitsvorsichten zulaffen : hinfolglich muß,
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Wo es thunlich , und die Lage der Umstände

es erlaubet , gesorget werden , daß demselben

der Trost des heil . Meßopfers , so oft mög¬

lich , in gebührenden Schranken ohne aller

Vermischung so wie eben mit solchen Vor¬

sichten auch den Kranken die heil . Saeramsnta

zu Theil werden , es ist dahero die Capelle

in einem Platze anzubringen , in welchem die

vonlumsListen in der Ferne aus ihren Ver¬

schließungen dem Gottesdienste Zusehen , und

abwarten können.

' Z . XI . V.

Testaments . . ' Wer in der OontumsL eine letztwillige

Anordnung machen will , dem ist solches al¬

lerdings dermassen gestattet , daß solche als

ein l ' sstsmontum priviloKistum betrachtet

werden solle , in welchem ohne allen Feyer-

lichkeiten die alleinige krobslio nsturr » Iiü

erforderlich ist , der vireelor,

rur ^ us , Caplan , Dollmetsch , Aufseher , Knech¬

te , oder was immer für Personen , die in

der VontumaL - Ltstion angestellet sind , kön¬

nen in einem solchen letzten Wille weder zu

Erben eingesetzet , noch ihnen etwas hinter-

lassen , auch nicht zu 'l ' oslatnonls - LxLeulorn

, ernennet werden , und sind dergleichen Ver-

mächtniße , oder auftragende vommissloneu

als gänzlich ungültig anzusehen , den einigen

Fall ausgenommen , wenn der Verstorbene

solche mit selbst eigener Hand dem Utsment

einverleibet , oder der Verstorbene mit dem
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LeneLelsto versipschaftet , oder wsnü ve§

Testator des Schreibens unkundig , den Zeu¬

gen deutlich erkläret hätte , daß sein Vet-

mächtniß aus frey , und ungezwungenen Wille

entspringe.

So oft erner in der OonlumaL mit To^

de abgehet , rttuß der Vireetvr nebst Zuzie^

hung zweener Zeugen über die hinterlassene

Lüeclsn , Waaren , Geld , Alobi ' Iien , und al¬

les , was dem Verstorbenen zugehörct hat,

ein Inventsrlnm verfassen , welches er der

Sanitats -Oommiss ! « » einsendet , die schon

wissen wird , an welche ^ ustiL - Gehörde es

geleitet , und was wegen Auslieferung des Ver¬

lasses ihm demvireclori verordnet werden solle.

§ . Xl . Vl.

Der viroetnr muß von dem sich ereig¬

nenden Todfalle eines eontumarirenden Men¬

schen , Wächters , Knecht , oder wer der sey,

der Sanitäts - Ovlnrnission allzeit Nachricht

rrtheilen , und durchaus nicht gestatten , daß

jemand den todten Körper anrühre , bewege,

noch von seiner Stelle verrücke , bevor sol¬

cher nicht von dem ( ^ ontumsL - ^ eäieo , oder

vjiFrul ' Ao mit vorgeschriebener Behutsamkeit

besichtiget worden . Finden diese nichts Be¬

denkliches,wird der Verstorbene durch mit 6 o n-

rumasirende  Knechte , und Personen bey

genauer Obachtsamkeit wiederum gegen alle

Vermischung aufgehoben , und in den für dir

Begräbnis,.
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OontumaLirende bestimmten Gottesacker in

einer wenigstens zwo Ellen tiefen Gruben

ohne Kleidung und mit den gewöhnlichen Ge-

fundheitsvorsichten beerdiget . Aeusseret sich

aber an dem Körper ein Zeichen der Oonta-

§ ! on , muß der vireetor genaueste Sorge

tragen , daß ungelöschter Kalch darauf gewor¬

fen , und die Grube wohl Mit Erde angeschüt¬

tet werde.

§ . XI . VH.

Wirkliche Ge - Nachdem der virsolor bey Entlassung

stattungdes hbr volltumsListen die Ordnung der Sa-

sangs . chen , und mit eigenen . Augen übersehen , cb

an der Zahl der Personen , Maaren , und

Lssseten sich keine Irrung entdecke , hat er

auch selbst genau nachzuforschen , ob au den

Thüren , Fenstern , Fußböden , Schlössern,

öder sonsten einiger muthwilliger Schaden

geschehen , welcher iu solchem Falle geschätzet,

und von den OoutumsLislen ersetzet werden

muß . Bey erfolgender Widerspenstigkeit wird

denselben die freye Gemeinschaft versaget,

und der Sanitäts - Oommission davon Nach¬

richt ertheilet.

§ XI . VUI.

Dort wo Aufseher angestellet sind , hat

Des Oireetoks

Obliegenheit

ist . die Sani - sie der Virvetor , dem sie in seinen Pfll ' ch-

wo * we " /chean - len zur Ueberhelfung beygegeben werden , der

gestellet , j » Ordnung nach zu gebrauchen , und anzustel-

„öthig fi " nd ' en " len , hauptsächlich aber unter seiner Verant-
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wortung zu sorgen , daß sie ihren Obliegen - den Arbeiten

Heiken nach Maaße dieser Satzungen auf das

genaueste nachlebcn ; Der 6onsum » L - vieeo - i» sor¬

gen.

ror hat zu sorgen , daß in dem ganzen Rei»

nignngshause , auch in anderweeg die beste

Reinlichkeit , und Polizeyordnung beobachtet

werde , und solle nur Er und niemand an¬

derer , wenn diesfalls Vernachläßigungen ent¬

decket werden , zur Rede gezogen werden,

weil ihm oblieget , die hierzu nöthige Hulfs-

mittel vorzuschlagen , zu ergreifen , in wirkli¬

chen Vollzug setzen zu lassen , und die Wi¬

derspenstige zur Schuldigkeit zu treiben , oder

mit denselben , wenn keine Ermahnung sie zu

ihren Pflichten verhalten könnte , von ihrem

- Amte der Ordnung nach zu entfernen.

§ . XI . IX.

Bey den VOllNlmaL- SlSlwneN sowohl , Vorsicht bry

als auch durch unermüdete Sorgtalt der Sa - ^ rub " ? oes

nitäts - Oommissionen in den Ländern ist nickt »hwenere

minder auf das Emreissen der höchst schacll - „ ird.

chen Viehseuchen zu wachen , zu welchem Ende

in gefährlichen Gesundheitsnmständen des Vie¬

hes in der Nachbarschaft die nötbigen Sper¬

ren , und Wachen anzuordnen sind , nach Maa¬

ße , als diesfällige Viehfeuchordnnngen bereits

obhanden , oder in Zukunft mit noch mehre¬

ren Rücksichten vorgeschrieben werden sollen.

Inzwischen ist auf das ex t ureic « her¬

über kommende Vieh zu allen Zeiten ein

IV . Band . 47



wachsames Auge zu trage » , und nur zu je¬

nen Zeiten , wenn dort selbst an Menschen,

und Viehe ein allgemeiner Gesundheitsstand

herrschet , hinfolglich die Oontuma « nur auf

S1 . Tage bestimmet ist , kann jenes Vieh>

das Haar , und keine Wolle hat , durch die

Schwemmung fähig gemachet werden , sogleich

in Unsere Länder herüber getrieben zu

werden.

Es sind aber dabey folgende Vorsichten

zu gebrauchen.

Erstens:  Daß die Schwemmung ge¬

gen den Strohm geschehe;

Zweytens:  Daß sic nicht gerade an

d . er Ueberfahrt , wo der Zusammenfluß meh¬

rerer Menschen möglich , sondern an einem

anderen Platze für sich gehe , wo die Gefahr

der Vermischung mehr entfernet ist.

Drittens:  Daß diese Schwemmung

der Zeit üblichermaßen in Gegenwart des

6outum » L - vireelors , und eines wo esthun-

lich 30ftens Beamtens , oder einer von ihm

abgeordneten vertrauten geschwornen Person,

wenn er selbst verhindert wäre , unternom¬

men werde.

Viertens:  Daß man bey Ueberneh-

' mung , oder Uebergabe der Gelder die vor¬

geschriebene Behutsamkeit gebrauche , und

überhaupt sorge , daß keine . Vermischung

erfolge , hinfolglich auch die Unterredung in



geziemender Entfernung mit jenseitigen Per¬

sonen gepflogen werde.

In Anderweg , und ausser erwehnten Be-

dingnißen unterliegt das Vieh , wie Menschen

den vorgeschriebenen strengen Oontuma/ . -

Vorsichten.

Eines OoulumuL - vireetors.

Ich N . N . gelobe hiemit , und schwöre

zu Gott dem Allmächtigen , daß ich den al¬

lergnädigsten vorgeschriebenen Sanitätssatzun¬

gen , und vorzüglich der meinem Amte dar¬

innen bestimmten Instruction in allen Stü¬

cken getreulich Nachkommen , für 6ontum » L-

Häuser , und voutuinaListen die anbefohlene

Aufmerksamkeit in allen Zufällen pflegen , und

vorzüglich gegen die Verbreitung ansteckender

Krankheiten das letzte meiner Sorgen , und

Kräfte anwenden , auch dazu alle die mir

Untergebene unnachstchtlich anhalten , und al¬

les das , als den ersten Zweck meiner Bemü¬

hung betrachten solle , und wolle , was sei¬

nem ehrlichen , aufmerksamen , in Pflichten ste¬

henden OontumsL - virsetorn von Amts we¬

gen zustehet , ohne mich durch Geschenke,

Freund - und Feindschaft , oder andere Ne¬

benabsichten aufIrrweege verleiten zu lassen.

So währ mir Gott helfe , die hochgebene-

47  *
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Veite ohne Mackel empfangene Jungfrau,

und Mutter Gotttes Maria , und alle lieben

Heiligen , Amen.

Pflichten der»

selben.

III.

1 X 8 k II 0 ^ I 0 n

Für die Sanitäts - I ^ eäieos , oder Oli ^ -

rurKos , die in den Oontum .iL - 8la1iunen

ausgestellet sind.

§ . l

Die Sanitäts - 6ommi8sionen haben zu

sorgen , daß nebst einem geschickten OontmnsL-

Vireelvr , wenn er nicht selbst zugleich ein

Oll ^ rurStts ist , und nach Lage der Umstände

Ln den kleineren 6ontuinsL - Stationen , wo

die Arbeiten nicht so häufig find , beydes be¬

sorgen kann , überall taugliche 61, ^ run ^ i oder

postier angestellet werden . Damit dieselbe

nicht nur allein auf den Gesundheitsstand

der vnntumsListen wachbar seyn , sondern

auch gegen die Verbreitung der Krankheiten

allenöthigeHülfsmittel mit vereinigter Wach¬

samkeit ergreifen mögen.

Die gehorsame Folge alles dessen , was

der OontumaL - vieootor in Amtsgeschäften

anordnet , eine Pflicht , die sich auf alle in

der 6ontumaL - Station angcstcllte Personen



erftrecket , die Bescheidenheit , die Gottesfurcht,

die Ehrlichkeit , von aller Mackel der Ver¬

führung befreyet , ein nüchtercr Lebenswan¬

del sind ehehin Bedingnißen , zu denen man

sich zum voraus zu einem jeden iNoiiieo , oder

OliFrue ^ o versieht , der in der OontumsL-

Ltstion zur Anstellung kommt , und es wür-

de die Uebertrettung in ein , oder anderem

Stücke zur unfehlbaren Entsetzung vom Amte,

oder wohl noch zu weit höheren Strafen,

beschaffenen Dingen nach , Anlaß geben.

Die Pflichten dieses Amtes im sonder-

heitlichen bestehen in der Sorge auf den Ge-

snndheitsstand bey den ankommenden , eonlii-

msrireuden , und ans der OontnmsL trotten¬

den Personen , maffen bey . den ersten , und

letzteren in gewöhnlicher Entfernung vor ih¬

rer Betrettnng der Ooniiim » L , wie vor ihrem

Abgänge die genaueste Visitation vorzuneh¬

men , und zu beobachten ist , ob sich einiges

OonlsZions - Zeichen veroffenbare , welches

dem virsetor ohne Verzug anzuzeigen kommt,

in welchem Falle von diesem sowohl , als dem

AIeüieo , oder Oiiyrnr ^ o alles jenes auf das

genaueste zu vollziehen seyn würde , was oben

auf den Zufall der wirklich sich entdeckenden

Pest vorgeschriebe » worden . ' -

Die Visitation geschieht verstandener-

massen in der Entfernung , sobald aber sol¬

che psr Oontsetum bescheheu muß , wann die
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Umstände , und Gefahren , oder zweifelhafte

Zufälle es erforderten , so ist der Oli ^ rur ^ us

für oxponirt zu halten , kann mit andern

keinen freyen Umgang mehr pflegen , sondern

muß in der Verschlüffung mit den 6onlu-

msListen den ganzen korioänm abgesondert

auswarten.

§ . II.

Solle sich von Der angestellte Hloäieus , oder Oti ^ rur-

dem ko,to nicht . ,

entfernen . AU « darf sich von seinem Ro 8 to ohne Crlaub-

niß der Vorgesetzten Sanitäts - Kommission

nicht entfernen , und muß beständig über die

Beobachtung des Gesundbeitsstandes über¬

haupt , und insonderheit bedacht seyn.

§ . III.

Hat in den Alles das in den Sanitätshänsern be-

LtsNonen 8 ^ 2 - . . . , .

n , ju cuiiren . findllche korsonslo sowohl , als die Oontn-

ma/islen haben die iHoäie ! oder tÜi ^ rurKi

^rstis zu ouriren , und für die Besorgung

ihrer Amtspflichten keine Belohnung , auch

für die verabfolgende IVloäieinen nur eine

billige Vergütung zu foderen.

Der viroetor solle mit Leib - und Wund¬

ärzten eine genaue gute Einverständniß pfle¬

gen , dermassen , daß von allen in Sanitäts-

sachen anlangenden Resolutionen , und Ver¬

ordnungen demselben alsogleich die Eröfnung,

und nöthige Mittheilung geschehe , auf daß in

einem Geschäffte von so großer Wichtigkeit



mit gemeinschäftlichen Fleiß , und Eifer all¬

zeit einstimmig zu Werke gegangen werde.

§ . IV.

Mit dem vontu maL - ? ti ^ 8i ' eo , an den ein Oo . re « pon-

äens mit dem

Vti ) rur § u8 angewiesen , ist beständig die vor - Sanitäts-

rssponäsvL zu unterhalten , und diesem vonO * " ^ ^ ^ '

Zeit zu Zeit von dem Gesnndheitsstande Un¬

terricht zu geben.

- § . V.

Der 6 ! > ) ' rurSus , oder Aloäieus hat die Er hat den

Urkunde der vollstrcckten vontumaL , so den ^ ^ ^ ^ " ,

Partkeyen hinaus gegeben wird , mit dem helfen,

viroetor zu unterschreiben.

Wenn es Umstände gestatten , und vor¬

züglich , wo in einer minderen Station weni¬

ges Personals angestellet , hat der Vli ^ rur-

Aii8 dem viroelor in seinen Amtsgeschäften

zu helfen , und beyde gemcinschäftlich das

allgemeine Beste zu besorgen.

§ . VI.

Der v ! i ^ rue ^ N8 hat täglich sich um den Täglich ist über

. den Sanitäts-

Gesundheitsstand der vontuinsLialen zu er - - „ Neini.

kundigen , dem viroetor davon Bericht ab - sendendem

zustatten , und alles dasjenige genau zu voll - ncht avjustat-

ziehen , was in gegenwärtiger Sanitätsord-

nung vorgeschrieben ist , und sein Amt unmit¬

telbar oder mittelbar angehet , zu welchem Ende

derselbe , so wie der vireelor ihrer Eydespflicht

sich täglich erinneren , und derselben auf das

genaueste Nachkommen sollen.



Eines - OIi ^ i uiKi , oder Ale-

äioi.

Ich N . gelobe hicmit , und schwöre zu

Gott dem Allmächtigen , daß ich den aller¬

gnädigst vorgeschriebenen Sanitätssatzungen,

und vorzüglich der meinem Amte darinnen

bestimmten Instruction in allen Stücken ge¬

treulich Nachkommen , alle Aufmerksamkeit

auf den Gesundheitsstand der Oontumarü-

s « en beobachten , ihnen nach meinem besten

Verstand beystehen , und nach allen meinen

Kräften die anständig findende Hülfsmittel

allzeit verwenden , keinen gefährlichen Um¬

stand verhehlen , und mich in allen so betra¬

gen wolle , und solle , wie es einem in Pflich¬

ten stehenden Sanitäts - ( Üi ^ rurSo zustehet,

ohne mich durch Geschenke , Freund - Feind¬

schaft , oder andere Nebenabsichten auf Irr¬

wege leiten zu lassen ; So wakr mir Gott

helfe , die hochgebenedeite obne Mackel em¬

pfangene Jungfrau , und Mutter Gottes Ma¬

ria , und alle lieben Heiligen.



Der Sanitätsreinigungsknechte , oder

Wächter , anderer Orten unter der Be-

namsung Ouarckianl bekannt . - .

§ . I.

Um in dem OontumsL - Hause die erfor¬

derliche Aufsichten , Reinigung der Waaren,

Uebertragung derselben , und dergleichen zu

verrichten , sind starke , gesunde , bescheidene,

geschickte , nüchtere Leute eines ehrbaren

christlichen Lebenswandels aufzunehmen , durch

welche die in der oben dem viredori vor-

geschriebenen knstruelian anbefohlne Vor¬

sichten , keineswegs aber Geschaffte - und Dien¬

ste des Oirsdnrs , oder anderer tüonkumsr-

Beamten zu beförderen , und in das Werk

zu setzen sind.

Sie werden also ihres ^ ursments ernst¬

haft und zugleich ihrer Pflichten ermahnet,

deren Uebergehung die empfindlichste Leib¬

oder wohl Todesstrafe , beschaffenen Dingen

nach , auf sie welzen könnte.

§ . H.

Vorzüglich haben sie zu sorgen , daß

zwischen den OonlumsLislen , und KKsolsn

Pflichten der«

«selben.

Sorge gegen

alle Dermi«

schungen.



in ihren Elasten , noch weniger aber mit an¬

dern freyen Menschen , oder Habschaften nicht

die mindeste Vermischung geschehe ; Würde

dawider zufällig , oder boshafter Weise ge¬

handelt , ist solches dem viroclor bey Leib-

ünd Lebensstrafe anzuzeigen , und nicht zu

verschweigen , damit er die erfoderliche Rück¬

sichten zu nehmen wisse . Auch alle andere,

die Gesundheit , die Polizey , die Ruhe , und

Sicherheit betrefende Umstände , wenn sie von

mindester Erheblichkeit wären , und sich in der

Zeit , als sie mit den Partheyeu Oontumsr

machen , oder auch sonsten ereignen , sind un-

ter gleicher schwerer Strafe dem vireetor

zu eröfnen.

§ III.

, Ferner haben sie den OontumsListen

freundlich , und liebreich zu begegnen , die

ihnen durch denvirsetorn auftragende Ncr-

richtungeu mit Fröhlichkeit willig zu vollzie¬

hen , sich weder durch Schenkungen , Dro¬

hen , Feind - oder Freundschaft von ihren

Pflichten abwendig machen zu lassen , hin-

folglich sich mit den ihnen obrigkeitlich be¬

stimmten Vortheilen , und Ergötzlichkcitcn zu

begnügen , mit den Waaren , die sie zu ma-

nisiulirsn haben , alle Aufmerksamkeit zu ge¬

brauchen , auf ihre Erhaltung zu sorgen , und

in allweeg den Befehlen des ihnen Vorge¬

setzten 6miUima '/ . - Dir6clors gehorsam zu seyn.
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§ . I V.

Unter diesen Personen , wann mehrere Es ist cm « Rol.

an eurer Station vorhanden , ist eine Rolle,

oder Reyhordnung zu halten , damit unter ih - een.

nen , und ihren Pflichten die Bürde der

Arbeiten nach Thunlichkeit auf gleiche Maaße

getheilct werde , worinnen der Direelor kei-

ner Parthcilichkeit Platz geben , sondern dies¬

falls eine genaue Vormerkung halten solle.

§ . V.

Wie sich die Reinigungskncchte bey sorg- 2bre m - n . pn-
I » lions - Vor»

samer Entwicklung der giftfangenden Umschlä - schriftrn.

ge , bey Eröfnung der giftfangenden Ballen,

bey ' ihrer Durchbohrung , der Vermischung,

Auslüfterung mit den Händen , bey vorzüg¬

lichster Rücksicht , den Maaren zu schonen,

zu verhalten haben , ist in den laatruelions-

Punkten des ( ' ontnmaL - Direktors umständ¬

lich enthalten ; es wird also dieser beflissen

seyn , ihnen ihre diesfällige Pflichten , und

lUsmpuIruions - Art mündlich zu erklären , sie

bey der vontnmsL nicht unterworfenen Maa¬

ren anfangs persönlich zu zeigen , Massen

solches von weit größerem Nachdrucke seyn

wird , als eine Wiederholung , die allda schrift¬

lich angebracht würde.

- Die Reinigungsknechte haben sich in be¬

denklichen Fällen den Befehlen des Di¬

rektors zu fügen , wann er ihnen zu mehre¬

rer Prüfung der reinigenden Maaren den

Auftrag macht , ihre Nachtruhe auf den bäum-
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wollenen Ballen , oder anderen dergleichen K5-

ksolen zu nehmen , Massen sie sich dem ge¬

meinen Besten zu Liebe aussetzen müßen.

Der 6nnt » msL - Oi ' rkdtin hat allen ih¬

nen diese ihre Instruelions - Pflichten in der

üblichen Landsprache deutlich zu erklären,

und vorzulesen , und dieses nicht nur allein,

da sie zu ihrem Amte bestellet werden , son¬

dern , auch jährlich zweymal an einen bestimm¬

ten Tage , in welchen er denselben alle ihre

. Pflichten , und die Strenge ihrer Verant¬

wortung auf das ernsthafteste abzuschildern,

und zu erklären beflissen seyn wird.

§ . VI.

Sobald unter den Ooniumssislen sich

Spuren der

Krankheiteiisind eine Krankheit zeigen sollte , ist es ohne Ver-

,jl > entdecke » , viroelnr anzuzeigen , bey Leib - und

Lebensstrafe aber nichts zu vertuschen , wenn

sich wirkliche Zeichen einer Pest veroffenba-

ren möchten.

. 8 Vll.

Haben bey Bey Reichung der Lebensmittel , Brief-

Geld ^ und Le ' sch ^ bii , und des Geldes ist eben die streng-

bensmiktei, , al - ste Obsorge zu tragen , damit keine Vermi - .

kei ^ ugebrau ' 7 scbung erfolge , zu welchem Ende die Sani-

chen . tätsknechte , und Luaräisni von dem viree-

tor schon ihre praetische Belehrung erhal"

ten werden.
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Z . vm.

Es ist Niemand ohne Vorwissen des Sie haben Nie-

vireetors in das ( -' onkumsL - Hans der Ei „ - ' « ans ohne Er¬

laubnis , in die

gang zu gestatten , sondern selbes beständig Contnm » - -

geschlossen zu halten , überhaupt aber dieser

Eintritt vorwitzigen , und herumlaufenden

Personen nicht , und noch weniger Weib und

Kindern der Reinigungsknechte , Wächter rc.

zu bewilligen , Massen niemand dahin zu kom¬

men Befugniß hat , als der wegen Beschau¬

ung der eontumaLirenden Waaren , oder

anderer die Handlung , und das Sanitäts¬

weesen angehenden Sachen halber darin et¬

was zu verrichten hätte . Es muß aber eine

solche Person über erhaltene Erlaubniß des

Direktors , und in seiner Gegenwart nur

durch die vorfindige Rastelle , und in erfo-

derlicher Entfernung solchen Beschau , oder

eine Unterredung mit den OoniiimsLi ' slen

pflegen , und niemals ausser Gesicht gelassen

werden.

§ . IX.

Von den in das OontllMSL - ' HaUs kom- WederLSectsa

menden Waaren solle ohne Erlaubniße des ^

Eigenthümers , und des Direetois niemand

was erfolget werden , es mögen solche gift-

fangend seyn , oder nicht , es möge solches

vor , in , oder nach der Reinigung ge¬

schehen.
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Vorsicht der

' Reinlichkeit.

Der Kleider

und Wäsche.

Kerkermeisters

dienste.

§ . X.

In dem ( ? ottUnnsL - Hause besonders in

Höfen , und Gängen ist eine beständige ge¬

naue Reinlichkeit zu unterhalten , solche nach

der Wochenrolle der durch den 6ontums/ . -

viroelor bestimmenden Anstellungen durch die

sx ^ onirte Knechte inner den 6onturn .iL-

Verschliessungen , und ausser denselben durch

die nicht oxponirte fleißig zu kehren , und

vorzüglich die giftfangende Sachen , so an

der Erde liegen , mit aller Sorgfalt hiudan

zu schaffen , und mit Behutsamkeit zu ver¬

brennen.

§ . XI.

Die Kleider , und vorläufig gewaschene

Wäsche der 6o > tumsListen sind auf Stricken

in freye Luft aufzuhängeu , welches durch

die zugegebene Wächter , oder Reinigungs-

knechte sorgfältig zn beobachten ist.

§ . XII.

Unter den Reiniguugsknechten verrichtet

einer , den der vrrootor für den geschickte¬

sten hält , die Stelle eines Kerkermeisters,

diesem liegt ob , vorzüglich auf alle ? rutzvrt-

riLrrtionvs , oder Uebertrettungen der vorge¬

schriebenen Ordnung ein sorgsames Auge zu

tragen , den 6onturnsListen alles Werkzeug,

womit sich einer selbst , oder dem anderen

schaden könne , als Gewehr , und dergleichen

abzunehmen , und zn sorgen , das ihnen nichts
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beygelassen werde , wodurch sie sich allenfalls

die Flucht aus der OontumsL zubereiten

können . Die Personen , so mehrerer Sicher¬

heitwillen eiugekerkeret werden müßen , hat

er . zu besorgen , mit Speisen , jedoch ohne

Vermischung , wenn er nicht der Oontums«

mit exponiret werden solle , zu versehen,

mit erforderlichen Vorsichten ihnen öfters zu

sprechen , und mit zu Hülfnehmung der ox-

poairteu Knechte zu erforschen , ob etwa

nicht eine Zubereitung zur Entwischung zu

bemerken sey , welches überhaupt bey allen

OonlumsL - Gebäuden zu beobachten ist , und

zu sorgen seyn wird , daß die Ooutums-

Lislen allzeit genau verschlossen , und gesi¬

chert seyen.

§ . XlU.

Wo Ueberreiter ausgestellt sind , haben

sie unter Eid - und Pflichten zu sorgen , daß

keine heimliche Hineinschleppung von Men¬

schen , oder Maaren erfolge , denn alles hat

sich in der OonlumaL - Ltstion zu stellen , was

von türkischen Gränzen herüber kommt , sie

sollen bey Ueberfuhr der Waaren , nicht min¬

der bey Scbwemmung des Viehes gute Auf¬

sicht , und Obsorge tragen , damit die in dem

kssport enthaltene Anzahl Viehes , und zwar

weder mehr noch weniger , unter behörigeu

Vorsichten gegen alle Vermischung herüber¬

gebracht , auch die erfoderliche Taren , ge-

Pflichten der

Ueberreiter.



treulich , und der Ordnung nach abgeführct

werden . Wo übrigens auch diese , die Ueber-

reiter nämlich alles , was die Sanitätsum¬

stände , Vorsichten , Vermischung , oder Zeichen

der Krankheiten betrifft , eben unter Leib¬

oder beschaffenen Dingen nach Lebensstrafen,

nichts zu verschweigen , sondern dem Oonlu-

msL - vircclor alles getreulich anzuzeigen ha¬

ben : und dieses nach der Schwere ihres

obliegenden Eides , den sie gleich den Rei-

nigungsknechten bcy Antritte ihres Amtes

abzulegen verbunden sind.

'Eines Aufsehers , Ueberreiters , Reim«

gungsknechts.

Ich N . N . gelobe hiemit , und schwöre zu

Gott , dem Allmächtigen , daß ich den aller¬

gnädigst vorgeschriebenen Sanitätssatznngen,

und vorzüglich der meinem Amte darinnen

bestimmten Instruction in allen Stücken ge¬

treulich Nachkommen , dem Vorgesetzten 6on-

tumsL - vircclor allen Gehorsam leisten , alle

menschenmögliche Aufmerksamkeit in allen Zu¬

fällen pflegen , und vorzüglich gegen die

Verbreitung ansteckender Krankheiten das

letzte meiner Vorsichtigkeit anwenden , auch

von allen , was im mindesten bedenklich wäre,
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dem OonlumsL - virodor beyzeiten die An¬

zeige machen , und alles das , als den ersten

Zweck meiner Sorge betrachten solle , und

wolle , was einem ehrlichen aufmerksamen,

in Pflichten stehenden Aufseher , Reini¬

gungsknechte,  oder Ueberreiter  zu¬

stehet , und gebühret , ohne mich durch Ge¬

schenke , Freund - Feindschaft , oder andere

Nebenabsichten auf Jrrweege , und von mei¬

nen Pflichten ableiten zu lassen . So wahr

mir Gott helfe , die hochgebenedeyte , ohne

Mackel empfangene Jungfrau , und Mutter

Gottes Maria , und alle lieben Heiligen,

Amen.

§ . XIV.

Da bis anhero in allen den VonwmsL - Don den Remi-

Llslionen , ganz verschiedene Reinigungsar - sungsareen.

ten abgenommen , und manche Maaren , die

oder gar nicht giftfangend , oder von minde¬

rem Gepacke , hinfolglich kleinerem Raum sind,

mehr als andere beschweret werden , die in

der Reinigung weit bedenklichere Mühe er - .

foderen , so haben Wir , Handel , und Wan¬

del zu erleichteren , die Taren auf einen sehr

leidentlich - jedoch einstimmigen Fuß setzen,

und folgende Ordnung vorschreiben wollen.

LV . Band. 48



Reirngungstaxord n ung . '

Nach welcher sich alle 6onluninL - 8tn1l » -

nen , die oder derzeit bereits errichtet , oder

in Zukunft errichtet werden sollen , zu ach¬

te haben , ohne die OoniumsLirende unter

immer was Vorwand wider diese Vorschrift

zu beschweren.

Imo . Alle die Maaren , die nach obbe¬

schriebenem Gesetze für nicht giftfangend , hin-

folglich keiner Reinigung zu bedürfen , erken¬

net worden , wenn sie von dem ( InnUirnJL - Am-

te blos auf die vorgeschriebene Art von dem

giftfangenden Zeuge , womit sie gebunden,

oder Umschlägen sind , gereiniget werden

müßen , zahlen vom Centen , oder Balle , der

nicht mehr betraget , als 100 Pf . 7 ^ kr.

Waaren , die nicht Centen , oder

Ballenweis verschicket zu werden pflegen,

sind auf das Gewichte zu rodueiren , und

obige gelinde Tar abzunehmen.

Dahingegen aber wird das Getreide zu

Gunste des allenfälligcn Handels von aller

Reinigungstare frey erkläret.

26 « . Wenn erbeute Maaren einen Cen¬

ten , oder die Ballengröße ein gleiches Ge¬

wicht nicht erreichen , ist bis auf 50 - Pf.



4 . kr . , unter 5V . Pf . aber nur 2 . kr . zu

nehmen.

3Uo . Wenn erbeute Maaren gedachter

Abnahme , oder Reinigung von den Umschlägen,

Stricken rc . gar nicht bedarfen , sondern ohne

solchen ankommen , hinfolglich ohne weiterem

dem Eigenthümer verabfolget werden können,

ist von dem Centen blos 3 . kr . zu bezahlen , und

wenn die Feilschaft einen Centen nicht er¬

reichet kr.

AL . Das Gewicht wird Lporeo , und

nicht Aetw verstanden , dahingegen sind an¬

dere Bürden von den Maaren , unter dem

Vorwand der Reinigung , nicht abzuheischen.

4to . Folget die Tarordnung von gift¬

fangenden Maaren.

Imo . Von Baumwolle , und Maare.

Von 100 Pf . roher , odergespon-

- neuer Baumwolle gefärbt , oder

. ungefärbt . 15 kr.

von baumwollenen Zeigen , Lein¬

wand rc . vom Stücke . . ' /z -

26o . Von Eßwaaren , und derley

Oonsumptidilien , die der tlon - .

rumsL UNterliegen , vom Centen 10 - .

3l ! o.  VonLeinwand und Flachs.

Von 100 Pf . Flachs . . . 16 -

von einem Stücke Leinwand . ' / « -

von 100 . Barbiertücher , Hemder,

oder dergleichen leinen Maaren 10 -

48  *



von 100 Pf . Stricken . . . 16  kr.

4 to . VonPeltzwerk , undHäuten.

Von einerOchsen - oder Kuhhaute

gearbeitet , oderungearbeitet ' /s -

von einer Pferdhaute desgleichen Vs -

von einer Bärenhäute . . . 1 -

von einer Hirschdecke . . . Vz -

von einer Steinbockhaute . V » -

von einer Wolfshaute . . Vs -

von 160 . Schaaf - oder Lämmer¬

häuten gearbeitet oder nicht 15 -

von 100 Haasen , Wildkatzen,

Harmelin , Einhorn , Madcrbäl-

gen , und dergleichen . . . 10 -

von einer Luchshaute . . . V4 -

von einem Fuchsbalge . . . V4 -

von einem Ballen äetto Schweif-

' fen . . .80 -

AV . Sollten andere Häute Vorkom¬

men , ist die Tar zu nehmen

nach dem Fuße der jenen , die

ihnen am ähnlichsten sind,

von einem Pelze , oder auch von

einem Unterfutter , von was

Gattung solches Pelzwerk sey

vom Stücke . V § -

von Corduan , Safian , Meschin,

und anderem derley Leder von

einem Stücke , oder einer Haute Vi '



von einem Sacke von Gaißfellen

gemacht. V - kr.

von einem Paare türkischer Stie-

fel . . . Vi -

«Isllo Osisma.
V4 -

6vtto kspotsoksn . . . . V4'

von einem Ballen Riemen von

größerer Beschaffenheit . .
30 * -

von kleinerer Gattung ' . .
15 -

5lo . Saa menwerk,

So der Reinigung unterworfen

vom Centen. 7 ' / - -

6to . Schaafwolle , und Waare.

von 100 Pf . Schaafwolle
15 -

von einem Stucke Tuch . .
1 -

von einem türkische » Tepich. V-

von einer Pferddecke . . . V - -

von einem Pferddarnister V . -

von 100 wollenen Gurten 10 .

von einem Mantel , Kleide , oder

dergleichen vom Stücke . .

7mo . Von Seide , und Waare.

von einem Centen Seide 25 -

von einem 6 < mo Waare des-

gleichen.
25 -

8vo . Von 100 Pf . Ta back . 7 ' / - -

duo . Vom Viehe.

Von einem Ochsen , oder Kühe

ohne Unterschied . . .
3 »

- von einem Kalbe . . . . 1 ' / - -
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von einem Pferde . . . .  3 kr.

von einem Schaafe . . . 1 -

, von einem Lamme . . . V - -

von einem Schweine . . . 2 -

von einem Bocke , oder Gaiß 1 * /z -

von andern Thieren , wenn de¬

ren kommen sollen , gefliegelte

oder andere ohne Unterschied 1 -

§ . XV.

Don dem in Um dem AUIitgr - Gränzmanne , und seiner

unbed ! nMche ! , eonünirenden Nachbarschaft den wechselwei-

Gesundheits - täglichen unentbehrlichen Handel , und

jeiten pflegen - , .

den Raftellen Wandel zu erleichtern , haben Wir annoch

zu Gunfte des im Jahre 1768 . allergnädigst bewilliget , daß

deis , und Ge- an den hierzu schicksamsten Ortschaften Ra-

r ! b ? nsmitteln " stelle eröfnet , und zu Pflegung des verstan-

mit der Nach , denen Handels gebrauchet werden : Wir be-

barschaft . . , . . . . . . .

stattlgen hiemit , jedoch unter den schon da¬

mals vorgeschriebenen Vorsichten diese Ucbuna,

und wollen zu jedermanns Wissenschaft die¬

selbe auch in Gegenwart bekannt machen,

damit Jedermann sich darnach zn achten wis¬

se , überhaupt aber eingesehen werde , daß

ob Wir schon mit dem Handel , und Wan¬

del , hinfolglich der Alsnipulsti ' on der daselbst

vorkommend lediglich ungiftfangenden Ma¬

terien , ausser den vorgeschriebenen Oootu-

msL - 8tskionen aus besonderer Rücksicht , und

nur bey überall herrschend guten Gesund-

heitsumständen allda fürzugehen erlauben,



dennoch auch diese den wechselweise » Nah¬

rungsstand blos betreffende Vorsehung nicht

ohne ernsthaften Maaßnehmungen gestattet

fey , die jederzeit die Hindanhaltung der An¬

steckungsgefahr nach den einmal gegen diese

Gränzen festgesetzten Hauptgrundsätzen zu

ihrem Endzwecke fuhren.

Die Vorsichten , gegen welche diese Ra-

stell - Msnipulslion , oder wo welche derley an¬

dere heut , oder morgen , dort , oder da ge¬

stattet , oder hergestellet werden solle , erlau¬

bet wird , bestehen in folgenden Sätzen.

Imo . Ist in jeglichem gegen der Tür¬

key gränzenden Regimentsbezirke , wo die

Hauptweege aus dem diesseitigen in das tür¬

kische Gebiet hin , und herüber gehen , nächst

dem Haupt - 6oriIoli8 - kosto benanntlich in

dem Lüecsner - Gezierte bey dem kosto

Luk , in dem OttodlSLer zu Diekovo , oder

ksäanovacL , in dem O ^ uliner zu ksko-

vicL » , dann in dem L ^ lmner IVro . zu 6noi-

niss ein derley Rastell dergestalt zu errich¬

ten erlaubet worden , daß nach dem entwor¬

fenen rirm in jeglichem dieser Oerter zu

Verhüttung der Zusammentrettung nächst der

Wache vorwärts gegen die türkische Gränzen

ein doppelter 5 . Schuhe hoher Zaun , wel¬

cher an die schon ehebin bestehende doräons-

Verzäunllung anzuhängen , mit einem Zwi¬

schenräume von einer Klafter gezogen , und



hiernächst einige Rinnen zu Ueberschüttung

des Getreid , und Salzes, , nebst einer klei¬

nen Niederlage zu Einsetzung dieser Feilschaf-

ten , dann , einer Wachstube für den OKejer

angeleget werde.

Bey diesen Rastellen kann sohin

26o . Der Handel , und Wandel allein

mit gemeinen , und hierunten § . 5to . benann¬

ten keiner Ansteckung fähigen Lebensmittel

gestattet werden , dahingegen sollen

3lio . Alle Kaufmanns - oder giftfan¬

gende , somit einer Reinigung unterliegende

Maaren ausgeschlossen , und deren Verkäufer

entweder abgewiesen , oder auf Verlangen

in die OontumsL - 8tnuon begleitet , dann

4to . Zu Vornehmung dieses Handels

wöchentlich - der Donnerstag . , und zwar zur

Sommerszeit von 5 . Uhr Frühe bis 5 . Uhr

Abends , imWinter aber etwa von 8 . Uhr Frühe,

oder dem angehenden Hellen Tage bis 4 Uhr

Abends bestimmet , nach Verlaufe dieser Täge,

und Stunden hingegen aller Handel eilige-

stellet werden.

Die hier zu verhandeln erlaubte Feil-

schaften bestehen

5lo . In Ansehung des diesseitigen Gränz-

manns lediglich in dem ans den K . K . Ma-

-gazinen von Lueespi , u . OsrlopgAo her-

beybringenden Meersalze , in Betracht der jen¬

seitigen Handelschaft hingegen in Waitzen,



Kukurus , Hirse » , Haaber , Gersten , Fisollen,

und Bonnen , als welche Lebensmittel dem

Gränzmanne unentbehrlich , wie ingleichen in

rohen Eisen , und Mühlsteinen , und derglei¬

chen , wobey auch der Handel mit Zngviehe,

als Pferd - Rind - dann dem zumUnterhalt eben¬

falls höchst nöthigen Borstenviehe gestattet

wird : dieses jedoch nur damahls , wenn es

geschwemmet werden kann , in der Nachbar¬

schaft von keinem Viehumfalle gehöret , und

von der betreffenden Sanitäts- Kommission

solches mit den vorgeschriebenen Vorsichten

erlaubet wird , es ist aber die Vieheinhand¬

lung nicht wöchentlich , wie mit den verstan¬

denen Feilschaften , sondern um die hierzu

gebrauchende OonkumsL - Beamte in ihren übri¬

gen Dienstvcrrichtungen nicht zu hindern , nur

monatlich einmal , und zwar in einem näm¬

lichen für den übrigen Handel angeordneten

Tage also zu gestatten , daß selbe dem Iten

Donnerstage jeden Monats zu Kuk , dem

2ten zu " lielrovo , oder ksäonovses , dem

3ten zu ksKovi/,s , und dem 4ten zu 6noi-

niLa vorgenommen werde.

6to . In Betref der Art , und Weise des

Havaso , oder der Ueberleerung der Früchte

hat man sich der folgenden Maaßregeln zu-

benehmen : die Getreid - und Salzsorten mü-

ßen durch die zu errichten angetragene Rin¬

nen durchlaufen , und diesseits ein eigenes



Gefäß , oder Bodmig , worinnen das her¬

über laufende Getreid aufgefangen wird,

bereit gehalten , dieses auch oben her mit

einem Gitter versehen werden , damit die

allenfalls von den Involuerm mit dem Ge¬

treide vermengte giftfangende Zeige , daran

hängen bleiben mögen.

Das rohe Eisen , und die Mühlfteiner

hingegen sind nach abgenommenen Gebände

mittels eines zwischen dem Zaune herüber

legenden Brettes abzulangen ; Und weilen sich

fügen könnte , daß von den türkischen Unter-

thanen eine baare Auszahlung im Gelde den

diesseitigen Unterthanen geschehen müßte , so

wäre dieses Geld vorhero in ein Gefäß mit

warmen Essig zu werfen , und zn reinigen.

Endlichen wird auch die Behandlung des

Viehes nicht anders , als mit Zurucklassung

der Rüstung und mit den verstandenen Vor¬

sichten bewilliget.

7mo . Die Obsicht auf die genaue Be¬

obachtung dieser verstandenen strengen Vor¬

sichten ist dem auf den Voräons - Posten com-

manäirt stehenden Otkieior anvertrauet , wel¬

cher an dem bestimmten Tage den zu diesen

Handel gewidmeten Platz bis an den Zaun

durch die beybabende Mannschaft jedoch ohne

aller Vermischung wohl zn besetzen , und so¬

wohl diese zu Beobachtung des k ' ravgso , und

damit ausser den erlaubten Feilschaften nichts



herüber gelassen werde , anzuweisen , als auch

selbst hierauf genauest nachzusehen hat , wie

dann beynebens zu Verhütung eines seit¬

wärts etwa Vorgehen mögenden heimlichen

Verschleißes die 6oräons - Wachen rechts und

links gegen die Rastelle beständig zu pstroul-

liren , und allen Unordnungen sorgsamft

fürzubeugen haben werden , damit aller ge¬

setzwidrigen Vermischung sowohl , als der Ein¬

bringung giftfangender Waaren hinlänglich

gesteuret werde.

Auf diese Art bey den allerunbedenklich-

ften Umständen , und nach den obbeschriebe¬

nen strengen Sanitätsvorsichten in den eigenes

Fleißes hergestellten 6onluma2 - Häusern ist

es allein , und auf keine andere Weise er¬

laubet , Oontuma » zu halten , und die vor¬

geschriebene Reinigung zu pflegen , Massen in

vorigen Zeiten übliche Oonlumas - Haltung

unter dem freyen Himmel blos unter einer

oft in entlegenen Gegend , oder Waldung

beygegebenen SUUlsr - Wache , und Aufsicht

gänzlich eingestellet , und verbotten seyn solle,

weil andurch der Grad der Sicherheiten lange

nicht nach dem Maaße Unserer ernstlichen Ge¬

sinnungen erzielet ist , die Wir in diesem Ge¬

setze aus Liebe , und Sorge für die Erhaltung

Unserer Staaten vorgeschrieben haben.

Dieses demnach sind die Satzungen , die

Wir zu Versicherung des Gesundheitsftandes,



und der Hindanhaltung hinreiffender Seu¬

chen vorzuschreiben befunden haben , hinfolg-

lich unter göttlichem Beystande zuversichtlich

hoffen , Unsere Unterthanen von solchen Lan¬

desplagen zu bewahren , und zum genauen

Vollzüge des Gesetzes nicht nur allein die

ausgestellten Beamte , sondern auch die ob¬

rigkeitliche Aufmerksamkeiten Mitwirken , die

Wir hiemit alles Ernstes anweisen , auf diese,

und keine andere Vorschriften feste Hand zu

halten , hierwieder weder selbst zu handeln,

noch andern solches zu gestatten , andurch

aber die Strafe Unserer landesfürstlichen Un - .

gnade zu vermeiden . Dann hieran beschiehet

Unser gnädigster Wille , und Meinung . Ge¬

geben in Unserer Haupt - und Residenzstadt

Wien den . 2ten Monatstag Jänner im sie¬

benzehenhundert siebenzigsten Unserer Reiche

im dreißigsten Jahre.

(l . . 8 . )

kuüolpkus Oomes OIiowk,

Loll . ao 8up . " s L pr . u«

Leopold Graf v . Kollowrat.

Alkmüatum 8sees6 Oassaeso-

Liegiae Ala ^ eststis xroxrium.

Florian v . Pergenstein.
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